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Zusammenfassung

1 Ausgangslage und Aufgabenstellung

Das aktualisierte Eisenbahngesetz1) regelt unter anderem das Vorgehen zur
Netzfahrplanerstellung und das Vorgehen, wenn zwei oder mehrere kon-
kurrierende Trassenbestellungen nicht im Fahrplan berücksichtigt werden
können (konfliktäre Trassenbestellungen). Dieses Vorgehen zur Netzfahr-
planerstellung ist in Abbildung 1 dargestellt.

               

Netzfahrplanerstellung

Koordinierung/Konsultation
4 Monate

           
Anhörung
1 Monat

Ende Antragsfrist
(max. 12 Monate
vor In-Kraft-Treten
des Netzfahrplanes)

Entwurf
Netzfahrplan

Netzfahrplan

Erklärung
„überlastete Schieneninfrastruktur“

Koordi-
nierung

Streitbeilegungs-
verfahren
gem. § 65b.(5)

Priorisierung1)

Verhandlungsphase Entscheidungsphase

Quelle: SCHIG

1) Priorisierung:
- Regelung entsprechend Gesetz
- Nach gesellschaftlichen Nutzen

Abbildung 1: Vorgehen zur Netzfahrplanerstellung gemäss dem aktualisier-
ten Eisenbahngesetz

Demnach sollen konfliktäre Trassenbestellungen zunächst in einer Ver-
handlungsphase durch Koordinierung und Streitbeilegung mit den Bestel-
lern gelöst werden. Scheitert die Verhandlungsphase, wird die Strecke für
„überlastet“ erklärt, und die Trassenzuweisungsstelle vergibt die Trasse wie
folgt:

1. Priorisierung einer Trassenbestellung aufgrund der im Gesetz vorgese-
henen Rangfolge

1) BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH, ausgegeben am 30. April 2004, Teil I: 38.
Bundesgesetz, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird → in Folge als 38. Bundesgesetz
2004 bezeichnet.

Netzfahrplanerstellung gemäss
aktualisiertem Eisenbahngesetz
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2. Innerhalb einer gesetzlichen Priorisierungsgruppe entsprechend dem
gesellschaftlichen Nutzen der jeweiligen Züge

Für den letzteren Punkt liefert das Gutachten das Verfahren inklusive der
Grundlagen zur Anwendung.

§65c des Bundesgesetzes zur Änderung des Eisenbahngesetzes von 1957
sieht folgende gesetzliche Priorisierungsregel vor:

1. Zugtrassen zur Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
2. Reihenfolge nach Höhe des gesellschaftlichen Nutzens der den Zug-

trassen zugrundeliegenden Verkehrsdienste:
2.1 Güterverkehrsdienste, insbesondere grenzüberschreitende Güter-

verkehrsdienste
2.2 Personenverkehrsdienste

Die Ernst Basler und Partner AG wurde gemeinsam von der SCHIG und von
ÖBB Netz beauftragt, Grundlagen für die Trassenzuweisung nach dem
gesellschaftlichen Nutzen zu erstellen. Der Begriff „gemeinwirtschaftlich“
kann sehr unterschiedlich definiert werden, und je nach Definitionsart kann
das Resultat erzielt werden, dass entweder

• alle Personenzüge in Österreich als gemeinwirtschaftlich2) oder

• alle Personenzüge in Österreich als eigenwirtschaftlich3)

einzustufen sind. Die Klärung des Begriffs „gemeinwirtschaftliche Leistun-
gen“ ist hier nicht Gutachtensgegenstand und soll entsprechend den An-
gaben der Auftraggeber separat gelöst werden. Aufgrund der unklaren
Rechtssituation ist auftragsgemäss aber eine Vergleichbarkeit der Ergebnis-
se auch über die Verkehrsdienstegruppen des Gesetzes hinweg zu erzielen.

2 Untersuchungsablauf

Ein Vergleich möglicher Ansätze zur Definition des Begriffs „gesellschaftli-
che Nutzen“ zeigt, dass für die hier zu untersuchende Fragestellung der
wohlfahrtsökonomische Ansatz des „Sozialen Überschusses“ (Konsumen-
ten- und Produzentenrente) anzuwenden ist. Es wird ermittelt, inwieweit
die Zuweisung der Trasse an Zug A oder an Zug B den grösseren sozialen
Überschuss generiert. Da das Gesetz zumindest eine ordinale Bewertung
der Züge erfordert und aufgrund der Vielzahl möglicher in Konflikt treten-
der Züge hier auch eine kardinale Messung notwendig ist, muss das Ver-

2) Im Fall, dass Tarifstützungen auch „Gemeinwirtschaftliche Leistungen“ sind.
3) Im Fall, dass gemeinwirtschaftliche Verkehre nur vorliegen, wenn eine Ausschreibung und Vergabe

im Wettbewerb erfolgte.

Priorisierungsregeln gemäss
Gesetz

Aufgabenstellung: Priorisierung
nach gesellschaftlichen Nutzen

Operationalisierung des Begriffs
gesellschaftlicher Nutzen
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fahren der Kosten-Nutzen-Analyse angewendet werden. In dieser werden
alle Kosten und Nutzen in monetären Grössen erfasst. Das Verfahren ist
weitverbreitet4), und seine Anwendung wird im Zusammenhang mit weite-
ren Fragestellungen empfohlen: So wird z.B. in § 65e (2) im 38. Bundesge-
setz 2004 zur Beurteilung von Massnahmen zur Erhöhung der Fahrwegka-
pazität die Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse gefordert.

Der soziale Überschuss wird mittels Zielen festgelegt. Abbildung 2 zeigt das
zugrundegelegte Zielsystem, welches dem internationalen Standard ent-
spricht.

Oberziel: Steigerung der gesellschaftlichen Wohlfahrt (Sozialer Über-
schuss)

Ziele:

1 Verbesserung der Erreichbarkeiten (inkl. Verringerung der Trennwirkung)

2 Senkung der Betriebskosten (inkl. Energie)

3 Erhöhung der Verkehrssicherheit

4 Verringerung der verkehrsbedingten Schadstoffemissionen

5 Verringerung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen

6 Verringerung der Lärmimmissionen

7 Senkung der ökologischen Schäden durch Bodenversiegelung durch Infra-
struktur

8 Senkung der Beeinträchtigung von Landschafts- und Ortsbild durch Infra-
struktur

9 Senkung der Erhaltungskosten der Infrastruktur

10 Senkung der Investitionskosten der Infrastruktur

Kursiv: Keine bzw. vernachlässigbare Änderungen aufgrund Trassenzuweisung

Abbildung 2: Zielsystem

Da hier Grundlagen zur Lösung unterschiedlichster Trassenkonflikte aufbe-
reitet werden müssen, wird ein Vergleichsmassstab benötigt, mit dem der
Nutzen für eine grosse Vielzahl von Zügen gemessen werden kann. Als
Vergleichsmassstab wird hier je Zug als Opportunität untersucht, welche

4) Vgl. zum Beispiel:
- Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruk-

tur, Schlussberichte zur betriebs- und volkswirtschaftlichen Bewertung, Gutachten im Auftrag
des bmvit, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2000.

- Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr, RVS 2.22: Entscheidungshilfen
für Nutzen-Kosten-Untersuchungen im Verkehrswesen, Ausgabe November 2002.

Vergleichsmassstab zur
Ermittlung der Nutzen:

Verkehrleistungen werden auf
die Strasse verlagert
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Kosten und Nutzen entstehen würden, wenn im Falle der Nicht-Zuweisung
die Verkehrsleistungen auf der Strasse erbracht werden müssten.

Betrachtet werden hier Konflikte im österreichischen Eisenbahnnetz. Die
Wirkungen werden für den gesamten nationalen und internationalen Zug-
lauf ermittelt.

Für die Bewertung werden Veränderungen von Betriebsleistungen [Zugkm],
Fahrleistungen [Pkwkm, Lkwkm] und Verkehrsleistungen [Perskm, Ntkm]
benötigt. Bei deren Ermittlung für die verschiedenen Zuggattungen wurden
unterschiedliche Synergie- und Systemeffekte, wie z.B. die Notwendigkeit
zum Führen von Leerzügen für Logistikkonzepte, berücksichtigt. Ermittelt
wurden die verkehrlichen Mengengerüste auf Basis von Eingangsgrössen
aus früheren Untersuchungen von EBP, Angaben zum Güterverkehr von
ÖBB Netz und zum Personenverkehr seitens des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovation und Technologie.

An das zu entwickelnde Verfahren wurden die folgenden Anforderungen
gestellt:

• Es wird ein Instrument benötigt welches in der kurz bemessenen Zeit
der Fahrplanerstellung einfach und schnell angewendet werden kann.

• Die Zuweisungsstellen haben keine Möglichkeit, Angaben von Trassen-
bestellern, z.B. zur Nachfrage in den Zügen, zu kontrollieren.

• Die Nachfrage insbesondere im Güterverkehr kann sich zwischen dem
Zeitpunkt der Trassenbestellung und der Gültigkeit des Fahrplans sehr
stark verändern, weshalb auf Durchschnittswerte zurückgegriffen wer-
den muss.

Auf die Entwicklung eines Einzelfallverfahrens, bei dem die Trassenbesteller
in jedem Einzelfall zugspezifische Angaben in ein Berechnungsmodell ein-
speisen5), wurde deshalb durch die Auftraggeber verzichtet. EBP bereitete
auftragsgemäss die Angaben zu den benötigten Mengengerüsten in Form
von Durchschnittswerten auf.

EBP ermittelte die weiteren Berechnungsfaktoren (z.B. Schadstoffemissions-
faktoren) und Wertgerüste. Dabei wurden soweit möglich (aus Gründen
der „Justiziabilität“) in Österreich gültige Normen (insb. RVS 2.22) ange-
wendet. Dies auch, wenn EBP sonst teilweise aus verkehrsökonomischen
und verkehrsplanerischen Überlegungen heraus andere Wertansätze ver-
wendet: So sind bspw. die Wertansätze für Reisezeiteinsparungen in der
RVS 2.22 um den Faktor 3 zu gering. Eine Sensitivitätsbetrachtung zeigt

5) Die Nachfragewirkungen im Personenverkehr könnten bspw. für jeden Einzelfall mit einem Ver-
kehrsmodell, z.B. dem des bmvit, berechnet werden.

Systemabgrenzung

Ermittlung der
nutzenbestimmenden

Verkehrsmengengerüste

Ermittlung der Zielbeiträge und
Wertgerüste
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aber, dass für die hier vorliegende Untersuchung keine relevanten Unter-
schiede in den Ergebnissen auftreten. EBP empfiehlt aber, eine entspre-
chende Anpassung der Norm zu veranlassen.

3 Konkretes Vorgehen zur Priorisierung

Auf Grund

• der den Zuweisungsstellen verfügbaren Daten,

• der notwendigen Differenzierungen des gesellschaftlichen Nutzens der
Züge entsprechend den unterschiedlichen Beladungs- bzw. Beset-
zungsgraden, Transport- und Reiseweiten, Rollmaterialkosten sowie
den Datenverfügbarkeiten,

• der Berücksichtigung der Verkehrstage im Fahrplanjahr und

• zur Berücksichtigung möglicher Netzeffekte aufgrund der Trassenzu-
weisung

entwickelte EBP das in der folgenden Abbildung 3 dargestellte Vorgehen
für die Priorisierung durch die Zuweisungsstellen. Abbildung 3 stellt den
Gesamtprozess dar, wobei zur Ermittlung des gesellschaftlichen Nutzens
die Schritte B und C zu betrachten sind.

Ein Trassenkonflikt soll zunächst mittels Koordinierungs- und Streitbeile-
gungsverfahren (Verhandlungsphase) gelöst werden. Scheitert dies und
wird die Strecke für überlastet erklärt, weisen die Zuweisungsstellen die
Trasse entsprechend der gesetzlichen Regelung zu. Liegt ein Konflikt inner-
halb einer gesetzlichen Priorisierungsgruppe vor, wird nach dem gesell-
schaftlichen Nutzen zugewiesen. Hierfür sind in Teil A die gemäss den Ab-
stimmungen mit den beiden Zuweisungsstellen (ÖBB N, SCHIG) vorliegen-
den Daten aufgeführt. Dies sind insbesondere Ausgangssdaten zu den Zü-
gen (Bruttotonnen, Lauflänge, Verkehrstage).

Die Zuweisungsstellen können den Nutzen der Züge aus Tabellen entneh-
men, wobei sich diese je Zuggattung aufgrund von Laufweite und Gewicht
des Zuges unterscheiden. Die Ergebnisse werden als Indexwerte je Ver-
kehrstag ausgewiesen. Dabei wird zugrunde gelegt, dass an einem Ver-
kehrstag eine Trasse nur einmal genutzt werden kann. Aufgrund unter-
schiedlicher Beladungs- bzw. Besetzungsgrade, Rollmaterialkosten und
Datenverfügbarkeiten ergab sich die in Abbildung 3 dargestellte Untertei-
lung. Durch Multiplikation der Indexwerte mit den Verkehrstagen ergeben
sich die Nutzen einer Trassenzuweisung je Jahr.

Verfahren zur Priorisierung

Teil A: Verhandlungsphase und
Priorisierung nach Gesetz

Teil B: Lösung eines
Trassenkonfliktes mittels

gesellschaftlichen Nutzen
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Ausgangslage:
- Konflikt bei der Zuweisung von Trassen für Züge A und B auf dem Abschnitt  X-Y
- Koordinierungsverfahren gescheitert, Strecke für überlastet erklärt
- Gesetzliche Priorisierungsregeln nach Gruppen angewendet: Konflikt liegt innerhalb einer
   Gruppe vor.
- Daten aus der Trassenbestellung:
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2.) Berechnung des Nutzens je Jahr (jeweils für die Züge A und B)
Nutzen je Jahr [Index/a]

=
Nutzen je Verkehrstag (VT) * Verkehrstage je Jahr

[Index/VT]                                    [VT/a]

3.) Priorisierung der Trasse des Zuges A versus B entsprechend deren jährlichen Nutzen  [Index/a]

4.) Sorgt die priorisierte Trasse des Zuges A für einen Trassenkonflikt mit Zug C
(auf einem anderen oder dem gleichen Abschnitt )?

7.) Trassenzuweisung, Fahrplanerstellung

6.) Nutzen der Trasse des Zuges C auf anderen
Abschnitt bestimmen (vgl. 1. und 2.)
Bildung der Kombinationen und Nutzensumme A
versus  B+C
Priorisierung ob A oder B+C

NEIN
JA
(gleiche gesetzliche
Priorisierungsgruppe)

Tabellen je Zugtyp:
1. Güterverkehr:
   - mit Behandlung in Verschubknoten
   - ohne Behandlung in Verschubknoten
   - Rollende Landstrasse
 2. Personenverkehr:
   - Fernverkehr (EC, IC,ICE, D-Zug, EN)
   - Nahverkehr (RZ, EZ, S-Bahn): Durchschnitt, Rand- und Spitzenzeit

400 1500...

2000

5.)  Gesetzliche Priorisierungsregeln für die
Züge A und C anwenden

500

JA
(andere gesetzliche
Priorisierungsgruppe)

1) bei gleichen Nutzen Versteigerung oder Los

1) 1)

Abbildung 3: Übersicht zum Vorgehen zur Priorisierung von Trassenbestellungen
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Sobald ein Konflikt auf einem Streckenabschnitt gelöst ist, muss geprüft
werden, inwieweit die Lösung Konflikte mit weiteren

• Zügen auf dem gleichen Streckenabschnitt und/oder mit

• Zügen auf anderen Streckenabschnitten

hervorruft. Auch in diesen Fällen ist wieder zunächst nach dem Gesetz zu
priorisieren und dann nach dem gesellschaftlichen Nutzen. Bei der Priorisie-
rung mittels gesellschaftlichen Nutzen ist durch Kombination unterschiedli-
cher Trassenzuweisungen das Nutzenmaximum zu ermitteln und die Tras-
sen entsprechend der höchsten Wertkombination zu zuweisen. Erreichen
zwei Züge oder Kombinationen den gleichen gesellschaftlichen Nutzen,
kann die Zuweisungsstelle die Trassen versteigern oder verlosen.

Im Fall das Trassenbestellungen und die Lösung des Konfliktes sowohl das
Netz der ÖBB als auch das Netz der Privatbahnen betrifft, ist eine enge
Koordination der beiden Zuweisungsstellen notwendig.

Die Variation verschiedener Eingangsgrössen und Wertgerüste zeigt stabile
Resultate, so dass die in den Tabellen ausgewiesenen Resultate netzweit
angewendet werden können.

Das aufgezeigte Verfahren wurde von EBP anhand verschiedener simulier-
ter Trassenkonflikte getestet. Vorgehen und Anwendung wurden mit ÖBB
Netz besprochen. Das dargelegte Verfahren wurde als einfach handhabba-
re und praktikable Lösung anerkannt.

4 Ergebnisauswertung

Die Ergebnisse der Simulationen zeigen, dass die Priorisierung nach gesell-
schaftlichen Nutzen nicht derjenigen des Gesetzes entsprechen muss. Ta-
belle 1 zeigt dies anhand eines Beispiels.

Zuggewicht Lauflänge  Nutzen je Tag Verkehrstage Nutzen je Jahr

[Bt/Zug] [Zugkm/Zug] [Euro/Verkehrstag] [Tage/Jahr] [Euro/Jahr]

Personenfernverkehrszüge
(Bt 500 / Laufweite 300 km) 500 300 11'720 365 4'277'869
Personennahverkehrszüge im Durchschnitt 
(Bt 300 / Laufweite 100 km) 300 100 1'465 365 534'677
Personennahverkehrszüge zur Spitzenzeit 
(Bt 300 / Laufweite 100 km) 300 100 8'846 250 2'211'599
Personennahverkehrzüge zur Randzeit 
(Bt 300 / Laufweite 100 km) 300 100 324 365 118'257
Rollende Landstrasse
(Bt 800 / Laufweite 300 km) 800 300 327 250 81'683
Güterzüge mit Behandlung in Verschubknoten
(Bt 800 / Laufweite 300 km) 800 300 4'024 250 1'005'882
Güterzüge ohne Behandlung in Verschubknoten
(Bt 800 / Laufweite 300 km) 800 300 4'684 250 1'171'024

Tabelle 1: Nutzen unterschiedlicher Züge - Beispiel -

Teil C: Prüfung der
Netzkonsequenzen einer Lösung

Sensitivitätsbetrachtungen

Anwendung und Simulation von
Trassenkonflikten

Unterschiedliche Priorisierungen:
Bei Anwendung Gesetz und

nach gesellschaftlichen Nutzen
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Es ist erkennbar, dass in diesem Fall entgegen der Priorisierung nach Gesetz

• Güterzüge eine geringere Priorität als Personenfernverkehrszüge und

• Personennahverkehrzüge - je nach Tageszeit unterschiedliche - Prioritä-
ten haben: In der Spitzenzeit eine höhere als Güterverkehrszüge, in der
Randzeit eine geringere.

Abbildung 4 zeigt diesen Sachverhalt nochmals alternativ mit Kurven, bei
denen die Züge mit verschiedenen Kombinationen von Bruttotonnen und
Zuglauflänge immer einen Nutzen in Höhe eines Indexwertes von 11606) je
Verkehrstag erzielen. Je näher die Kurve am Nullpunkt liegt, um so gerin-
ger ist der Aufwand (geringere Laufweite + geringeres Gewicht) mit dem
dieser Nutzen erreicht wird.
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Güterzüge ohne Behandlung in Verschubknoten Güterzüge mit Behandlung in Verschubknoten

Rollende Landstrasse Personenfernverkehrszüge

Personennahverkehrszüge im Durchschnitt Personennahverkehrszüge zur Spitzenzeit

Bemerkung: Personennahverkehrszüge zur Randzeit erreichen den Indexwert 1160 ausserhalb (rechts
oberhalb)  der dargestellten Skalierung

Abbildung 4: Kurven zur Erzielung gleicher gesellschaftlicher Nutzen an
einem ausgewählten Beispiel (für 1160 Indexpunkte)

Je nach konkretem Anwendungsbeispiel sind die Ergebnisse unterschied-
lich, da diese von Zuggewicht, Lauflänge und Anzahl Verkehrstage im kon-
kreten Fall abhängen: Ein schwerer Güterzug mit grosser Laufweite und
häufigen Verkehrstagen kann einen grösseren Nutzen haben als ein selten
verkehrender Personenverkehrszug zur Randzeit.

Der Unterschied zwischen gesetzlicher Priorisierung und der Priorisierung
nach gesellschaftlichen Nutzen kann wie folgt erklärt werden:

• Die gesetzliche Priorisierung des Güterverkehrs basiert auf der EU
Richtlinie 2001/14/EG. In dieser ist eine angemessene Berücksichtigung

6) Der Indexwert von 1160 wurde gewählt, da für diesen eine Vielzahl möglicher Zugmerkmalskom-
binationen von Bruttotonnage und Laufweite abbildbar ist.
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des Güterverkehrs bei der Trassenzuweisung gefordert7). Im österreichi-
schen Gesetz wird diesem mit einer höheren Priorisierung als dem Per-
sonenverkehr nachgekommen, was aber so nicht direkt der EU-
Richtlinie entnehmbar ist.

Die Tatsache, dass die EU das Ziel der Realisierung des Binnenmarktes
verfolgt und der grenzüberschreitende Verkehr insbesondere im Güter-
verkehr auf der Bahn in den letzten Jahren stagnierte, dürfte der Grund
sein, weshalb der Güterverkehr explizit erwähnt wird.

Eine direkte Priorisierung der Güterzüge gegenüber anderen Verkehren
kann auf Basis der EU-Richtlinie nicht abgeleitet werden, da die EU al-
lein grenzüberschreitende Fragestellungen behandelt und z.B. nicht
den Personennahverkehr (mit Ausnahmen im Beihilferecht) betrachtet.

• Hinsichtlich der Erkenntnisse zum Personennahverkehr ist festzuhalten,
dass der gesellschaftliche Nutzen abhängig von Besetzungsgraden über
die Tageszeit ist. Eine entsprechende Differenzierung ist im Gesetz
nicht vorgesehen. Eine Bestellung (fast) „leerer“ Züge ist z.B. zur Ge-
währleistung der Daseinsvorsorge politisch legitim, selbst wenn nur
wenige Personen das Angebot nutzen. Dies sind Verteilungsfragen, die
allein durch die Politik zu beantworten sind.

Die gesetzliche Priorisierung beinhaltet somit verteilungspolitische Aspekte,
die im Konzept der gesellschaftlichen Nutzen so nicht darstellbar sind und
deshalb auch als eigene gesetzliche Priorisierung im Gesetz gegenüber den
gesellschaftlichen Nutzen vorweggenommen werden.

5 Empfehlungen zur Weiterverwendung

Im Rahmen der Bearbeitung haben sich verschiedene Punkte ergeben, zu
denen im folgenden Empfehlungen gegeben werden.

Das entwickelte Priorisierungsverfahren wird auf Seiten der Trassenbesteller
ein taktisches Verhalten hervorrufen: Um sicher zu sein, die Trasse zu erhal-
ten, könnten tendenziell Trassen für schwerere Züge oder mit mehr Ver-
kehrstagen als tatsächlich benötigt bestellt werden. Dem kann zum Beispiel
wie folgt entgegengewirkt werden:

7) Richtlinie 2001/14/EG vom 26.02.01: Art 22 Abs 5 „Die Bedeutung von Güterverkehrsdiensten,
insbesondere grenzüberschreitenden Güterverkehrsdiensten ist bei der Festlegung der Vorrangkri-
terien angemessen zu berücksichtigen“.

Infrastrukturbenützungsentgelt
aufgrund Bestellung
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• Es ist zu prüfen, ob das Infrastrukturbenützungsentgelt aufgrund der
Bestellung und nicht aufgrund des tatsächlichen geführten Zuges in
Rechnung gestellt werden kann. Dies würde den Anreiz zu übertriebe-
nen Angaben reduzieren.

• Die Tabellen werden nicht publiziert.

Den Zuweisungsstellen wird empfohlen, entsprechende Möglichkeiten zur
Verhinderung strategischen Verhaltens der Trassenbesteller zu prüfen.

Zur Erstellung von Fahrplänen werden umfangreiche Berechnungen vorge-
nommen, bei denen für einzelne Zuggattungen auch Wertigkeitskennzif-
fern zur Anwendung kommen. Diese Wertigkeitskennziffern stellen auch
eine „Priorisierung“ bzw. Gewichtung von Zuggattungen dar. Wir emp-
fehlen, diese Wertigkeitskennziffern mit den hier ermittelten Priorisierungs-
kennziffern zu überprüfen und bei Abweichungen die Wertigkeitskennzif-
fern anzupassen.

In den publizierten Trassenbestellformularen für den Güterverkehr sollten
An- und Abfahrtszeiten aufgeführt werden. Dies ist insbesondere für den
hochwertigen Qualitätsgüterzugverkehr im Rahmen von Produktions- und
Logistikkonzepten ein wesentliches Qualitätsmerkmal.

Fahrplanerstellung

Trassenbestellformular
Güterverkehr
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1 Einleitung

1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

(1) Das aktualisierte Eisenbahngesetz1) regelt unter anderem das Vorgehen zur Netzfahrplaner-

stellung und das Vorgehen, wenn zwei oder mehrere konkurrierende Trassenbestellungen nicht

im Fahrplan berücksichtigt werden können (konfliktäre Trassenbestellungen). Dieses Vorgehen

zur Netzfahrplanerstellung ist in Abbildung 1.1-1 dargestellt.

               

Netzfahrplanerstellung

Koordinierung/Konsultation
4 Monate            Anhörung

1 Monat

Ende Antragsfrist
(max. 12 Monate
vor In-Kraft-Treten
des Netzfahrplanes)

Entwurf
Netzfahrplan

Netzfahrplan

Erklärung
„überlastete Schieneninfrastruktur“

Koordi-
nierung

Streitbeilegungs-
verfahren
gem. § 65b.(5)

Priorisierung1)

Verhandlungsphase Entscheidungsphase

Quelle: SCHIG

1) Priorisierung:
- Regelung entsprechend Gesetz
- Nach gesellschaftlichen Nutzen

Abbildung 1.1-1: Vorgehen zur Netzfahrplanerstellung gemäss dem aktualisierten Eisenbahnge-

setz

(2) Demnach sollen konfliktäre Trassenbestellungen zunächst in einer Verhandlungsphase durch

Koordinierung und Streitbeilegung mit den Bestellern gelöst werden. Scheitert die Verhand-

lungsphase wird die Strecke für überlastet erklärt, und die Trassenzuweisungsstelle vergibt die

Trasse wie folgt:

1. Priorisierung einer Trassenbestellung aufgrund der im Gesetz vorgesehenen Rangfolge

1) BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH, ausgegeben am 30. April 2004, Teil I: 38. Bundesgesetz, mit dem das
Eisenbahngesetz 1957 geändert wird → in Folge als 38. Bundesgesetz 2004 bezeichnet.



2

2. Innerhalb einer gesetzlichen Priorisierungsgruppe entsprechend dem gesellschaftlichen Nut-
zen der Züge

Für den letzteren Punkt liefert das Gutachten das Verfahren inklusive der Grundlagen zur An-

wendung.

(3) §65c des Bundesgesetzes zur Änderung des Eisenbahngesetzes von 1957 sieht folgende

gesetzliche Priorisierungsregel vor:

1. Zugtrassen zur Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen

2. Reihenfolge nach Höhe des gesellschaftlichen Nutzens der den Zugtrassen zugrundeliegen-

den Verkehrsdienste:

2.1 Güterverkehrsdienste, insbesondere grenzüberschreitende Güterverkehrsdienste

2.2 Personenverkehrsdienste

(4) Der Begriff „gemeinwirtschaftliche Leistungen“ kann sehr unterschiedlich definiert werden.

Folgende Definitionsmöglichkeiten bestehen:

• Ein Zug ist gemeinwirtschaftlich, sobald Tarifstützungen der Verkehrsnachfrager erfolgen

(z.B. auch Schüler mit Schülerförderung im IC). Nach dieser Definition dürften alle Perso-

nenzüge in Österreich als gemeinwirtschaftlich gelten.

• Ein Zug ist gemeinwirtschaftlich, sobald aufgrund rechtlicher Grundlagen bzw. Vereinbarun-

gen (z.B. ÖPNRV-Gesetz, Verkehrsdiensteverträge) öffentliche Gelder in den Zugbetrieb flie-

ssen (also ohne Tarifstützungen an die Verkehrsnachfrager).

• Gemeinwirtschaftlich sind Verkehre, die von der öffentlichen Hand (Gebietskörperschaften)

bestellt werden. Problematisch daran ist, dass in Österreich das Geld für unspezifizierte Lei-

stungen gegeben wird und somit eine Zuordnung Geld – Zug nicht besteht.

• In Deutschland wird unter Berücksichtigung der EU-Rechtssprechung die Meinung vertreten,

dass gemeinwirtschaftliche Leistungen solche sind, die von Behörden initiiert wurden. Diese

sind darin erkennbar, dass für sie regelmässig ein Vergabeverfahren im Wettbewerb verbun-

den mit einer Ausschreibung stattfindet. Von Unternehmen initiierte, also beantragte Ge-

nehmigungen ohne Zuschüsse oder mit Ausgleichszahlungen ohne Beihilfecharakter seien

als eigenwirtschaftlich einzustufen, da das Handelsgesetz Ausgleichszahlungen staatlicher
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Stellen als eigenwirtschaftliche sonstige Erträge eines Unternehmens erfasst.2) Im Falle dieser

Definition sind alle Personenzüge in Österreich als eigenwirtschaftlich einzustufen.

Die Klärung des Begriffs „Gemeinwirtschaftliche Leistungen“ ist hier nicht Gutachtensgegen-

stand und soll entsprechend der Angaben der Auftraggeber separat gelöst werden.

(5) Die Ernst Basler und Partner AG wurde von der SCHIG und ÖBB Netz beauftragt, Grundlagen

für die Priorisierung der Bestellungen nach ihrem gesellschaftlichen Nutzen zu erstellen. Auf-

grund der unklaren Rechtssituation hinsichtlich des Begriffs „Gemeinwirtschaftliche Leistungen“

ist auftragsgemäss eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse auch über die Verkehrsdienstegruppen

des Gesetzes hinweg zu erzielen.

1.2 Untersuchungsorganisation und Beteiligte

(1) Die Untersuchung wurde von den beiden Zuweisungsstellen

• ÖBB Netz für das Netz der Österreichischen Bundesbahnen und der

• Schieneninfrastruktur-Finanzierungsgesellschaft m.b.H. (SCHIG) für das Netz der Privatbah-

nen

gemeinsam beauftragt.

(2) Die Arbeiten wurden durch eine Arbeitsgruppe begleitet. Die Arbeitsgruppe setzte sich wie

folgt zusammen:

• Vertreter der SCHIG

• Vertreter ÖBB Netz

Diese Arbeitsgruppe hat über die gesamte Dauer dieser Studie alle Arbeiten begleitet, die not-

wendigen Beschlüsse gefasst und soweit notwendig die für die Bewertungen notwendigen

Grundlagendaten zur Verfügung gestellt. Während der Laufzeit des Projektes fanden 7 Arbeits-

gruppensitzungen statt. EBP bereitete die entsprechenden Sitzungen vor und erstellte Protokol-

le, die nach Rückmeldungsfristen und allfälliger Korrektur verbindliche Projektablaufdokumenta-

tionen darstellen.

2) Ronellenfitsch, Michael: Eigen- und gemeinwirtschaftliche Verkehre sicher unterscheiden, in: Der Nahverkehr, 22. Jg., Heft 4
2004, S. 7-9.
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Darüber hinaus gab es ein weiteres Treffen mit den Auftraggebern, separate Besprechungen zur

Datenerhebung zwischen EBP und ÖBB N-NP (NEMO) und dem BMVIT sowie eine Sitzung mit

ÖBB N zur Diskussion der Anwendung des Priorisierungverfahrens (08.06.04).

Ferner nahm EBP auf Wunsch der Auftraggeber an zwei Sitzungen (23.02.04, 02.03.04) der

Schienen-Control GmbH und der SCHIG zur Diskussion des Gesetzesentwurfes zur Änderung

des Eisenbahngesetzes teil und unterstützte hier mit Formulierungsvorschlägen.

(3) Vertreter der Schienen-Control GmbH nahmen an den Sitzungen beobachtend teil, ohne den

Projektinhalt zu kommentieren.

1.3 Übersicht zum Berichtsaufbau

Zur Ableitung und Herleitung der Ergebnisse ist der Bericht wie folgt strukturiert (vgl. Abbildung

1.3-1):

• Zunächst wird der Begriff des gesellschaftlichen Nutzens für die hier vorliegende Fragestel-

lung operationalisiert (Kapitel 2). Dazu wird ein Zielsystem hergeleitet. Dieses Zielsystem ent-

hält die gesellschaftlichen Ziele nach denen geprüft wird, welcher Zug die Trasse erhalten

soll. Die Wirkungen des Führens der Züge (bzw. ihrer Opportunität des Nichtführens) wer-

den in Folge ermittelt.

• Bezüglich der Wirkungsermittlung wird dargelegt, für welche räumliche, sachliche und zeitli-

che Abgrenzung diese durchgeführt wurde (Kapitel 3).

• Die Ermittlung der Wirkungen in Form von verkehrlichen Mengengerüsten ist in Kapitel 4

erläutert.

• Die verschiedenen Wirkungen eines Zuges je Ziel werden in Kapitel 5 über Bewertungen

miteinander vergleichbar gemacht und zu Nutzen aggregiert.

• Das entwickelte Verfahren zur Priorisierung ist in Kapitel 6 dargestellt. In Kapitel 7 sind An-

wendungsbeispiele dokumentiert.

• Kapitel 8 enthält weitere Empfehlungen der Gutachter.
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1. Operationalisierung des Begriffs „gesellschaftlicher Nutzen“ mit Zielen (Kapitel 2)

2. Darstellung des Systems zur Ermittlung der Wirkungen auf die Ziele (Kapitel 3)

3. Ermittlung der verkehrlichen Wirkungen (Kapitel 4)

4. Bewertung der verkehrlichen Wirkungen und Aggregation zu Nutzen (Kapitel 5)

5. Ergebnisse und Anwendungsbeispiele (Kapitel 6 und 7)

6. Empfehlungen (Kapitel 8)

Tabelle 1.3-1: Übersicht zur Herleitung der Ergebnisse und Berichtsaufbau
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2 Ableitung eines Zielsystems zum gesellschaftli-
chen Nutzen

2.1 Begriffsbestimmungen zum “gesellschaftlichen Nutzen”

(1) Das Gesetz verlangt eine Priorisierung der Züge nach gesellschaftlichen Nutzen. Damit sind

die Zuggattungen in eine zumindest ordinal skalierte Reihenfolge zu bringen. Da die Vielzahl

möglicher Trassenkonflikte eine sehr hohe Anzahl von ordinalen Kombinationen ergäbe, ist eine

kardinale Priorisierungskennziffer zu entwickeln. Der Begriff des gesellschaftlichen Nutzens ist

entsprechend zu operationalisieren.

(2) Zur Operationalisierung des Begriffs gesellschaftlicher Nutzen des Verkehrs werden zunächst

1. verschiedene Ansätze zur Ermittlung des gesellschaftlichen Nutzens vorgestellt,

2. der Begriff des gesellschaftlichen Nutzens auf mikroökonomischer Ebene erörtert und

3. das sich hier aus ergebende Konzept des sozialen Überschusses dargestellt.

Das Konzept des sozialen Überschusses wird in Kapitel 2.2 weiter operationalisiert.

Zu 1. Ansätze zur Ermittlung des gesellschaftlichen Nutzens im Verkehr

(1) Je nach zu betrachtender Fragestellung und Erkenntnisinteresse werden in der Literatur un-

terschiedlichste Ansätze bezüglich Nutzen und Verkehr verfolgt. Die Tabelle 2.1-1 fasst die ver-

schiedenen Ansätze zusammen. Diese werden anschliessend kurz erläutert.

(2) Grundsätzlich lassen sich mikro- und makroökonomische Verfahren unterscheiden. Mi-

kroökonomisch betrachtet besteht der Nutzen des Verkehrs aus Konsumenten- und Produzen-

tenrente. Makroökonomisch betrachtet entspricht der Gesamtnutzen des Verkehrs der Wert-

schöpfung (Bruttoproduktion minus Vorleistungen), welche die Verkehrsleistungen erzeugen

und die auf die Erhöhung der Mobilität und der räumlichen Arbeitsteilung zurückzuführen sind.

Im Folgenden skizzieren wir einige mikro- bzw. makroökonomische Ansätze zur Nutzenmes-

sung.
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Ansatz Stichworte bzw. Betrachtungsgegenstand Methode

Mikroökonomisch

Konsumenten-
rente

Abschätzung des Nutzens von Individuen über die
Bestimmung von Zahlungsbereitschaften und Be-
stimmung der Nettowohlfahrt des Verkehrs

hedonic pricing / hedonic
regression

Kosten-Nutzen-
Analyse (Sozialer
Überschuss)

Evaluation von Einzelmassnahmen im Hinblick auf
ihren Beitrag zur Gesamtwohlfahrt

Kosten-Nutzen-Analyse

Makroökonomisch

Angebotsorien-
tiert

Wachstumswirkungen verkehrlicher Infrastruktur
aufgrund von Veränderungen der Produktionsko-
sten

Abschätzung mit Hilfe von
(ökonometrischen) Ange-
botsmodellen

Nachfrageorien-
tiert

Auswirkungen der Verkehrsnachfrage auf das Wirt-
schaftswachstum

Regressionsanalysen im
Rahmen von total- bzw-
teilanalytischen Modellen

Wachstumstheo-
retisch

Outputelasti-
zitäten

Erwartete Produktionsveränderung bei einer Verän-
derung der Infrastrukturvariablen

Zeitreihenanalysen

Growth Ac-
counting

Messung von Wachstum ohne Verkehrsinvestitio-
nen

Summierung der Wachs-
tumsbeiträge für alle Infra-
strukturen einer Wirtschaft

Quellen: Eigene Darstellung in Anlehnung an Maggi, R.; Peter, M.; Mägerle, J.; Maibach, M. (2000): Nutzen des
Verkehrs. Bericht D10 NFP 41, Verkehr und Umwelt. Wechselwirkungen Schweiz – Europa. Bern 2000; vgl. auch
CEMT (2000); Persson, S.; Goodwin Ph.: Measuring the economic benefits of transport investment, ECMT Paris
2000; vgl. auch SACTRA (1999) UK Department of the environment, transport and the regions: SACTRA (The Stan-
ding Advisory Committee on Trunk Road Assessment): Transport and the Economy, London 1999.

Tabelle 2.1-1: Ansätze zur Messung von Nutzen im Verkehr

(3) Mikroökonomische Ansätze:

• Konsumentenrente: Hier wird die Nettowohlfahrt des gesamten Verkehrs über die Summe

aller Konsumentenrenten bestimmt. Die Abschätzung des Nutzens der einzelnen Individuen

erfolgt dabei über die Bestimmung von Zahlungsbereitschaften (z.B. Reisekostenmethode,

hedonic regression). Der Nutzen des Verkehrs wird dabei vom Nutzen des Konsums der da-

mit erreichbaren Güter getrennt. Ein Beispiel für die mit diesem Ansatz erzielbaren Resultate

lautet wie folgt: Eine Person, die sechsmal im Jahr von Zürich nach Bern fährt und ein Ein-

kommen von 54'800 Fr. hat, erzielt dadurch einen Nettonutzen von 380 Franken je Jahr.3)

• Kosten-Nutzen-Analyse (Sozialer Überschuss): Dies ist der zur Evaluation von Einzelprojekten

am meisten verwendete Ansatz, der auf der Wohlfahrtstheorie basiert. Jede Massnahme

3) Vgl. Maggi et al.: Nutzen des Verkehrs, Nationales Forschungsprogramm 41 Verkehr und Umwelt, Bericht D10, Bern, 2000.
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wird im Hinblick auf Ihren Beitrag zur Gesamtwohlfahrt überprüft. Verschiedene, durch eine

Massnahme induzierte Effekte werden monetär bewertet und können für verschiedene

Gruppen (Betreiber, Benützer) sowie in Summe über alle Individuen ausgewiesen werden.4)

(4) Makroökonomische Ansätze:

• Angebotsorientierte Ansätze: Wachstumswirkungen verkehrlicher Infrastruktur (Strassen-

oder Schieneninfrastruktur) werden aufgrund von Veränderungen der Produktionskosten

von Unternehmen gemessen. Die Senkung der Produktionskosten steigert die Produktion

und damit das Angebot.5)

• Nachfrageorientierte Ansätze: Untersuchung, wie sich eine Veränderung der Verkehrsnach-

frage auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Beispielsweise wird der Frage nachgegangen,

wie sich ein Rückgang des Pkw-Verkehrs oder eine Veränderung des Modal-Splits im Güter-

verkehr auf das Bruttosozialprodukt auswirken.6)

• Wachstumstheoretische Ansätze:

– Produktionsfunktionenansatz und Bestimmung von Outputelastizitäten: Die Outputela-

stizität von Verkehrsinfrastrukturinvestitionen bezeichnet die erwartete durchschnittliche

relative Produktionsveränderung bei einer relativen Veränderung der Infrastrukturvaria-

blen. Je höher dabei die Outputelastizität ist, desto höher ist die Wachstumswirkung.

Viele Studien messen sehr hohe Outputelastizitäten, weil zwischen den Verkehrsinfra-

strukturinvestitionen und den Wachstumswirkungen zeitliche Abstände liegen, die im

Grunde die Verlässlichkeit der Resultate (wegen Verletzung der ceteris-paribus-

Bedingung) einschränken.7) Ausserdem ist die Datenbeschaffenheit oftmals so, dass auch

nicht durch den Verkehr bedingte Effekte abgebildet und damit das „verkehrsbedingte“

Wirtschaftswachstum zu hoch ausgewiesen wird.8)

– Growth accounting: Hier wird gemessen, wie hoch das Wirtschaftswachstum ohne die

Verkehrsinfrastrukturinvestition gewesen wäre. Der Wachstumsbeitrag des Verkehrs

4) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schlussberichte zur be-
triebs- und volkswirtschaftlichen Bewertung, Gutachten im Auftrag des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2000.

5) Vgl. IAW (1996): Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung IAW: Ökonomische Systemanalyse für das Verkehrswesen –
Verkehrswegebau als Ursache und als Wirkung der Wandlung von Produktionsstrukturen – Vertiefung und Optimierung.“.
Band 1, Simulation und Kosten-Nutzen-Analysen. Studie im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Tübingen. Vgl. auch Insti-
tut für Höhere Studien (IHS) Wien, Grossmann, B.; Helmenstein, C.; Skriner, E. (2001): Langfristige Renditen von Schieneninfra-
strukturen in Österreich. Endbericht. Studie im Auftrag der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken AG und der Schieneninfrastruktur-
finanzierungs-Gesellschaft m.b.H., Wien 2001.

6) Vgl. IAW (1996): Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung IAW: Ökonomische Systemanalyse für das Verkehrswesen –
Verkehrswegebau als Ursache und als Wirkung der Wandlung von Produktionsstrukturen – Vertiefung und Optimierung.“.
Band 1, Simulation und Kosten-Nutzen-Analysen. Studie im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Tübingen.

7) Vgl. Aussagen in CEMT (2000); Persson, S.; Goodwin Ph.: Measuring the economic benefits of transport investment, ECMT
Paris 2000
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setzt sich dabei häufig aus dem Wachstum des Kapitalstocks und aus dem Produktivi-

tätswachstum zusammen.9) Ein Problem dieses Ansatzes ist es, dass die Summe der

Wachstumsbeiträge für alle Infrastrukturen einer Wirtschaft (Stromleitungen, Wasserwe-

ge, Verkehr etc.) weit höher ausfallen würde, als das gesamte Bruttosozialprodukt, denn

dieser Ansatz hat eine viel weiter gefasste Nutzendefinition als die Volkswirtschaftliche

Gesamtrechnung.10)

(5) Zur Festlegung des Nutzensbegriffs für die hier zu untersuchende Fragestellung, welcher Zug

im Falle eines Trassenkonfliktes zu priorisieren ist, muss aus folgenden Gründen ein mikroöko-

nomischer Ansatz gewählt werden:

• Mit den Trassenantragstellern werden einzelne Wirtschaftssubjekte betrachtet und nicht

volkswirtschaftliche Aggregate (wie z.B. die gesamte Verkehrsnachfrage, die vollständige

Verkehrsinfrastruktur etc.).

• Die Auswirkung eines abgelehnten Trassenantrags wird darin bestehen, dass die Güter oder

Personen zu einer anderen Zeit oder mit einem anderen Transportmittel befördert werden.

Damit bleiben die Auswirkungen auf die makroökonomischen Grössen vernachlässigbar.

• Legt man die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes als Beurteilungskriterium zugrunde, so

könnte bspw. eine massnahmenbedingte Erhöhung der Verkehrssicherheit negativ beurteilt

werden. Dies ist damit zu begründen, dass die Behebung der Unfallfolgekosten (Reparatu-

ren, Krankenhausaufenthalt) das Sozialprodukt steigert.11) Eine Reduktion von Unfällen senkt

somit das Bruttoinlandsprodukt, wenn diese Reduktion mit geringen Massnahmenkosten er-

folgt (Nettoeffekt). Zudem werden Umweltziele nicht abgebildet. Dies sind Gründe, warum

das Bruttoinlandsprodukt oder andere Grössen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung

nicht als Wohlfahrtsindikator verwendet werden. In der mikroökonomischen Sicht wird eine

Erhöhung der Verkehrssicherheit als positiver Nutzenbeitrag des zu bewertenden Abschnitts

beurteilt, was den allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen entspricht.

• In einem CEMT Expertenworkshop (2000) wurden ebenfalls die mikroökonomischen Verfah-

ren zur Beurteilung einzelner Massnahmen empfohlen.12)

                                                                                                                                                     

8) Vgl. US Departement of Transportation (1992): Federal Highway Administration: Assessing the Relationship Between Transpor-
tation Infrastructure and Productivity, Washington 1992.

9) Vgl. Baum, H.; Behnke, N.C. (1997);: Der volkswirtschaftliche Nutzen des Strassenverkehrs, Schriftenreihe des Verbandes der
Automobilindustrie, e.V. (VDA) Nr. 82, Frankfurt am Main 1997. Vgl. Baum, H.; Kurte, J. (2000): Abschätzung des volkswirt-
schaftlichen Nutzens des Strassenverkehrs in der Schweiz, im Auftrag des VSAI, Köln 2000.

10) Maggi, R.; Peter, M.; Mägerle, J.; Maibach, M. (2000): Nutzen des Verkehrs. Bericht D10 NFP 41, Verkehr und Umwelt. Wech-
selwirkungen Schweiz – Europa. Bern 2000

11) Ist der Verunfallte ein Unternehmer oder Arbeiter wird das Bruttoinlandsprodukt durch den Ausfall seiner Arbeitsleistung aber
auch evtl. geschmälert.

12) CEMT (2000); Persson, S.; Goodwin Ph.: Measuring the economic benefits of transport investment, ECMT Paris 2000
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(6) Fazit 1: Der Nutzen ist hier auf Ebene mikroökonomischer Verfahren zu operationa-

lisieren. Offen ist an dieser Stelle noch, welches Verfahren zu wählen ist.

Zu 2. Der Begriff des gesellschaftlichen Nutzens auf mikroökonomischer Ebene

(1) Auf mikroökonomischer Ebene werden bei Überlegungen zu den Nutzen des Verkehrs ver-

schiedene Gruppen von Akteuren13) unterschieden, die von den Wirkungen des Verkehrs profi-

tieren. Hierzu sind zu zählen (mit Beispielen für Nutzen):

• Einzelne Verkehrsnachfrager im Personenverkehr z.B. mit den Zwecken Geschäftsverkehr,

Freizeit, Pendler, Einkaufen, Ausbildung und den damit verbundenen Nutzen Wohnen, Re-

produktion und Regeneration sowie Erzielung von Einkommen als Nutzen limitierender Bar-

riere

• Güterverkehr des produzierenden und handeltreibenden Gewerbes mit Nutzen aus Auswei-

tung von Absatz- und Beschaffungsmärkten zur Gewinnvergrösserung.

• Einzelne Betreiber bzw. die Gruppe der Betreiber (Nutzen z.B. aus Erträgen).

• Dritte, d.h. alle anderen Personen, die weder Betreiber noch Benutzer sind (z.B. Personen,

die besucht werden).

Aus den verschiedenen Nutzen für diese drei Gruppen resultieren weitere Vorteile bzw. Effekte

des Verkehrs. Hierzu sind u.a. zu zählen: die Steigerung der Attraktivität eines Wirtschaftsstand-

ortes, die Verbesserung der individuellen Mobilität als Teil der Chancengleichheit, die Verbesse-

rung des sozialen Zusammenhalts zwischen Zentrum und Peripherie etc.

(2) Betrachtet man alle diese Akteure miteinander, so betrachtet man den gesellschaftlichen

Nutzen des Verkehrs (Gesellschaft als Summe ihrer Individuen).

(3) Dabei zeigt sich bereits hier, dass der Nutzen des einen ein Schaden (Kosten) des anderen

darstellen kann: So entsprechen die Einnahmen eines Verkehrsunternehmens (Nutzen) den Aus-

gaben (Kosten) der Verkehrsnachfrager, wobei die Verkehrsnachfrager durch die Ortsverände-

rung mindestens einen Nutzen in Höhe der Zahlung haben.

(4) Andererseits können die Kosten gesenkt werden, und damit die Nutzen steigen, wenn die

gleiche Leistung mit geringeren Kosten produziert wird. Deshalb sind bei der Betrachtung der

gesellschaftlichen Nutzen auch die Kosten der Leistungserstellung zu berücksichtigen.

13) Vgl. Maggi, R.; Peter, M.; Mägerle, J.; Maibach, M. (2000): Nutzen des Verkehrs. Bericht D10 NFP 41, Verkehr und Umwelt.
Wechselwirkungen Schweiz – Europa. Bern 2000
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(5) Für die hier zu untersuchende Fragestellung sind insbesondere auch die Kosten des Zugbe-

triebs relevant und müssen daher einbezogen werden. Hier geht es nicht darum zu entscheiden,

ob Transportleistungen überhaupt durchgeführt werden sollen oder nicht, sondern mit welchem

Verkehrsmittel die Transportleistungen erbracht werden sollen.

(6) Fazit 2: Ausgehend von individuellen Nutzen des Verkehrs ergeben sich die gesell-

schaftlichen Nutzen

• durch Aggregation der individuellen Nutzen,

• unter Vernachlässigung von Transferzahlungen und

• unter Einbezug auch der Kosten der Ortsveränderung.

Damit ist hier das Verfahren des Sozialen Überschusses zu verwenden.

Zu 3. Konzept des sozialen Überschusses

(1) Das Konzept des Sozialen Überschusses ist in Abbildung 2.1-2 dargestellt. Auf der X-Achse

ist die Transportleistung dargestellt. Die y-Achse stellt die Preise bzw. Kosten auf dem Ver-

kehrsmarkt dar: Diese bestehen im Verkehr aus den Transportausgaben und der aufgewendeten

Zeit (= generalisierte Kosten). Die Nachfragekurve ergibt sich aus der Zahlungsbereitschaft der

Nachfrager (inkl. Zeitaufwand): Je grösser die generalisierten Kosten, um so weniger Transport-

leistung wird nachgefragt. Demgegenüber steht das Angebot: Die Angebotskurve entspricht

den Kosten der Anbieter. Je höher der Preis, um so mehr Leistungen werden angeboten. Auf

einem Markt stellt sich das Gleichgewicht (P0, M0) ein.

Der Nutzen besteht nun darin, dass die Nachfrager einen geringeren Preis zahlen müssen, als sie

zu zahlen bereit gewesen wären (Konsumentenrente). Dies ist die blaue Fläche oberhalb P0. Fer-

ner entsteht eine Produzentenrente, weil die Anbieter einen Preis oberhalb ihrer Kosten (= An-

gebotskurve) erzielen. Die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente ergibt den Sozialen

Überschuss.

Angebot und Nachfrage sind hier weit definiert: Das soziale Angebot umfasst auch die Kosten

der Verkehrssicherheit und des Umweltverbrauches, die sozialen Nutzen umfassen auch die Zeit.
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Angebot

Nachfrage

P0

Preis, Kosten
[EURO/km]

Transportleistung
[Ntkm], [Perskm]M0

Sozialer Überschuss = Nutzen

Abbildung 2.1-2: Das Konzept des sozialen Überschusses zur Nutzenmessung (Prinzipskizze)

 (2) Die Abbildung 2.1-3 zeigt die Anwendung des Konzeptes des sozialen Überschusses auf die

hier zu untersuchende Priorisierung von Trassenbestellungen: Zwei Züge haben unterschiedliche

soziale Kosten für ihr Angebot:  In dem skizzierten Fall führt die Trassenbestellung A zu geringe-

ren gesellschaftlichen Kosten als diejenige für Zug B. Der soziale Überschuss bei Zug A ist grö-

sser, weshalb diesem die Trasse zugewiesen werden soll.

Für die Untersuchung müssten damit der soziale Überschuss für die einzelnen Züge ermittelt

werden. Dazu müsste für die unterschiedlichen Zuggattungen und für jeden einzelnen Zug die

Nachfragekurve bekannt sein. Entsprechende Angaben existieren nicht und wären nur mit sehr

hohem Aufwand generierbar.

Für die Entscheidung der Trassenzuweisung muss aber lediglich die Nutzendifferenz zwischen

den Zügen bekannt sein (rote Fläche). Diese kann ermittelt werden, indem ein Referenz- oder

Vergleichsmassstab eingeführt wird: Es wird die Alternative (Opportunität) zum jeweiligen

Transport mit dem Zug untersucht: Die transportierten Güter oder Personen nutzen ein anderes

Verkehrsmittel, hier annahmegemäss den Hauptkonkurrenten der Schiene: die Strasse. Dies ist

an dieser Stelle eine wahrscheinliche Annahme, da die Priorisierung erst angewendet wird,

wenn die Koordinierung im Rahmen der Trassenvergabe gescheitert ist.
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Soziale AngebotskurveStrasse

Nachfrage

Transportleistung
[Ntkm], [Perskm]M0

Soziale AngebotskurveSchiene Zug A

Sozialer Überschuss

Zu ermittelnder Nutzenunterschied Zug A gegenüber Zug B,
ermittelt aus Differenz (Zug B - Strasse) - (Zug A - Strasse)
Strasse dient lediglich als Referenz- bzw. Vergleichsmassstab

Preis, Kosten
[EURO/km]

P0

Soziale AngebotskurveSchiene Zug B

Abbildung 2.1-3: Relativer Vergleich von Zügen (Zug A versus Zug B)

Indem für verschiedene Züge ermittelt wird, zu welchen Kosten der alternative Transport auf der

Strasse erfolgt, können die Nutzenunterschiede auch ohne Kenntnisse der Zahlungsbereitschaf-

ten der Nachfrager allein über Kenntnisse zur transportieren der Personen bzw. Güter errechnet

und miteinander verglichen werden.

(3) Es ist explizit darauf hinzuweisen, dass damit kein Systemvergleich von Schiene gegenüber

Strasse vorgenommen wird, da

• hier nur Verkehre betrachtet werden, die sowieso die Bahn nutzen möchten, (rein strassen-
affine Verkehre werden nicht betrachtet),

• hier vereinfachende Annahmen zur Wirkungsermittlung gemacht werden können, und

• z.B. kleinräumige Verteilverkehre und damit verbundene Umladevorgänge nicht betrachtet
werden

(4) Im folgenden wird das Konzept des Sozialen Überschusses weiter operationalisiert, indem

messbare Ziele formuliert werden.
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2.2 Zielsystem zur Operationalisierung

(1) Das Konzept des Sozialen Überschusses ist in der verkehrsplanerischen Praxis zur Bewertung

von Verkehrsinfrastrukturprojekten weitverbreitet und wird in Form von Kosten-Nutzen-

Analysen häufig angewendet:

• Schienenverkehrsinfrastruktur: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schienenin-
frastruktur14), Standardisierte Bewertung im ÖPNV15)

• Strassenverkehrsinfrastruktur: Nutzen-Kosten-Untersuchungen für Strassen in Österreich
(RVS 2.22)16), Empfehlungen zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung17) bzw. Nachhaltigkeitsun-
tersuchungen18) an Strassen.

• Bundesverkehrswegeplan Deutschland19)

• Die Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse wird im 38. Bundesgesetz 2004 an anderer
Stelle gefordert, z.B. in § 65e (2) zur Beurteilung von Massnahmen zur Erhöhung der Fahr-
wegkapazität.

• Ausserdem fordern internationale Entwicklungsbanken (z.B. Europäische Investitionsbank,
Weltbank) den Nachweis für den gesellschaftlichen Nutzen mit diesem Verfahren, um zur
Finanzierung öffentlicher Projekte beizutragen.

(2) Die volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse untersucht die zu bewertenden Abschnitte

unter dem alleinigen Oberziel der gesamtwirtschaftlichen, monetär bewerteten Wohlfahrtsteige-

rung (Sozialer Überschuss). Für alle betrachteten Kriterien sind die massnahmenbedingten

Änderungen zu quantifizieren und diese Veränderungen zu monetarisieren. Der Kosten-

Nutzen-Analyse liegt das Opportunitätsprinzip zugrunde: Für die Zuweisung einer Trasse an

Zug A oder Zug B ist zu prüfen, was die jeweilige Alternative der Nicht-Zugführung ist. Hinsicht-

lich der Wirkungen kommt es bei den einzelnen Zielen zu Einsparungen an Ressourcen und an-

dererseits zu einem Mehrverbrauch: Für die Führung der Züge wird z.B. Energie benötigt, und es

entstehen Kosten. Auf der Strasse entfallen aber Transporte, und der Energieverbrauch sinkt

(Nutzen). Kosten werden somit auch als negative Nutzen, als verhinderte positive Wirkungen

relevanter Alternativen gesehen, Nutzen entsprechend als negative Kosten. „Kosten sind daher

stets Opportunitätskosten (entgangener Nutzen alternativer Verwendungen), Nutzen entspre-

chend Opportunitätsnutzen (entgangene Kosten alternativer Verwendung)“20)

14) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schlussberichte zur be-
triebs- und volkswirtschaftlichen Bewertung, Gutachten im Auftrag des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2000.

15) Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestititionen des
ÖPNV und Folgekostenrechnung, Version 2000, München, Stuttgart.

16) Vgl. Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr, RVS 2.22: Entscheidungshilfen für Nutzen-Kosten-
Untersuchungen im Verkehrswesen, Ausgabe November 2002.

17) Vgl. Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Strassen
(EWS), Entwurf, Ausgabe 1997.

18) Bundesamt für Strassen: NISTRA: Nachhaltigkeitsindikatoren für Strasseninfrastrukturprojekte, Bern, 2003.
19) Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Bundesverkehrswegeplan 2003, Grundzüge der Bewertungs-

methodik, Berlin, Februar 2003.
20) Vgl. Brümmerhoff, Dieter: Finanzwissenschaft, 5. Auflage, München, 1990, S. 155.
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(3) Das Gesetz fordert eine Priorisierung der Züge nach dem gesellschaftlichen Nutzen der Züge.

Damit ist zumindest ein ordinaler Bewertungsansatz notwendig (Zug A hat einen grösseren Nut-

zen als Zug B). Da hier kein konkreter Einzelfall vorliegt, sondern generell Entscheidungsgrund-

lagen für eine Vielzahl von Konflikten vorzubereiten sind, wird ein kardinales Verfahren benö-

tigt. Die Kosten-Nutzen-Analyse wird dieser Anforderung gerecht, da Ziele berücksichtigt wer-

den, bei denen die Wirkungen der Massnahmen quantifiziert und monetarisiert werden, also

kardinal skaliert werden

(4) In volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analysen wird das in der folgenden Abbildung 2.2-1

dargestellte Zielsystem zugrundegelegt. Es enthält alle Ziele, welche in verkehrsrelevanten Ko-

sten-Nutzen-Analysen berücksichtigt werden.

Oberziel: Steigerung der gesellschaftlichen Wohlfahrt (Sozialer Überschuss)

Ziele:

1 Verbesserung der Erreichbarkeiten (inkl. Verringerung der Trennwirkung)

2 Senkung der Betriebskosten (inkl. Energie)

3 Erhöhung der Verkehrssicherheit

4 Verringerung der verkehrsbedingten Schadstoffemissionen

5 Verringerung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen

6 Verringerung der Lärmimmissionen

7 Senkung der ökologischen Schäden durch Bodenversiegelung durch Infrastruktur

8 Senkung der Beeinträchtigung von Landschafts- und Ortsbild durch Infrastruktur

9 Senkung der Erhaltungskosten der Infrastruktur

10 Senkung der Investitionskosten der Infrastruktur

Kursiv: Keine bzw. vernachlässigbare Änderungen aufgrund Trassenzuweisung

Abbildung 2.2-1: Zielsystem zur volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse
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(5) Im Folgenden wird der Bewertungsinhalt der einzelnen Ziele kurz dargestellt und begründet,

warum einzelne Ziele durch die Frage der Trassenzuweisung nicht berührt werden. Letztere

werden infolgedessen nicht weiter behandelt:

• Verbesserung der Erreichbarkeiten (inkl. Verringerung der Trennwirkung)

Hier werden die massnahmenbedingten Veränderungen der Ressource „Zeit“ ermittelt und

bewertet. Dabei werden die Reisezeiteinsparungen der transportierten Personen bzw. Güter

betrachtet.

Trennwirkungen umfassen Veränderungen der Wartezeiten z.B. von Fussgängern an Stra-

ssen innerorts (z.B. bei der Bewertung von Umfahrungsstrassen) oder von Strassenverkehrs-

teilnehmern an Eisenbahnkreuzungen. Für die hier vorliegende Fragestellung ist davon aus-

zugehen, dass Trennwirkungen vernachlässigbar sind. Die Schliesszeiten der Schranken sind

auf dem zu betrachtenden Streckenabschnitt gleich, egal welcher Zug fährt. Auf der Strasse

könnten unterschiedliche Wartezeiten aufgrund unterschiedlicher Verlagerungwirkungen

entstehen. Mit der Frage der Trassenzuweisung wird aber nur ein geringer Prozentsatz der

Strassenverkehrsbelastungen beeinflusst, weshalb dieser Aspekt hier vernachlässigt werden

kann.

Unter diesem Ziel wird üblicherweise auch der massnahmenbedingte Neuverkehr bewertet.

Da mit der Frage der Trassenzuweisung aber lediglich über die Verkehrsteilung und nicht die

Verkehrsentstehung entschieden wird, kann dieser Aspekt hier ebenfalls vernachlässigt wer-

den.

• Senkung der Betriebskosten (inkl. Energie)

Hier wird die massnahmenbedingte Veränderung des Einsatzes an Ressourcen zur Orts-

veränderung ermittelt und bewertet. Dazu gehören der Energieverbrauch, die Kosten der

verwendeten Fahrbetriebsmittel (Zug, Kraftfahrzeug) und der Personalaufwand (Lokführer,

Zugbegleiter und Lkw-Fahrer).

• Erhöhung der Verkehrssicherheit

Ermittelt werden die massnahmenbedingte Veränderung der Anzahl der Unfälle und die

daraus folgende Veränderung von Personen- und Sachschäden.

• Verringerung der verkehrsbedingten Schadstoffemissionen und Verringerung der verkehrs-

bedingten CO2-Emissionen

Die Zuweisung der Trassen kann unterschiedliche Auswirkungen auf die Schadstoff- und

CO2-Emissionen haben. Diejenige Trassenzuweisung, die zu den grösseren Verringerungen

der Emissionen führt, trägt somit dazu bei, eine Schädigung von Menschen, Gebäuden

und der Natur stärker zu reduzieren.
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• Verringerung von Lärmimmissionen

Menschen fühlen sich in zunehmenden Masse durch Lärm beeinträchtigt und auch gesund-

heitlich geschädigt. Lärm, wirkt im Gegensatz etwa zu Luftschadstoffen, im wesentlichen

nur dann schädlich, wenn es "Belärmte" gibt. Lärm ist somit nur dann störungsrelevant,

wenn Emissionen auf Immitierte treffen. Als der kritische Lärm ist der Nachtlärm anzusehen,

weil er die lebenswichtige Funktion des Schlafs beeinträchtigt. Verschiedenste Faktoren be-

einflussen den Lärm bzw. dessen Wahrnehmung. Dies sind u.a. das Wetter, die subjektive

Wahrnehmung, Dauer, Zeitpunkt und Intervall der Belastung.

Das Ziel Verringerung von Lärmimmissionen wird deshalb in verkehrsrelevanten Kosten-

Nutzen-Analysen berücksichtigt.21) Für die Frage der Trassenzuweisung sind folgende Über-

legungen relevant:22)

– Schiene: Aufgrund der unterschiedlichen Trassenzuweisung ist die Veränderung der

Lärmimmissionen gering: Innerhalb einer gesetzlichen Priorisierungsgruppe wird ein Zug

fahren, es wird geregelt welcher. Da hier nicht generell entschieden wird, ob ein Zug

fährt oder kein Zug verkehrt, wird die Veränderung innerhalb einer Priorisierungsgruppe

gering sein. Unterschiede kann es allenfalls durch das eingesetzte Rollmaterial geben.

Dieses ist aber im Rahmen der Trassenbestellung nicht bekannt (beispielsweise lärmarme

oder laute Güterwagen).

– Strasse: Auch wenn eine beachtliche Zahl an Kfz-Fahrten durch das Führen eines Zuges

eingespart werden kann, sind diese Veränderungen zu marginal, um eine fühlbare Re-

duktion der Strassenlärmimmissionen zu bewirken: Der durchschnittlich tägliche Verkehr

auf einer Strasse muss um 30% reduziert werden, um den Lärm um wahrnehmbare 1

dB(A) zu senken. Für die Fragestellung der Zuweisung einer Trasse ist die Wirkung ver-

nachlässigbar.

Für die hier gegebene Aufgabenstellung kann somit von marginalen Unterschieden ausge-

gangen werden, weshalb das Ziel im folgenden nicht weiter behandelt wird.

21) Vgl. Inovaplan, Rothengatter, BVU: BVWP Österreich, Konzeption eines Bewertungsverfahrens für die Systemebene, Endbericht,
Karlsruhe, Wien, Freiburg i. Br., Juli 1998. Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrspla-
nung, Empfehlungen zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Strassen, Ausgabe 1997; Bundesminister für Verkehr: Gesamt-
wirtschaftliche Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen, Schriftenreihe Heft 72, Bonn, Essen, Juni 1993.

22) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schlussbericht zur volks-
wirtschaftlichen Bewertung, Zürich, 12. Mai 2000, S. 20f.



18

• Senkung der ökologischen Schäden durch Bodenversiegelung durch Infrastruktur und Sen-

kung der Beeinträchtigung von Landschafts- und Ortsbild durch Infrastruktur23)

Bei der Bewertung der Verkehrsinfrastruktur werden auch die ökologischen Schäden durch

die Bodenversiegelung und die Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes in der Kosten-

Nutzen-Analyse berücksichtigt.

Aufgrund der Zuweisung einer einzelnen Trasse ist kein Rückschluss auf den Ausbau der In-

frastruktur ableitbar: Erst im Falle der Feststellung der Überlastung der Schieneninfrastruktur

und der anschliessenden Kapazitätsanalyse mit der Erarbeitung möglicher Massnahmen

kann ggfs. neue Infrastruktur vorgeschlagen werden, welche dann mittels Kosten-Nutzen-

Analyse zu bewerten ist. Dabei wäre dann dieses Ziel zu berücksichtigen, wenn Infrastruk-

turausbau als eine Massnahme geprüft wird.

Die hier zu untersuchende Fragestellung hat keine Auswirkung auf diese Ziele, weshalb es

nachfolgend nicht weiter betrachtet wird.

• Senkung der Erhaltungskosten der Infrastruktur

Zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Infrastruktur ist in der Betriebsphase der

Einsatz von Ressourcen für die Infrastruktur notwendig. Ein Teil dieser Kosten kann dem

Rollmaterial bzw. den Kraftfahrzeugen direkt zugerechnet werden. Entsprechende Kosten-

veränderungen werden hier berücksichtigt.

• Senkung der Investitionskosten der Infrastruktur

Die hier zu untersuchende Fragestellung hat jedoch keine Auswirkung auf dieses Ziel, wes-

halb es nachfolgend nicht weiter betrachtet wird.

(6) Mit der Frage der Trassenzuweisung werden über die bisher genannten Ziele hinaus oftmals

weitere gesellschaftliche Vorstellungen verbunden, zu denen im Sinne einer Zieldiskussion

im Folgenden Stellung genommen wird:

• Betriebsleistungen als Teil der Öffentlichen Daseinsvorsorge

Insbesondere im Personenverkehr werden aus politischen Gründen bestimmte Verkehrsange-

bote z.B. aus Gründen der Chancengleichheit für bestimmte Bevölkerungsgruppen (Nicht-

Autofahrer: Schüler, körperlich Benachteiligte, alte Personen etc.) gefordert und dass deshalb

23) Vgl. Bundesamt für Strassen: NISTRA: Nachhaltigkeitsindikatoren für Strasseninfrastrukturprojekte, Bern, 25. August 2003.
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bestimmte Angebote von der öffentlichen Hand zu gewährleisten sind. Im Rahmen der Tra-

ssenzuweisung wird dies wie folgt behandelt:

– Bei Trassenkonflikten wird lediglich behandelt, ob Zug A oder Zug B die Trasse erhält,

nicht ob eine Strecke prinzipiell bedient wird.

– Das Ausmass der öffentlichen Daseinsvorsorge wird durch die behördliche Vergabe sol-

cher Leistungen offenkundig. Damit kann es sich um gemeinwirtschaftliche Leistungen

handeln, welche durch den Gesetzgeber ohnehin die höchste Priorität bei der Trassenzu-

weisung erhalten haben.

– Selbst wenn ein gemeinwirtschaftlicher Zug gegenüber einem anderen gemeinwirtschaft-

lichen Zug priorisiert wird, hat die öffentliche Hand auch andere Mittel (z.B. Bus, Rufbus,

Sammeltaxi etc.) zur Verfügung, um dem politischen Auftrag gerecht zu werden.

– Im Konzept des sozialen Überschusses gehen die Nutzen der Nachfrager gleichberechtigt

ein. Die Gewährleistung der Daseinsvorsorge für bestimmte Bevölkerungsgruppen stellt

eine höhere Gewichtung der Nutzen einzelner Gruppen als diejenigen anderer Bevölke-

rungsgruppen durch die Politik dar. Dem trägt der Gesetzgeber durch die gesetzliche

Priorisierung Rechnung, weshalb sie nachfolgend nicht weiter betrachtet wird.

• Berücksichtigung von zusätzlichen massnahmenbedingten Erlösen der Eisenbahnverkehrsun-

ternehmen bzw. von Infrastrukturbenützungsentgelten der Netzbetreiber (bzw. der Mautein-

nahmen auf der Strasse)

Die Zahlung der Fahrgelder stellt einen rein monetären Transfer zwischen verschiedenen

Wirtschaftssubjekten dar: Sie sind lediglich die Abgeltung für die vom Fahrgast in Anspruch

genommenen Ressourcen. Da in der Kosten-Nutzen-Analyse die Veränderung des Ressour-

ceneinsatzes direkt erfasst und mit ihren Kosten (ohne Gewinnzuschläge) in die volkswirt-

schaftliche Bewertung eingehen, sind die Erlöse nicht zu berücksichtigen.

Gleiches – nur mit den Akteuren Lkw-Halter, Eisenbahnverkehrsunternehmen und Infrastruk-

turbetreiber – gilt für das Infrastrukturbenützungsentgelt und die Strassenmaut.

• Beschäftigungseffekte

Beschäftigungseffekte werden lediglich in Deutschland und in Spanien in Kosten-Nutzen-

Analysen berücksichtigt. Die ECMT berücksichtigt sie nicht, und in vielen Ländern werden sie

als ergänzende Information für politische Entscheidungen beigefügt.

Beschäftigungseffekte können hier wie folgt relevant sein:
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– Der Nutzen eines Zuges wird auch über Betriebskostenveränderungen ermittelt. Lokfüh-

rer, Zugbegleiter und Lkw-Fahrer sind in den Betriebskosten enthalten.

– Es soll derjenige Zug die Trasse erhalten, der den grössten sozialen Überschuss generiert.

Geringe Transportkosten auch aufgrund von Personaleinsparungen führen dazu, dass

die Wirtschaft günstiger produzieren und anbieten kann, was wiederum positive Be-

schäftigung zur Folge hat („Verkehr als Schmiermittel der Wirtschaft“).

In der hier zugrundegelegten Definition der Kosten-Nutzen-Analyse stellt die Beschäftigung

einer Person einen Ressourcenverbrauch im Sinne von menschlicher Arbeitskraft dar. Diese

Person wird alternativen Einsatzmöglichkeiten entzogen. Damit stellt die Beschäftigung eines

Lokführers, Zugbegleiters oder Lkw-Fahrers – wie in einer betriebswirtschaftlichen Betrach-

tung auch - volkswirtschaftliche Kosten und nicht Nutzen dar: Dies, da der soziale Über-

schuss aufgrund der zunehmenden Produzentenrente steigt.

In der Kosten-Nutzen-Analyse wird davon ausgegangen, dass Vollbeschäftigung besteht und

die Person eine alternative Beschäftigung finden könnte. Fraglich ist also, wie im Rahmen

von Kosten-Nutzen-Analysen „Produktionsfaktoren zu bewerten sind, die entweder keine

Beschäftigung finden oder aber brachliegen.“24) Aus theoretischen Herleitungen folgt

schliesslich: Werden durch eine Massnahme Arbeitslose beschäftigt, dann liegen die Oppor-

tunitätskosten des Faktors Arbeit unter dessen Nominalkosten.“25) Methodisch korrekt ist

somit, bei Beschäftigung von Arbeitslosen die Betriebskosteneinsparungen für Lokführer,

Zugbegleiter und Lkw-Fahrer in der volkswirtschaftlichen Bewertung geringer als den Lohn

anzusetzen. Dazu müssten aber die Mengen- und Wertgerüste bekannt sein:

– Mengengerüst: Es müsste ermittelt werden, ob die Personen ohne die Trassenzuweisung

ansonsten arbeitslos wären oder einer alternativen Beschäftigung nachgingen.

– Wertgerüst: Sollte es trotz der methodischen Schwierigkeiten gelungen sein, die Be-

schäftigungseffekte zu quantifizieren, so ist immer noch die Frage offen, mit welchem

Wertansatz die Arbeit einer Person, die ohne das Projekt ansonsten arbeitslos wäre, zu

bewerten ist. Einerseits kann argumentiert werden, dass die Arbeit dieser Person einen

Wert von Null hat, da diese Arbeit ohne das Projekt von niemanden in Anspruch ge-

nommen wird. Andererseits können diese Personen alternativ beispielsweise in der

Schattenwirtschaft aktiv sein, Hausarbeit verrichten oder einer Freizeitaktivität nachge-

hen, weshalb der Angebotspreis höher als Null sein muss. „Er dürfte allerdings deutlich

unter den auf den Arbeitsmärkten gezahlten Lohnsätzen liegen. Seine genaue Höhe frei-

24) Hanusch, Horst: Nutzen-Kosten-Analyse, München, 1987, S. 133.
25) Hanusch, Horst: Nutzen-Kosten-Analyse, München, 1987, S. 136.
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lich lässt sich konkret kaum erfassen.“26) Im Deutschen Bundesverkehrswegeplan wird

ein Wertansatz aus der Zahlungsbereitschaft des Staates zur Schaffung von Arbeitsplät-

zen abgeleitet27). Dabei werden die Ausgaben für die regionale Wirtschaftsförderung

zugrundegelegt. Für Österreich lag ein solcher Wertansatz nicht vor. Da es in Europa zu-

dem keinen Wettbewerb der Staaten hinsichtlich von Ausgaben zur Reduktion der Ar-

beitslosigkeit gibt, kann der Deutsche Wertansatz auch nicht auf Österreich übertragen

werden.

Fazit: Niedrige Transportkosten sind im gesamtwirtschaftlichen Interesse, auch wenn sie aus

Personaleinsparungen resultieren, da sie die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft insgesamt

steigern. Deshalb werden auch Personaleinsparungen als Nutzen berücksichtigt.

• Stichwort „Nachhaltigkeit“

In der Literatur herrscht keine Einigkeit über den genauen Inhalt des Begriffs der Nachhaltig-

keit. Es können drei Sichtweisen bzw. Schwerpunkte des Begriffs „Nachhaltigkeit“ identifi-

ziert werden, die sich gegenseitig ergänzen:28)

− Ökologie

 Hier wird die grundsätzliche Begrenztheit natürlicher Ressourcen und die Geschwindigkeit

ihres Verbrauchs betrachtet. Der Einfluss der Projekte auf den Ressourcenverzehr ist im

Zielsystem der volkswirtschaftlichen Bewertung berücksichtigt: Veränderungen im Ener-

gieverbrauch, der Schadstoff- und der CO2-Emissionen sind enthalten und werden bewer-

tet.

− Wirtschaft

 Die wirtschaftliche Sichtweise fordert den effizienten Einsatz von Mitteln. Dem wird durch

die Ausrichtung der hier zugrundegelegten Kosten-Nutzen-Analyse auf Allokationsziele

(Erreichbarkeiten, Betriebskosten) Rechnung getragen.

− Gesellschaft

 Die gesellschaftliche Sichtweise von Nachhaltigkeit umfasst allgemeinpolitische oder ver-

teilungspolitische Gesichtspunkte, wie z.B. den Zugang benachteiligter Bevölkerungs-

gruppen zum Verkehr, Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen an den Entschei-

dungsprozessen im Verkehr etc. Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass solche

verteilungspolitischen Ziele im Rahmen der gesetzlichen Priorisierung der Trassenvergabe

26) Hanusch, Horst: Nutzen-Kosten-Analyse, München, 1987, S. 139.
27) Vgl. Bundesminister für Verkehr: Gesamtwirtschaftliche Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen, Schriftenreihe Heft 72,

Bonn, Essen, Juni 1993, S. 35ff.
28) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Nachhaltigkeit: Kriterien im Verkehr, Bericht C5 des Nationalen Forschungsprogramms 41 „Ver-

kehr und Umwelt“, Bern, 1998 sowie kritische Diskussion von Hauger, Georg: Nachhaltigkeit im Verkehr, in: Internationales
Verkehrswesen, Heft 10/99, Jg. 51., S. 451-453.
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berücksichtigt werden können. Ferner wird hier z.B. eine regionale Erschliessung mittels

Schienenverkehr nicht in Frage gestellt, sondern nur die Frage beantwortet, welcher Zug

nun die regionale Erschliessung prioritär übernehmen soll.

Die zuvor genannten weiteren gesellschaftlichen Vorstellungen sind somit entweder bereits im

Zielsystem bzw. in den Bewertungsrechnungen enthalten oder werden aufgrund der genannten

Gründe (z.B. Doppelerfassungen, Verteilungswirkungen) politisch in der gesetzlichen Priorisie-

rung berücksichtigt.
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3 Systemabgrenzung für die Nutzenermittlung

(1) Die Auswirkungen der Trassenzuweisung sind in einem sachlich, räumlich und zeitlich abge-

grenzten System zu erheben.

(2) Die sachliche Abgrenzung ergibt sich aus den zu betrachtenden Verkehrsarten:

• Es wird Personen- und Güterverkehr unterschieden. Die weitere inhaltliche Differenzierung

von Zuggattungen ergibt sich aufgrund unterschiedlicher Besetzungs- und Beladungsgrade

sowie von Betriebskostenunterschieden. Die Herleitung der Differenzierung wird in Kapitel 4

beschrieben.

• Als Referenz- bzw. Vergleichsmassstab zur Ermittlung der Nutzen eines Zuges wird neben

dem Verkehrsträger Schiene auch der Hauptkonkurrent Strasse betrachtet. Aufgrund des ge-

ringen Anteils der Verkehrsträger Rohrleitungen, Wasserstrassen und Flugverkehr am Ge-

samtaufkommen wird nur die Strasse als Vergleichsmassstab verwendet.

(3) Die räumliche Wirkungen der Trassenzuweisung werden über den gesamten Zuglauf

betrachtet. Aufgrund der Integrationsbestrebungen innerhalb der EU werden die Transport-

bzw. Verkehrsleistungen in Österreich und im Ausland gleich behandelt.

Für die Abschätzung der verkehrlichen Mengengerüste werden dabei im Personen- und Güter-

verkehr die Relationen Bahnhof – Bahnhof mit zuggattungsspezifischen Zu- und Abschlägen für

den Vor- und Nachlauf berücksichtigt.

(4) Die zeitliche Abgrenzung ergab sich wie folgt:

• Da die Trassenbestellung für ein Jahr (Fahrplanperiode) erfolgt, sind im Rahmen der Priorisie-

rung die Nutzen unter Berücksichtigung der Anzahl Verkehrstage zu ermitteln.

• Die verkehrlichen Mengengerüste basiert

- im Güterverkehr basieren auf Auswertungen des Modells NEMO von ÖBB Netz und

- im Personenverkehr auf Auswertungen von EBP für die Jahre 1994 und 1998, Angaben

des BMVIT für das Jahr 2002 und mit den ÖBB abgestimmten Prognosedaten für das

Jahr 2010.

• Den Wertgerüsten liegt der Preisstand 2003 zugrunde.
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4 Ermittlung der nutzenbestimmenden Verkehrs-
mengengerüste

4.1 Verfahrensalternativen: Einzelfall- versus Durchschnittsverfah-
ren

(1) Im Rahmen des Zuweisungsverfahrens bestehen prinzipiell zwei Verfahrensalternativen zur

Ermittlung des gesellschaftlichen Nutzens:

• Einzelfallverfahren: Der Trassenbesteller stellt die benötigten Angaben, z.B. zur Ausla-

stung ([Pers./Zug] bzw. [Nt/Zug]) und Reise- bzw. Transportweite der Personen/Güter glaub-

haft zur Verfügung. Die Zuweisungsstelle berechnet den gesellschaftlichen Nutzen durch

Einsetzen der Angaben in Formeln von EBP. Die Glaubhaftmachung der Angaben kann bei-

spielsweise durch die Bereitschaft, das IBE entsprechend der Bestellung zu zahlen, erreicht

werden.

• Durchschnittsverfahren: EBP stellt durchschnittliche Werte, z.B. zu Auslastungen je Zug

([Pers/Zug] bzw. [Nt/Zug]) und durchschnittlichen Reiseweiten auf Basis von Auswertungen

zur Verfügung. Die Zuweisungsstelle kann den gesellschaftlichen Nutzen aus Tabellen für

unterschiedliche Zuggattungen ablesen.

Mit dem Einzelfallverfahren besteht die Möglichkeit, individuelle Daten der Antragsteller zu be-

rücksichtigen. Das Verkehrsmodell des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Tech-

nologie erlaubt jeden Fall im Personenverkehr einzeln zu simulieren. In diesem Modell wird auch

die Nachfrage berücksichtigt.

(2) An das zu entwickelnde Verfahren wurden die folgenden Anforderungen gestellt:

• Es wird ein Instrument benötigt, welches in der kurz bemessenen Zeit der Fahrplanerstellung
einfach und schnell angewendet werden kann.

• Die Zuweisungsstellen haben keine Möglichkeit, Angaben von Trassenbestellern, z.B. zur
Nachfrage in den Zügen, zu kontrollieren.

• Die Nachfrage insbesondere im Güterverkehr zwischen dem Zeitpunkt der Trassenbestellung
und der Gültigkeit des Fahrplans schwankt sehr stark, weshalb auf Durchschnittswerte zu-
rückgegriffen werden muss.
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Auf die Entwicklung eines Einzelfallverfahrens wurde deshalb durch die Auftraggeber verzichtet.

EBP bereitete auftragsgemäss die Angaben zu den benötigten Mengengerüsten in Form von

Durchschnittswerten auf.

4.2 Gegebene Datensituation bei den Zuweisungsstellen

(1) Der Zuweisungsstelle sind aus dem Trassenbestellformular folgende Grössen bekannt:

• Laufweite [Zugkm/Zug]

• Bruttotonnen pro Zug [Bt/Zug]

• Anzahl Verkehrstage

Dies hat zur Folge, dass die Resultattabellen (vgl. Kapitel 6) entsprechend Tabelle 4.2-1 aufge-

baut sein müssen.

Laufweite [Zugkm/Zug]

50 100 200 ... 1500

100

200

...Bt
/Z

ug

2000

Tabelle 4.2-1: Aufbau der Resultattabellen

(2) Es wurden sieben verschiedene Resultattabellen erstellt, drei für den Güterverkehr und vier

für den Personenverkehr (vgl. Kapitel 6). Die Unterteilung beim Personen- und Güterverkehr

ergibt sich dabei primär aus den unterschiedlichen Betriebskosten (vgl. Kapitel 5) und Beset-

zungsgraden resp. Beladungsgraden.

4.3 Grundlagen Personenverkehr

In Abbildung 4.3-1 ist dargestellt, welche Mengengerüste für die Ermittlung der einzelnen Ziel-

beiträge je Verkehrstag benötigt werden; dies bezieht sich sowohl auf die Strasse als auch auf

die Schiene. Um die Mengengerüste selbst berechnen zu können, müssen vorerst diverse Ein-

gangsgrössen ermittelt werden. Dieser Zusammenhang geht ebenfalls aus der Abbildung 4.3-1

hervor.
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Im folgenden werden zunächst die

• verwendeten Eingangsgrössen dargelegt und beschrieben, sowie anschliessend

• die Ermittlung der Mengengerüste auf der Basis der Eingangsgrössen erläutert.

Auf die Berechnung der einzelnen Zielbeiträge wird im Kapitel 5 eingegangen.

[Pkwkm]*

Personenverkehr

StrasseSchiene

Eingangsgrössen

Mengengerüst

Benötigt für Ziel

1. Verbesserung
Erreichbarkeit

2. Senkung
Betriebskosten

3. Verbesserung
Verkehrssicherheit

4. Senkung
Schadstoffemission

5. Senkung CO2-
Emission

7. Senkung
Erhaltungskosten
Infrastruktur

[Gbtkm] [Persh][Perskm][Btkm]

X

X

X

X

X

X

[Persh]

X

X

 [Zugkm] [Pkwh]

X

X

X

X

X

Laufweite
 [Zugkm/Zug]

Lokgewicht
[t/Zug]

Gewicht
[Bt/Zug]

Besetzung
[Pers/Bt]

Durchschnitts-
geschwindigkeit
Schiene [km/h]

Durchschnitts-
geschwindigkeit
Strasse [km/h]

Fahrtlängen
Schiene/Strasse

[Index]

durchschn.
Besetzungsgrad

[Pers/Pkw]

Umgelagerte
Verkehrsleistung
von Schiene auf

Strasse

=     Angaben aus Trassenbestellung

=     Erhobene Eingangsgrössen EBP

= Mengengerüst wird benötigt für
Ermittlung Zielbeitrag

x

* = Differenzierung nach innerorts/
ausserorts

Abbildung 4.3-1: Ermittlung der verkehrlichen Mengengerüste für den Personenverkehr

a) Ermittlung der Eingangsgrössen

Die Eingangsgrössen

• Gewicht (ohne Lok) [Bt/Zug] und

• Laufweite [Zugkm/Zug]

können der Trassenbestellung entnommen werden. Bei den Eingangsgrössen

• Lokgewicht [t/Zug],

• Personen/Bruttotonnen [Pers/Bt],

• Durchschnittsgeschwindigkeit Schiene [km/h],

• „Modellansatz“ zur Ermittlung der Verkehrsleistung Strasse,

• durchschnittlicher Besetzungsgrad Strasse [Pers/Pkw],

• Fahrtlängen Schiene/Strasse [Index] und

• Durchschnittsgeschwindigkeit für die Pkw [km/h]
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handelt es sich um von EBP erhobene Eingangsgrössen. In der folgenden Tabelle 4.3-2 sind die

von EBP zugrundegelegten Eingangsgrössen für den Personenverkehr mit Quelle aufgelistet; ihre

Ermittlung wird anschliessend erläutert.

Eingangsgrösse Wert Quelle

Lokgewicht [t/Zug] 80 Auswertung Studie EBP 1)

Besetzung [Pers/Bt]
- PFV
- PNV_Durchschnitt
- PNV_Randzeit
- PNV_Spitzenzeit

0.6
0.4
0.2
1.5

Auswertung aus Studie EBP1);
Plausibilisierung mit Angaben
BMVIT2)

Geschwindigkeit Schiene (Strasse)
[km/h]
- PFV
- PNV_Durchschnitt
- PNV_Randzeit
- PNV_Spitzenzeit

80 (100)
50 (50)
50 (60)
50 (40)

Schiene: Fahrplan u.B. Zu-
und Abgangszeiten3)

Strasse: Routenplaner4) und
Handbuch Emissionsfaktoren5)

Umgelagerte Verkehrsleistung von
Schiene auf Strasse

Verkehrsleistung im
Zuglauf wechselt auf

Strasse

Annahme EBP; Plausibilisie-
rung mit Angaben BMVIT2),

Durchschnittlicher Besetzungsgrad
[Pers/Pkw]
-  Geschäftsverkehr (Anteil bei
   PFV: 24%, bei PNV: 8%)
-  Nicht-Geschäftsverkehr (Anteil bei
   PFV: 76%, bei PNV: 92%)

1.09

1.30

BVWP-Ö, Arbeitspaket A3
H26)

Verhältnis Fahrtlängen Schie-
ne/Strasse [Index]

1 Auswertung Routenplaner4)

und Fahrpläne, Annahmen
EBP

Verhältnis Fahrleistung inner-
orts/ausserorts
- PFV
- PNV

10/90
50/50

Annahme EBP

PFV = Personenfernverkehr
PNV = Personennahverkehr
Quellen:
1) Ernst Basler + Partner AG: "Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur; Schlussbericht zur volkswir-
schaftlichen Bewertung 2015"; im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technik, der Österreichischen
Bundesbahnen und der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken AG; Zürich, den 12. Mai 2000
2) Vgl. BMVIT: E-Mail  vom 29.03.04 und 15.04.04
3) ÖBB: http://fahrplan.oebb.at/bin/oebb.w02/query.exe/dn
4) Falk: Routenplaner, www.falk.de/routenplaner/controller_rp.jsp
5) INFRAS: "Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 2.1 , Quick Reference"; im Auftrag des UBA BUWAL Bern / UBA
Wien; Gutachten von Keller, Mario; Bern, 27. Februar 2004
6) Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr: "Mobilitätserhebung österreichischer Haushalte", Bundesverkehrswege-
plan, Arbeitspaket A3H2; Forschungsarbeit aus dem Verkehrswesen, Band 87; Gutachten von Herry, Max / Sammer, Gerd; Wien,
1999.

Tabelle 4.3-2: Eingangsgrössen und Quellen im Personenverkehr
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Lokgewicht [t/Zug]

Beim Lokgewicht wurde eine vierachsige Lokomotive mit einem Gewicht von 80t gemäss der

Studie "Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur; betriebs- und

volkswirtschaftlichen Bewertung 2010"29) unterstellt.

Besetzung [Pers/Bt]

Die Besetzung von Nahverkehr- und Fernverkehrszügen in der Dimension [Pers/Bt] konnte auf

der Basis von Angaben aus den Studien "Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schie-

neninfrastruktur; Dringlichkeitsreihung 1996 – 2000 resp. 2010"30) und dem Betriebsleistungs-

ausweis 1994 der ÖBB ermittelt werden. Die Angaben zur Verkehrsnachfrage (2002) wurden

vom BMVIT zur Verfügung gestellt. Diese beinhalten aber keine Angabe zur Grösse der Züge. Sie

werden zur Aktualisierung und zur Plausibilisierung verwendet.

Für die einzelnen Streckenabschnitte sind aus den Quellen jeweils die Anzahl der Züge [Züge/a],

die Verkehrsnachfrage [Mio. P/a] und die Bruttotonnen pro Zug [Bt/Zug] für 1994, 1998 resp.

2010 bekannt. Die Besetzung lässt sich dann wie folgt ermitteln:

Besetzung [Pers/Bt] = Verkehrsnachfrage [Pers/a] /( Zugzahl [Züge/a] x Bruttotonnen/Zug [Bt/Zug])

Um die erfahrungsgemäss erheblichen Nachfrageschwankungen im Nahverkehr berücksichtigen

zu können, wurden hier noch für die Randzeit und die Spitzenzeit weitere Besetzungen ge-

schätzt31).

Geschwindigkeit Schiene [km/h]

Für 14 ausgewählte Fernverkehrsstrecken wurden auf Basis des ÖBB-Fahrplans die Durch-

schnittsgeschwindigkeiten bestimmt.

Auch im Nahverkehr wurden anhand von ausgewählten Strecken die Durchschnittsgeschwin-

digkeiten ermittelt. Diese sind weitgehend unabhängig von der Tageszeit, so dass diesbezüglich

auf eine tageszeitliche Differenzierung im Nahverkehr auf der Schiene verzichtet werden kann.

29) Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Teilbericht der ersten Phase:
Ergebnisse der Dringlichkeitsreihung 1996 – 2000 , Zürich Okt. 1995

30) Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Teilbericht der ersten Phase:
Ergebnisse der Dringlichkeitsreihung 1996 – 2000 , Zürich Okt. 1995; Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen
zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schlussbericht zur betriebswirtschaftlichen Dringlichkeitsreihung 2010 der Projekte des
Eisenbahn-Hochleistungsverkehrs, Zürich Mai 1997; Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der
Schieneninfrastruktur, Schlussbericht zur  betriebswirtschaftlichen Dringlichkeitsreihung 2010, Oktober 1997

31) - Annahmen Randzeit: Wagengewicht: 40 Bt, Sitzplätze: 80, Sitzplatzbelegung [Pers/Sitzplatz]: 10%
- Annahmen Spitzenzeit: Wagengewicht: 40 Bt, Sitzplätze: 80, Sitzplatzbelegung [Pers/Sitzplatz]: 75% (über gesamten Zuglauf)
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Beim Fernverkehr wurde zusätzlich eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt (vgl. Kapitel 6.4); d.h.

es wurde mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der Süd- und Westbahn gerechnet. Es

hat sich jedoch gezeigt, dass die Unterschiede hinsichtlich des volkswirtschaftlichen Nutzens

gering sind, so dass mit einer netzweit einheitlichen Geschwindigkeit gerechnet werden kann.

Geschwindigkeit Strasse [km/h]

Für die gleichen Relationen wie im Schienenverkehr wurde auch im Strassenverkehr mit Hilfe

eines Routenplaners die Durchschnittsgeschwindigkeiten bestimmt. Hierfür wurden mehrere

Routenplaner mit diversen Optionen getestet und jeweils die Pkw-Geschwindigkeit der schnell-

sten und der langsamsten Verbindung gerechnet. Es hat sich herausgestellt, dass - je nach Pro-

dukt - die ermittelten Geschwindigkeiten teilweise stark variieren. Nach einer Plausibilisierung

der Resultate wurden für die Ermittlung der Resultattabellen die Werte des falk-routenplaner

verwendet. Dieses Resultat wurde mit den Angaben aus dem Handbuch der Emissionsfaktoren

des Strassenverkehrs in Österreich32) validiert: Diese Geschwindigkeiten sind nach Streckentyp

differenziert. Daraus konnte ein Durchschnittswert ermittelt werden. Die ermittelten Werte wur-

den für den Personennahverkehr differenziert nach Rand- und Spitzenzeit sowie den Durch-

schnitt, um so die Tagesganglinie der Nachfrage mit den sich daraus ergebenden Verkehrsver-

hältnissen zu berücksichtigen.

Umgelagerte Verkehrsleistung von Schiene auf Strasse

Mit der durchschnittlichen Besetzung über den Laufweg [Pers/Bt], dem Zuggewicht (ohne Lok)

[Bt/Zug] und der Lauflänge des Zuges [Zugkm] lässt sich die Verkehrsleistung innerhalb des Zug-

laufs [Perskm] ermitteln. Fällt der entsprechende Zug aus, so ist nach folgenden Reisendengrup-

pen zu unterscheiden:

1. Personen, deren Beginn und Ende der Reise innerhalb des Zuglaufes liegt und die beim Ent-

fall des Zuges den Pkw nutzen.

2. Personen, deren Beginn und Ende der Reise innerhalb des Zuglaufes liegt und die beim Ent-

fall des Zuges auf die Fahrt verzichten.

3. Personen, deren Beginn und Ende der Reise innerhalb des Zuglaufes liegt und die einen frü-

heren und späteren Zug nehmen.

4. Personen, deren Beginn oder/und Ende der Reise ausserhalb des Zuglaufes liegt und die

beim Entfall des Zuges den Pkw entlang des entfallenden Zuglaufs oder über die gesamte

Strecke nutzen.

32) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: "Handbuch der Emissionsfakoren des Strassenverkehrs in Österreich,
Grundlagenbericht zur Version 1.1A; Wien 1998
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5. Personen, deren Beginn oder/und Ende der Reise ausserhalb des Zuglaufes liegt und die

beim Entfall des Zuges auf die Fahrt verzichten.

6. Personen, deren Beginn oder/und Ende der Reise ausserhalb des Zuglaufes liegt und die ei-

nen früheren oder späteren Zug nehmen.

Eine solche differenzierte Ermittlung der Effekte wäre mittels Einzelfallverfahrens und Verkehrs-

modellberechnungen möglich. Vereinfachend wird hier davon ausgegangen, dass die im Zuglauf

erbrachte Verkehrsleistung auf die Strasse wechselt. Mit diesem Modellansatz wird

• der Nutzen der Reisendengruppe 1 entsprechend dem tatsächlichen Verhalten abgebildet,

• und es wird davon ausgegangen, dass sich das Integral über die Effekte bei den Reisenden-

gruppen 2 bis 6 ausgleicht.

Eine Plausibilisierung dieses Modellansatzes erfolgte dahingehend, dass auf der Basis von Anga-

ben des BMVIT festgestellt werden konnte, dass die an einem Querschnitt erhobene Reiseweite im

Fernverkehr unterhalb der Zuglauflänge liegt.

Durchschnittlicher Besetzungsgrad [Pers/Pkw]

Auf der Basis der auf die Strasse umgelagerten Verkehrsleistung in der Dimension [Perskm] ist

die Fahrleistung in der Dimension [Pkwkm] zu ermitteln. Die diesbezüglich erforderlichen Anga-

ben zum Besetzungsgrad wurden differenziert nach Geschäftsverkehr und Nicht-

Geschäftsverkehr ermittelt, wobei für diese Werte wie auch für die Anteile Geschäftsver-

kehr/Nicht-Geschäftsverkehr die Angaben aus der angegebenen Quelle zugrundegelegt wurden.

Verhältnis Fahrtlängen Schiene/Strasse [Index]

Für die gleichen Relationen wie im Schienenverkehr wurde auch im Strassenverkehr mit Hilfe

eines Routenplaners die Fahrtlänge bestimmt. Auf der Basis dieser Auswertung zeigt sich, dass

das Verhältnis geringfügig um den Wert 1.0 schwankt; als Durchschnittswert wurde deshalb der

Wert 1.0 den Berechnungen unterstellt.

Anteil verlagerter Fahrleistung innerorts/ausserorts

Um bei den Zielen „Verbesserung der Verkehrssicherheit“, „Verringerung der Schadstoffe und

CO2-Emissionen“ die unterschiedlichen Unfallraten resp. spezifischen Schadstoffemissionsfakto-

ren innerorts und ausserorts differenzieren zu können, schätzte EBP die Anteile der Fahrleistun-

gen innerorts und ausserorts je für den Fernverkehr und den Nahverkehr.
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b) Ermittlung der Mengengerüste

Die für die Bewertung relevanten Mengengrössen werden nun auf der Basis der Eingangsgrö-

ssen ermittelt. Die Berechnungsformeln können aus untenstehenden Tabellen entnommen wer-

den.

Mengengerüste Schiene

Bruttotonnenkilometer [Btkm] = Wagenzuggewicht [Bt/Zug] x Laufweite [Zugkm]

Gesamtbruttotonnenkilometer [Gbtkm] = (Wagenzuggewicht [Bt/Zug] + Lokgewicht [t/Zug]) x Laufweite [Zugkm]

Verkehrsleistung Schiene [Perskm] = Bruttotonnenkilometer [Btkm] x Besetzung [Pers/Bt]

Personenstunden Schiene [Persh] = Verkehrsleistung Schiene [Perskm] / Durchschnittsgeschwindigkeit Schie-

ne [km/h]

Tabelle 4.3-3: Berechnungsformeln zur Ermittlung der Mengengerüste Schiene je Verkehrstag

im Personenverkehr

Mengengerüste Strasse

Fahrleistung Strasse [Pkwkm] = Verkehrsleistung Schiene [Perskm] / (durchschnittlicher Besetzungsgrad

[Pers/Pkw] x Verhältnis Fahrlänge Schiene/Strasse [1])

Einsatzzeit Fahrzeuge Strasse [Pkwh] = Fahrleistung Strasse [Pkwkm] / Durchschnittsgeschwindigkeit Strasse

[km/h]

Personenstunden Strasse [Persh] = Einsatzzeit Strasse [Pkwh] x Durchschnittlicher Besetzungsgrad [Pers/Pkw]

Tabelle 4.3-4: Berechnungsformeln zur Ermittlung der Mengengerüste Strasse je Verkehrstag

im Personenverkehr

4.4 Grundlagen Güterverkehr

Das prinzipielle Vorgehen zur Ermittlung des Mengengerüstes im Güterverkehr entspricht dem-

jenigen im Personenverkehr. Einige Eingangsgrössen sowie Werte der Mengengerüste unter-

scheiden sich jedoch vom Personenverkehr. In der Abbildung 4.4-1 ist dargestellt, welche Men-

gengerüste und Eingangsgrössen für die Ermittlung einzelnen Zielbeiträge je Verkehrstag benö-

tigt werden; dies bezieht sich sowohl auf die Strasse als auch auf die Schiene. Um die Werte der
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Mengengerüste berechnen zu können, müssen zuerst diverse Eingangsgrössen ermittelt werden.

Welche Eingangsgrössen für die Berechnung der einzelnen Werte des Mengengerüsts für den

Güterverkehr benötigt werden, ist ebenfalls in der Abbildung 4.4-1 ersichtlich.

Im folgenden werden zunächst die

• verwendeten Eingangsgrössen dargelegt und beschrieben, sowie anschliessend

• die Ermittlung der Mengengerüste auf der Basis der Eingangsgrössen erläutert.

Auf die Berechnung der einzelnen Zielbeiträge wird im Kapitel 5 eingegangen.

[Lzkm]*

Güterverkehr

StrasseSchiene

Eingangsgrössen

Mengengerüst

Benötigt für Ziel

1. Verbesserung
Erreichbarkeit

2. Senkung
Betriebskosten

3. Verbesserung
Verkehrssicherheit

4. Senkung
Schadstoffemission

5. Senkung CO2-
Emission

7. Senkung
Erhaltungskosten
Infrastruktur

[Gbtkm] [Nth][Ntkm][Btkm]

X

X

X

X

X

X

[Nth]

X

X

 [Zugkm] [Lzh]

X

X

X

X

X

Lokgewicht
[t/Zug]

Laufweite
 [Zugkm/Zug]

Gewicht
[Bt/Zug]

Load Faktor
[Nt/Bt]

Durchschnitts-
geschwindigkeit
Schiene [km/h]

Durchschnitts-
geschwindigkeit
Strasse [km/h]

Fahrtlängen
Schiene/Strasse

[Index]

durchschn.
Beladungsgrad

[Nt/Lkw]

Umgelagerte
Verkehrsleistung
von Schiene auf

Strasse

=     Angaben aus Trassenbestellung

=     Erhobene Eingangsgrössen EBP

= Mengengerüst wird benötigt für
Ermittlung Zielbeitrag

x

* = Differenzierung nach innerorts/
ausserorts

Abbildung 4.4-1: Ermittlung der verkehrlichen Mengengerüste für den Güterverkehr

a) Ermittlung der Eingangsgrössen

Die Eingangsgrössen

• Gewicht [Bt/Zug] und

• Laufweite [Zugkm/Zug]

können der Trassenbestellung entnommen werden. Bei den Eingangsgrössen

• Lokgewicht [t/Zug],

• Load Factor [Nt/Bt],
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• Durchschnittsgeschwindigkeit Schiene [km/h],

• Anzatz zur Ermittlung der umgelagerten Verkehrsleistung von der Schiene auf die Strasse,

• durchschnittlicher Beladungsgrad [Nt/Lkw],

• Fahrtlängen Schiene/Strasse [Index] und

• Durchschnittsgeschwindigkeit für die Lkw [km/h]

handelt es sich um von EBP erhobene Eingangsgrössen.

In der folgenden Abbildung 4.4-2 sind die Eingangsgrössen für den Güterverkehr mit Quelle

aufgelistet; diese werden anschliessend erläutert.

Eingangsgrösse Wert Quelle

Lokgewicht [t/Zug] 80 Auswertung Studie EBP 1)

Load Factor [Nt/Bt]
- Züge ohne RoLa
- RoLa

0.499
0.225

Auswertung Daten ÖBB Netz
(NEMO)1) und Berechnungen
EBP

Geschwindigkeit Schiene [km/h]
- ohne Behandlung in Verschubkn.
- mit Behandlung in Verschubknoten
- RoLa

60
30
40

- Direktzugbestellung
- ÖBB / EBP-Studie 2)

- Ökombi3)

Geschwindigkeit Strasse [km/h] 60 Handbuch Emissionsfaktoren4)

Umgelagerte Verkehrsleistung von
Schiene auf Strasse

Verkehrsleistung im
Zuglauf wechselt auf

Strasse

Auswertung Daten ÖBB
Netz1), EBP

Beladung Lastzug [Nt/ Lz] 18 Auswertung Studie VDA5)

Verhältnis Fahrtlängen Schie-
ne/Strasse [Index]

1 Auswertung Routenplaner6),
Fahrpläne

Verhältnis Fahrleistung inner-
orts/ausserorts

10/90 Annahme EBP

Quellen:
1) ÖBB Netz: E-Mail vom 08. April 2004
2) Ernst Basler + Partner AG: Auswertung Studie "Anschluss der Ostschweiz an das österreichische Güterbahn-
netz", 13.5.2002
3) OEKOMBI: www.oekombi.at
4) INFRAS: "Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 2.1 , Quick Reference"; im Auftrag des UBA BU-
WAL Bern / UBA Wien; Gutachten von Keller, Mario; Bern, 27. Februar 2004
5) Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA): "Kapazitätsauslastung und Leerfahrten im Güterverkehr"; Gutach-
ten von Kienzler, Hans-Paul / Selz, Thomas / Schuler, Wolfgang / Tendero, Maite; Frankfurt am Main 1998
6) Falk: Routenplaner, www.falk.de/routenplaner/controller_rp.jsp

Abbildung 4.4-2: Eingangsgrössen und Quellen im Güterverkehr
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Lokgewicht [t/Zug]

Beim Lokgewicht wurde eine vierachsige Lokomotive mit einem Gewicht von 80t gemäss der

Studie "Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur; betriebs- und

volkswirschaftlichen Bewertung 2010"33) unterstellt.

Load Factor [Nt/Bt]

• Güterzüge ohne Rollende Landstrasse

Aus den von ÖBB Netz aufbereiteten und EBP zur Verfügung gestellten Querschnittsdaten34)

der verschiedenen Korridore für den Güterverkehr konnten die Load Factors für die einzel-

nen Querschnitte berechnet werden. Eine Auswertung zeigt, dass hier ein einheitlicher Wert

zugrunde gelegt werden kann.

• Rollende Landstrasse (RoLa)

Der Load Factor der RoLa wurde von EBP für einen Modellzug berechnet, indem die Netto-

tonnage bei einer 80% Auslastung der Stellplätze eines Zuges errechnet wurde. Dabei wur-

de eine durchschnittliche Beladung eines Lkw mit 18 Tonnen zugrundegelegt (vgl. auch Be-

ladung Lkw).

Geschwindigkeit Schiene [km/h]

Aufgrund der Recherchen zu Geschwindigkeiten auf der Schiene wurde der Güterverkehr in drei

Kategorien eingeteilt. Diese Einteilung findet sich auch in den Resultattabellen wieder:

• Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten

Dieser Wert konnte aus EBP vorliegenden Bestellungen für Direktzüge berechnet werden. Er

wurde mit den ÖBB abgestimmt.

• Güterverkehr mit Behandlung in Verschubknoten

Besonders im Güterverkehr mit Behandlung in Verschubknoten zeigen sich grosse Abwei-

chungen der Geschwindigkeiten, was eine Festlegung auf eine allgemeingültige Durch-

schnittsgeschwindigkeit erschwert. Ferner diente der EBP-Bericht35) "Anschluss der Ost-

schweiz an das österreichische Güterbahnnetz" als weitere Quelle, auf dessen Basis Durch-

schnittswerte berechnet werden konnten. Der Wert wurde mit den ÖBB abgestimmt.

33) EBP: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Teilbericht der ersten Phase: Ergebnisse der Dring-
lichkeitsreihung 1996 – 2000 , Zürich Okt. 1995

34) Vgl. ÖBB Netz: Korridore Querschnitte, E-Mail vom 08.04.04
35) Ernst Basler + Partner AG: Auswertung Studie "Anschluss der Ostschweiz an das österreichische Güterbahnnetz", 13.5.2002
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• Rollende Landstrasse (RoLa)

Für die Ermittlung der Durchschnittsgeschwindigkeit wurden die RoLa-Fahrpläne von

ÖKOMBI36) ausgewertet. In diesen Fahrplänen sind jeweils die Zeiten des Annahmeschlusses

und der Bereitstellung angegeben. Fünf Relationen standen für die Auswertung zur Verfü-

gung. Aus den Zeiten und der Distanz ergab sich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von

rund 40 km/h. Diese Werte wurde mittels einigen hupac-Relationen37) validiert.

Geschwindigkeit Strasse [km/h]

Im Handbuch der Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs in Österreich38) sind Geschwindigkei-

ten für Lkw aufgelistet. Diese Geschwindigkeiten sind nach Streckentyp differenziert. Daraus

konnte ein Durchschnittswert ermittelt werden.

Umgelagerte Verkehrsleistung von Schiene auf Strasse

Mit dem durchschnittlichen Load Factor über den Laufweg [Nt/Bt], dem Zuggewicht (ohne Lok)

[Bt/Zug] und der Lauflänge des Zuges [Zugkm] lässt sich die Verkehrsleistung innerhalb des Zug-

laufs [Ntkm] ermitteln. Fällt der entsprechende Zug aus, so ist nach folgenden Gütergruppen zu

unterscheiden:

1. Güter, deren Beginn und Ende des Transportes innerhalb des Zuglaufes liegt und die beim

Entfall des Zuges mit dem Lkw transportiert werden.

2. Güter, deren Beginn und Ende des Transportes innerhalb des Zuglaufes liegt und die beim

Entfall des Zuges nicht transportiert werden.

3. Güter, deren Beginn und Ende des Transportes innerhalb des Zuglaufes liegt und die in ei-

nem anderen Zug transportiert werden.

4. Güter, deren Beginn oder/und Ende des Transportes ausserhalb des Zuglaufes liegt und die

beim Entfall des Zuges mit dem Lkw entlang des entfallenden Zuglaufs oder über die gesam-

te Strecke transportiert werden.

5. Güter, deren Beginn oder/und Ende des Transportes ausserhalb des Zuglaufes liegt und die

beim Entfall des Zuges nicht transportiert werden.

6. Güter, deren Beginn oder/und Ende des Transportes ausserhalb des Zuglaufes liegt und die

in einem anderen Zug transportiert werden.

36) www.oekombi.at
37) www.hupac.ch/fs_timetablerh.htm
38) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: "Handbuch der Emissionsfakoren des Strassenverkehrs in Österreich,

Grundlagenbericht zur Version 1.1A; Wien 1998
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Eine solche differenzierte Ermittlung der Effekte könnte allenfalls mittels Einzelfallverfahren vor-

genommen werden. Vereinfachend wird hier davon ausgegangen, dass die im Zuglauf erbrachte

Verkehrsleistung auf die Strasse wechselt. Mit diesem Modellansatz wird

• der Nutzen der Güter der Gruppe 1 entsprechend dem tatsächlichen Verhalten abgebildet,

• und es wird davon ausgegangen, dass sich das Integral über die Effekte bei den Gütergrup-

pen 2 bis 6 ausgleichen.

Beladung Lastzug [Nt/Lz]

Im Güterverkehr werden auf den Bahnen überwiegend lange Distanzen zurückgelegt. Dem ent-

spricht auf der Strasse der Einsatz von Lastzügen (LKW + Anhänger oder Sattelkraftfahrzeug).

Die Beladung ermittelt sich aus der maximal möglichen Beladung und der durchschnittlichen

Auslastung, die maximal mögliche Beladung errechnet sich aus dem zulässigen Gesamtgewicht

des Fahrzeuges und dem Eigengewicht des Fahrzeuges. Ausgehend von der Studie des VDA39),

wurde dabei unterstellt, dass die umgelagerte Fracht grundsätzlich mit Lastzügen mit einer Be-

ladung von 18 Nt/Lz transportiert wird.

Verhältnis Fahrtlängen Schiene/Strasse [Index]

Für die gleichen Relationen wie im Schienenverkehr wurde auch im Strassenverkehr mit Hilfe

eines Routenplaners die Fahrtlänge bestimmt. Auf der Basis dieser Auswertung zeigt sich, dass

das Verhältnis geringfügig um den Wert 1.0 schwankt; als Durchschnittswert wurde deshalb der

Wert 1.0 den Berechnungen unterstellt.

Anteil verlagerter Fahrleistung innerorts/ausserorts

Um bei den Zielen „Verbesserung der Verkehrssicherheit“, „Verringerung der Schadstoffe und

CO2-Emissionen“ die unterschiedlichen Unfallraten resp. spezifischen Schadstoffemissionsfakto-

ren nach innerorts und ausserorts differenzieren zu können, schätzte EBP die Anteile innerorts

und ausserorts der Fahrleistungen.

39) VDA 16: Kapazitätsauslastung und Leerfahrten im Gütertransport, Frankfurt, 1998
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b) Ermittlung der Mengengerüste

Die für die Bewertung relevanten Mengengrössen werden nun auf der Basis der Eingangsgrö-

ssen ermittelt. Die Berechnungsformeln können aus untenstehenden Tabellen entnommen wer-

den.

Mengengerüste Schiene

Bruttotonnenkilometer [Btkm] = Wagenzuggewicht [Bt/Zug] x Laufweite [Zugkm]

Gesamtbruttotonnenkilometer [Gbtkm] = (Wagenzuggewicht [Bt/Zug] + Lokgewicht [t/Zug]) x Laufweite [Zugkm]

Verkehrsleistung Schiene [Ntkm] = Bruttotonnenkilometer [Btkm] x Load Factor [Nt/Bt]

Nettotonnenstunden Schiene [Nth] = Verkehrsleistung Schiene [Ntkm] / Durchschnittsgeschwindigkeit Schie-

ne [km/h]

Tabelle 4.4-3: Berechnungsformeln zur Ermittlung der Mengengerüste Schiene je Verkehrstag

im Güterverkehr

Mengengerüste Strasse

Fahrleistung Strasse [Lzkm] = Verkehrsleistung Schiene [Ntkm] / (Beladung Lastzug [Nt/Lz] x Verhältnis

Fahrlänge Schiene/Strasse [1])

Einsatzzeit Fahrzeuge Strasse [Lzh] = Fahrleistung Strasse [Lzkm] / Durchschnittsgeschwindigkeit Strasse

[km/h]

Nettontonnenstunden Strasse [Nth] = Einsatzzeit Strasse [Lzh] x Durchschnittlicher Beladung [Nt/Lz]

Tabelle 4.4-4: Berechnungsformeln zur Ermittlung der Mengengerüste Strasse je Verkehrstag

im Güterverkehr
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5 Ermittlung der volkswirtschaftlichen Zielbeiträ-
ge

5.1 Schritte zur Ermittlung der Zielbeiträge

In den folgenden Unterabschnitten wird die Ermittlung des Mengengerüstes und des Preisgerü-

stes sowie ihre Verknüpfung zu Beiträgen für jede Wirkungskomponente des Zielsystems (s.

Kapitel 2) nachvollziehbar und nach einem einheitlichen Gliederungsschema dargelegt. Jedes

Ziel, bei dem massnahmenbedingte Veränderungen auftreten (vgl. Kapitel 2.2), wird wie folgt

behandelt:

Einleitend werden Grundlagen erläutert gegeben. Hier wird ein kurzer Überblick über Defini-

tion, Einflussgrössen und Effekte des jeweiligen Kriteriums bzw. des zugehörigen Indikators ge-

geben.

Anschliessend werden in Unterkapiteln für jeden Verkehrsträger am Beispiel eines für einen Ver-

kehrstag zugewiesenen Zuges die folgenden Punkte behandelt. Dabei wird zugrundegelegt,

dass an einem Verkehrstag eine Trasse einmal genutzt werden kann.

A. Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes

Hier werden die Einflussgrössen präzisiert. Das Mengengerüst wird in Form von Indikatoren

konkretisiert.

B. Rechenvorgang

Hier wird die konkrete quantitative Ausprägung der Indikatoren in Form von dimensionsbehafte-

ten Zahlen hergeleitet.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

Hier werden zum Preisstand 2003 die Wertansätze für die Mengeneinheiten des durch Indikato-

ren konkretisierten Wirkungsmengengerüstes ermittelt. Anschliessend werden durch Multiplika-

tion von Mengen- und Preisgerüst die Zielbeiträge je Verkehrstag ermittelt.
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5.2 Verbesserung der Erreichbarkeiten

5.2.1 Grundlagen

Jede Ortsveränderung vollzieht sich in der Zeitdimension. Veränderte Fahrtrouten, Fahrtweiten

und Fahrgeschwindigkeiten sind mit Veränderungen der Fahrzeiten verbunden. Verkehrsmass-

nahmen dienen dazu, die für Raumüberwindung erforderliche Zeit zu reduzieren, da Zeit ein

knappes, in Summe nicht vermehrbares Gut ist, dem daher unbestrittenermassen ein hoher Nut-

zen zugeordnet wird. Allerdings ist es nicht möglich, der Zeit einen originären, ökonomischen

Wert beizumessen, sondern nur über den Umweg jener nutzenstiftenden Aktivitäten, die man in

einer bestimmten Zeit durchführen kann.40) Im folgenden ist zwischen Personen- und Güterver-

kehr zu unterscheiden.

Personenverkehr

(1) Es kann nicht Aufgabe dieser Untersuchung sein, grundsätzlich über den Wert der Zeiteinheit

(Zeitkostensatz) zu reflektieren. Hier sei auf die einschlägige Literatur verwiesen.41) Allerdings soll

beim Personenverkehr ein Aspekt der Mobilitätsforschung nicht unerwähnt bleiben: Bei Mobi-

litätserhebungen stellt sich heraus, dass im gesamten Mobilitätszeitbudget einer Person auch bei

verbesserter Erreichbarkeit (= verkürzte Reisezeit) eines einzelnen ursprünglich angestrebten

Zieles insgesamt keine Zeiteinsparung eintritt, sondern dass die zur Raumüberwindung aufge-

wendete Zeit im Durchschnitt pro Person und Tag ziemlich konstant bleibt (ca. 1 Stunde pro

Person und Tag). Dies darf allerdings nicht zu dem Schluss verleiten, dass – da in Summe trotz

z.B. Verkehrsinfrastrukturverbesserungen keine Reisezeit eingespart wird – im konkreten Einzel-

fall Reisezeiteinsparungen von vornherein als wertlos zu betrachten seien, denn ganz offensicht-

lich erwartet sich der Verkehrsteilnehmer, der Nutzniesser von Einsparungen an Reisezeiten im

konkreten Einzelfall ist, durch Reinvestition dieser Zeiteinsparung in weitergehende Ortsverände-

rungen einen mindestens ebenso grossen Nutzenzuwachs, als wenn er die eingesparte Zeit an-

derweitig verwenden würde, weil er sie ja sonst nicht in weitere Mobilität reinvestieren würde.

Durch Reinvestition erhöht sich also ganz offensichtlich die Chancenvielfalt und verbessert sich

die Konkurrenzsituation des Reinvestierenden, die es daher zu beurteilen gilt.

40) Ausführungen wörtlich übernommen aus: Chaumet, Ralf / Cerwenka, Peter / Bruns, Frank et al: Evaluierung der verkehrswirt-
schaftlichen und verkehrspolitischen Bedeutung des Systems Südbahn, Gutachten der Prognos AG im Auftrag der Eisenbahn-
Hochleistungsstrecken AG, Basel, 26.10.93, S. 45.

41) Vgl. hierzu beispielsweise die Literaturangaben in: Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe
Verkehrsplanung, Empfehlungen zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Strassen, Ausgabe 1997; Winkelbauer, Stefan: Ko-
sten-Nutzen-Analyse in der Verkehrspolitik, TU Wien, Dissertationen Band 75, Wien, 1996, S. 91. König, A./Axhausen,
K.W./Abay, G.: Zeitkostenansätze im Personenverkehr, Forschungsauftrag Nr. 2001/534 auf Antrag der Vereinigung Schweize-
rischer Verkehrsingenieure (SVI), Februar 2004.
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(2) Im Personenverkehr sind hier die Veränderungen der Reisezeit bei der Fahrt mit dem Zug im

Vergleich zur Fahrt mit dem Pkw zu ermitteln und zu bewerten.

Güterverkehr

Die Transportzeiten von Schiene und Strasse divergieren. Eine Verkürzung der Transportzeit

führt dazu, dass das in den transportierten Gütern gebundene Kapital schneller wieder freige-

setzt und alternativen Verwendungen im Wirtschaftsprozess zugeführt wird.42)

5.2.2 Schiene

A. Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes

(1) Im Personenverkehr werden die Personenstunden der Reisenden je Verkehrstag auf der

Schiene benötigt.

(2) Im Güterverkehr werden Tonnenstunden je Verkehrstag auf der Schiene benötigt.

B. Rechenvorgang

(1) Personenverkehr: Die Ermittlung der benötigten Personenstunden ist im Kapitel 3 beschrie-

ben.

(2) Güterverkehr: Die Ermittlung der Tonnenstunden ist in Kapitel 4 beschrieben.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

Personenverkehr

(1) Wie in Kapitel 5.2-1 ausgeführt, ist die Zeit nur über den monetär zu bemessenden Nutzen

jener Aktivitäten zu bewerten, die man alternativ zur Reisezeit durchführen kann. Das heisst,

dass die Reisezeit als „schädlich“ angesehen wird. Hier wurde der Geschäfts- und der Nicht-

Geschäftsverkehr unterschieden.

(2) Die Wertansätze für die Geschäfts- und Nicht-Geschäftsstunde wurden aus denjenigen der

der RVS 2.2243) abgeleitet. Die RVS 2.22 ist eine Norm des Bundesministeriums für Verkehr, In-

42) Nur dieser transportgutbezogene Effekt wird hier betrachtet. Die Veränderung der Einsatzzeiten von Fahrpersonal wird bei den
Betriebskosten (Kapitel 5.3) berücksichtigt.
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novation und Technologie und wird im Strassenbereich angewendet. Sie stellt damit eine in

Österreich verwendete Quelle dar, weshalb Sie hier aus Gründen der Justiziabilität der Ergebnis-

se verwendet wird.

(3) Eine neuere Untersuchung auf Basis von stated-preference-Befragungen in der Schweiz

zeigt44), dass die Menschen die Reisezeit im öffentlichen Verkehrs als weniger „schädlich“ ein-

stufen als diejenige auf der Strasse. Dies ist damit begründet, dass die Reisezeit im öffentlichen

Verkehr von den Nachfragern teilweise zum Beispiel zum Arbeiten, Lesen oder für Unterhaltun-

gen genutzt werden kann. Für die Bewertung der Personenstunden auf der Schiene werden

deshalb hier die RVS 2.22 Wertansätze entsprechend dem Verhältnis der entsprechenden

Wertansätze Schiene/Strasse reduziert. Tabelle 5.2.2-1 zeigt die verwendeten Wertansätze.

Verkehrszweck

[1]

Strasse [EUR/Pers-h]1)

[2]

Anpassungsfaktoren2)

[3]

Schiene [EUR/Pers-h]

[4]= [2]*[3]

Geschäftlich 8.79 0.93 8.20

Nicht-geschäftlich 1.58 0.80 1.26

Quellen:
1) Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr (FSV), Arbeitsgruppe "Grundlagen des Verkehrswesens", Arbeits-

ausschuss "Wirtschaftlichkeit und Finanzierung": "Entscheidungshilfen Nutzen-Kosten-Untersuchungen im Verkehrswesen";
RVS 2.22 Merkblatt; Ausgabe November 2002

2) Eigene Berechnung aus König, A./Axhausen, K.W./Abay, G.: Zeitkostenansätze im Personenverkehr, Forschungsauftrag Nr.
2001/534 auf Antrag der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure (SVI), Februar 2004, S. K6

Tabelle 5.2.2-1: Ermittlung der Zeitkostensätze auf der Schiene (Preisstand 2003)

(4) Unter Berücksichtigung der Anteile des Geschäftsverkehrs im

• Personenfernverkehr von 24 [%]45) und im

• Personennahverkehr von 8 [%]46)

ergeben sich die folgenden Zeitkostensätze für den Personenverkehr auf der Schiene:

• Personenfernverkehr: 2.92 [EUR/Pers-h]

• Personennahverkehr: 1.81 [EUR/Pers-h]

                                                                                                                                                     

43) Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr (FSV), Arbeitsgruppe "Grundlagen des Verkehrswesens", Arbeits-
ausschuss "Wirtschaftlichkeit und Finanzierung": Entscheidungshilfen Nutzen-Kosten-Untersuchungen im Verkehrswesen; RVS
2.22 Merkblatt; Ausgabe November 2002.

44) König, A./Axhausen, K.W./Abay, G.: Zeitkostenansätze im Personenverkehr, Forschungsauftrag Nr. 2001/534 auf Antrag der
Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure (SVI), Februar 2004.

45) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schlussbericht zur volks-
wirtschaftlichen Bewertung, Zürich, 12. Mai 2000, S. 53. Der Anteil ist verkehrsleistungsbezogen.

46) Vgl. Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr: "Mobilitätserhebung österreichischer Haushalte", Bundesverkehrswe-
geplan, Arbeitspaket A3H2; Forschungsarbeit aus dem Verkehrswesen, Band 87; Gutachten von Herry, Max / Sammer, Gerd;
Wien 1999, S. 56. Der Anteil ist aufkommensbezogen, verkehrsleistungsbezogene Angaben liegen keine vor.
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Exkurs

EBP verwendet üblicherweise höhere Zeitkostensätze in seinen Untersuchungen. Dies wurde

über die Kalibration eines Verkehrsmittelwahlmodell ermittelt. Dazu wurden zunächst Zeitko-

stensätze entsprechend denjenigen des aktualisierten Deutschen Bundesverkehrswegeplans an-

gewendet.47) Ergebnis war, das mit diesen Wertansätzen die Verkehrsmittelwahl der relevanten

Verkehrsströme nicht erklärt werden konnten. Die Kalibration des Verkehrsmodells ergab fol-

gende Wertansätze:

• Geschäftsverkehr: 55 EUR/Pers-h

• Nicht-Geschäftsverkehr: 14 EUR/Pers-h

Diese Ansätze sind etwas geringer als diejenigen, die üblicherweise in der Schweiz verwendet

werden.48) Auch in Deutschland wird mit entsprechenden Wertansätzen gearbeitet.49) In Öster-

reich werden zum Teil tiefere50), aber auch höhere Sätze51) verwendet. Da der aus der Kalibration

ermittelte Wertansatz ein Indikator für die Zahlungsbereitschaft der Verkehrsteilnehmer darstellt

und die Verkehrsteilnehmer mindestens einen Nutzen in Höhe dieses Zeitaufwandes haben,

verwendet EBP für die Bewertung der massnahmenbedingten Veränderung des Einsatzes der

Ressource Zeit die im Kalibrationsmodell ermittelten Wertansätze.

Aus Gründen der Justiziabilität werden hier die tiefen Werte der RVS 2.22 verwendet. EBP emp-

fiehlt, diese anzupassen.

47) Vgl. Planco-Consulting GmbH, Heusch Boesefeldt GmbH: Numerische Aktualisierung interner und externer Beförderungskosten
für die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP), Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Schlussbericht, Essen,
Aachen, Juli 1998, S. 2-20. Diese betragen für den Geschäftsverkehr 20.0 EUR/h und für den Nicht-Geschäftsverkehr 5.16
EUR/h.

48) Vgl. beispielsweise Infras: Kosten-Wirksamkeit von Umweltschutzmassnahmen im Verkehr, Gutachten im Auftrag der Vereini-
gung Schweizerischer Verkehrsingenieure SVI 41/96, Zürich, Dezember 1998, S. A-31. Hier wurde ein Zeitwert im Geschäftsrei-
severkehr von ca. 58.1 EUR/Pers-h und von ca. 14.5 EUR/Pers-h für den Pendel- und Ausbildungsverkehr zugrundegelegt.

49) Vgl. BMW: Kalkulation der volkswirtschaftlichen Kosten durch behinderten Verkehr, München, 1994, S. 5. Die Zeitwerte betra-
gen ca. 50.9 EUR/Pers-h für den Dienstreiseverkehr, ca. 25.4 EUR/Pers-h für den Berufsverkehr und 10.2 EUR/Pers-h für den Pri-
vatverkehr. Zitiert nach: Baum, Herbert/Esser, Klaus/Höhnscheid, Karl-Josef: Volkswirtschaftliche Kosten und Nutzen des Ver-
kehrs, Forschungsarbeiten aus dem Strassen- und Verkehrswesen Heft 108, Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrs-
wesen (Hrsg.), Bonn, 1998, S. 51.

50) Vgl. Pischinger, Sammer, Schneider et al.: Volkswirtschaftliche Kosten-Wirksamkeitsanalyse von Massnahmen zur Reduktion der
CO2-Emissionen des Verkehrs in Österreich, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie
sowie der Akademie für Umwelt und Energie, Graz, Wien, Linz, Juni 1997, S. 32f. Hier werden für den Geschäftsverkehr 12.9
EUR/Pers-h und für den Nicht-Geschäftsverkehr 1.4 EUR/Pers-h zugrundegelegt (Preisstand 1995).

51) Vgl. Schneider, Wagner, Stiglbauer: Evaluierung der ökonomischen und ökologischen Effekte einer EU-weiten Flugverkehrsbe-
steuerung in Österreich, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie und des Bundesministeri-
ums für Wissenschaft und Verkehr, o.O., o.J. (1998?). Hier werden für den Geschäftsverkehr Werte zwischen 67.2 und 145.6
EUR/Pers-h und für den Nicht-Geschäftsverkehr Werte zwischen 20.9 und 35.8 EUR/Pers-h angegeben (ohne Angaben zum
Preisstand).
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(4) Durch Multiplikation der unter B. ermittelten Mengengerüste im Personenfernverkehr und im

Personennahverkehr mit den entsprechenden Zeitkostensätzen ergeben sich die zusätzlichen

Personenstunden durch das Führen der Züge.

Güterverkehr

(1) Der Wertansatz für eine eingesparte Tonnenstunde Transportzeit im Güterverkehr ergibt sich

aus folgenden Angaben:52)

• Mengenmässige Ein- und Ausfuhr 2002: 113 [1000 t]53)

• Wertmässige Ein- und Ausfuhr 2002: 155 Mio. EUR54)

• Zinssatz: 5 %/a55)

Aus den beiden ersten Angaben lässt sich der durchschnittliche Wert einer transportierten Ton-

ne ermitteln. Multipliziert man diesen Wert mit dem Zinssatz, ergeben sich die jährlichen Kapi-

talbindungskosten (Zinskosten auf gebundenes Kapital) der transportierten Güter. Unter Berück-

sichtigung der Anzahl Tage pro Jahr und der Stunden pro Tag folgt daraus ein Wertansatz von

0.008 EUR/t-h. Das heisst, wenn die transportierten Güter eine Stunde früher genutzt bzw.

verkauft werden können, reduzieren sich die Kapitalbindungskosten für den Verlader um diesen

Betrag. Da der Wert der transportierten Güter statistisch nur im Aussenhandel erfasst wird, kann

der benötigte Wertansatz im Rahmen dieser Untersuchung nur auf dieser Basis geschätzt wer-

den.

(2) Durch Multiplikation des unter B. ermittelten Mengengerüstes mit dem Wertansatz ergeben

sich die zusätzlichen Kapitalbindungskosten bei Zuweisung der Trasse.

(3) Die bewerteten zusätzlichen Tonnenstunden auf der Schiene werden mit den bewerteten

eingesparten Tonnenstunden auf der Strasse saldiert.

52) Vgl. zum Vorgehen Faller, Peter/Jaworski, Roman/Marx, Erich et al: Machbarkeitsstudie Süd-Ost-Spange, Berichtsteil D, o.O.,
02.10.91, S. 211 ff.

53) Vgl. Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2004, S. 369.
54) Vgl. Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2004, S. 369.
55) Vgl. Annahme EBP.
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5.2.3 Strasse

A. Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes

(1) Im Personenverkehr werden die Personenstunden je Verkehrstag auf der Strasse benötigt.

(2) Im Güterverkehr werden die Tonnenstunden je Verkehrstag auf der Strasse benötigt.

B. Rechenvorgang

(1) Personenverkehr: Die Ermittlung der benötigten Personenstunden ist im Kapitel 3 beschrie-

ben.

(2) Güterverkehr: Die Ermittlung der Tonnenstunden ist in Kapitel 4 beschrieben.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

Personenverkehr

(1) Für die Bewertung der Personenstunden auf der Strasse werden hier die Wertansätze gemäss

RVS 2.22 verwendet.

(2) Unter Berücksichtigung der Anteile des Geschäftsverkehrs im

• Personenfernverkehr von 24 [%]56) und im

• Personennahverkehr von 8 [%]57)

ergeben sich die folgenden Zeitkostensätze für den Personenverkehr auf der Strasse:

• Personenfernverkehr: 3.31 [EUR/Pers-h]

• Personennahverkehr: 2.15 [EUR/Pers-h]

(3) Durch Multiplikation der unter B. ermittelten Mengengerüste im Personenfernverkehr und im

Personennahverkehr mit den entsprechenden Zeitkostensätzen ergeben sich die eingesparten

Personenstunden durch das Führen des Zuges.

(4) Die bewerteten zusätzlichen Personenstunden auf der Schiene werden mit den bewerteten

eingesparten Personenstunden auf der Strasse saldiert.

56) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schlussbericht zur volks-
wirtschaftlichen Bewertung, Zürich, 12. Mai 2000, S. 53. Der Anteil ist verkehrsleistungsbezogen.

57) Vgl. Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr: "Mobilitätserhebung österreichischer Haushalte", Bundesverkehrswe-
geplan, Arbeitspaket A3H2; Forschungsarbeit aus dem Verkehrswesen, Band 87; Gutachten von Herry, Max / Sammer Gerd;
Wien 1999, S. 56. Der Anteil ist aufkommensbezogen, Verkehrsleistungsbezogene Angaben liegen keine vor.
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Güterverkehr

(1) Das Wertgerüst auf der Strasse entspricht demjenigen auf der Schiene.

(2) Durch Multiplikation des unter B. ermittelten Mengengerüstes im Güterverkehr mit dem

Zeitkostensatz ergeben sich die eingesparten Tonnenstunden auf der Strasse durch das Führen

des Zuges.

(3) Die bewerteten zusätzlichen Tonnenstunden auf der Schiene werden mit den bewerteten

eingesparten Tonnenstunden auf der Strasse saldiert.

5.3 Senkung der Betriebskosten (inkl. Energie)

5.3.1 Grundlagen

(1) Die Trassenzuweisung führt zur Veränderung der Betriebskosten auf Schiene und Strasse, mit

denen die Leistungen erbracht werden. Diese bewirken eine Veränderung der Produzentenrente

und damit des sozialen Überschusses, weshalb diese hier zu berücksichtigen sind. Folgende Ef-

fekte sind abzubilden:

• Durch die Trassenzuweisung entstehen Betriebskosten auf der Schiene durch das Führen
des Zuges.

• Mit dem Transport auf der Schiene entfallen entsprechende Transporte auf der Strasse, und
es werden die fahrleistungs- und fahrzeitabhängigen Kosten eingespart.

(2) Das Saldo der zusätzlichen Kosten auf der Schiene und der eingesparten Kosten auf der Stra-

sse geht in den gesellschaftlichen Nutzen der Züge ein.

5.3.2 Schiene

A. Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes

(1) Die Betriebskosten umfassen folgende Kostenkomponenten:

• Einsatzzeitabhängig: Zugpersonal, Kapitalbindung des Rollmaterials

• Betriebsleistungsabhängig: Traktionsenergie, Erhaltung der Züge

(2) Die folgenden Mengengerüste werden zur Berechnung der Betriebskosten benötigt:

• Zugstunden je Zug

• Zugkilometer je Zug

• kWh je Zug
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B. Rechenvorgang

(1) Die Ermittlung der Zugkilometer je Zug und der Zugstunden je Zug wurde in Kapitel 4 erläu-

tert. Das Wirkungsmengengerüst liegt in der benötigten Form vor.

(2) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs wurden die in Tabelle 5.3.2-1 dargestell-

ten spezifischen Verbrauchsfaktoren je Bruttotonnenkilometer verwendet. Diese wurden aus der

angegebenen Quelle entnommen und stellen Durchschnittswerte je Zuggattung dar. Eine Diffe-

renzierung nach den hier zu untersuchenden Zugtypen war nicht weiter möglich, hätte aber

auch nur geringe Ergebnisveränderungen zur Folge.

Zuggattung Energiever-

brauchsfaktoren

[kWh/Btkm]

Personenfernverkehr 0.035

Personennahverkehr 0.045

Güterzüge ohne Behandlung in Verschubknoten, Güterzüge mit Be-

handlung in Verschubknoten, RoLa

0.035

Quelle: INFRAS: "Ökoinventar Transporte, Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Transportsystemen und für den Einbezug

von Transportsystemen in Ökobilanzen"; im Auftrag des Schwerpunktprogramms Umwelt, Schweiz. Nationalfonds zur Förderung

der wissenschaftlichen Forschung; Gutachten von Maibach, Markus / Peter, Daniel / Seiler, Benno; SPP Umwelt Modul 5

Tabelle 5.3.2-1: Spezifische Energieverbauchsfaktoren je Zuggattung [kWh/Btkm]

(3) Durch Multiplikation der Bruttotonnenkilometer mit dem Energieverbrauchsfaktor ergibt sich

der Energieverbrauch je Zug.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) Die Betriebskosten auf der Schiene ermittelte EBP auf Basis einer früheren Untersuchung.58)

Die zitierte Untersuchung war ihrerseits durch die ÖBB mit beauftragt und wurde für die hier

durchgeführte Studie vom Auftraggeber freigegeben. Allerdings durften auch in der zitierten

Studie die Betriebskostensätze nicht publiziert werden, weshalb sie auch hier nicht abgedruckt

werden.



47

(2) Die Modellzüge enthalten folgende Komponenten:

• Personenverkehr

- Lokomotive

- Lokführer

- Reisezugwagen: Fernverkehr, Nahverkehr (abhängig vom Zuggewicht/-länge)

- Zugbegleiter: Fernverkehr, Nahverkehr (abhängig vom Zuggewicht/-länge)

• Güterverkehr

- Lokomotive

- Lokführer

- Güterwagen (abhängig vom Zuggewicht/-länge)

(3) Für die Berechnungen wurden die zeitabhängigen Kosten mittels der ermittelten Geschwin-

digkeit (vgl. Kapitel 4) in leistungsabhängige Kosten transformiert und auf Bruttotonnen bezo-

gen. Für Güterzüge mit Behandlung in Verschubknoten wurden für die Lok und den Führer 60

km/h zugrunde gelegt, für die Waggons 30 km/h.

(4) Zur Bewertung des Traktionsenergiebedarfs wurde ein Kostensatz von 0,05 EUR/kWh

zugrundegelegt. Der Kostensatz gilt ab Fahrleitung für Fremdbezug ohne Leistungspreis, ohne

MWSt und ohne Energiesteuer.59) Da volkswirtschaftlich betrachtet Energie- bzw. Mineralölsteu-

ern einen rein monetären Zahlungstransfer und keinen hier zu bewertenden Ressourcenverzehr

darstellen, sind diese nicht zu berücksichtigen.

(5) Durch Multiplikation

• der Lauflänge eines Zuges mit den gewichtsspezifischen Betriebskostensätzen und

• den Bruttotonnenkilometern je Zug mit dem Traktionsenergiebedarf und den Traktionsener-

giekostensatz sowie

Durch Addition dieser Angaben ergeben sich die Betriebskosten eines Zuges.

(6) Die zusätzlichen Betriebskosten auf der Schiene werden mit den eingesparten Betriebskosten

auf der Strasse saldiert.

                                                                                                                                                     

58) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schlussberichte zur be-
triebs- und volkswirtschaftlichen Bewertung mit Anlagenband und Abschnittsdokumentationsbänden, Gutachten im Auftrag
des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2002

59) Vgl. Quellen gemäss Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schluss-
berichte zur volkswirtschaftlichen Bewertung, Gutachten im Auftrag des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2002,
S. 57. Valorisierung auf Preisstand 2003 und Umrechnung in EUR.
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5.3.3 Strasse

A. Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes

(1) Die Kraftfahrzeugbetriebskosten setzen sich zusammen aus den in erster Näherung ge-

schwindigkeitsunabhängigen Betriebskostengrundwerten und den von der Geschwindigkeit und

der Längsneigung abhängigen Energiekosten.

(2) Die Betriebskostengrundwerte setzen sich aus folgenden Kostenarten zusammen:

• Fahrleistungsbezogener Betriebskostengrundwert:

- (Teile von) Abschreibungen der Fahrzeuge

- Instandhaltung

- Wartung

- Reifenverschleiss

- Ölverbrauch

• Fahrzeitbezogene Vorhaltekosten (Personen- und Güterverkehr) sowie Personalkosten (nur

Güterverkehr)

(3) Die Energiekosten bestehen aus den Kraftstoffkosten.

(4) Aus Tabelle 5.3.3-1 sind die den einzelnen Betriebskostenarten zugehörigen Wirkungsmen-

gen zu entnehmen.

Betriebskostenart Wirkungsmenge

• Fahrleistungsbezogener Betriebskosten-

grundwert

• Fahrzeitbezogene Vorhaltekosten (Perso-

nen- und Güterverkehr) sowie Personalko-

sten (nur Güterverkehr)

• Kraftstoffkosten

Pkw- und Lz-Kilometer

Pkw- und Lz-Stunden

Kraftstoffmengen

Tabelle 5.3.3-1: Betriebskostenarten und zugehörige Wirkungsmengen
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Betriebskostengrundwerte

B. Rechenvorgang

Die Ermittlung der massnahmenbedingten Veränderung der Pkw- und der Lz-Fahrleistungen

sowie der Pkw- und Lz-Stunden sind in Kapitel 4 beschrieben. Weitere Berechnungen waren hier

nicht notwendig.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) In der folgenden Tabelle sind die benötigten Kostensätze für die Betriebskostengrundwerte

aufgeführt. Im Falle der RoLa ist auch der Lastzug gebunden und kann nicht für einen alternati-

ven Einsatz verwendet werden. Aus diesem Grund werden keine Einsparungen bei den Vorhal-

tungskosten auf der Strasse durch den Bahntransport erzielt. Bezüglich des Fahrers wird ange-

nommen, dass die Fahrzeit auf der Bahn Ruhe- bzw. Freizeiten sind und somit Arbeitszeit durch

die RoLa-Fahrt eingespart wird.

Kostenart Differenzierung Kostensatz Dimension Quellen

Fahrleistungsbezogener Pkw 9.50 [EUR/100 Kfzkm] 1), 2)
Betriebskostengrundwert Lastzug 24.00 [EUR/100 Kfzkm] 1), 2)
Zeitabhängige Personal- Pkw 1.23 [EUR/Kfz-h] 3)
und Vorhaltekosten Lastzug (Güter-

züge ohne RoLa)
31.60 [EUR/Kfz-h] 1), 2)

Lastzug (RoLa) 28.00 [EUR/Kfz-h] 3)
Quellen:
1) Vgl. Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr (FSV), Arbeitsgruppe "Grundlagen des Ver-

kehrswesens", Arbeitsausschuss "Wirtschaftlichkeit und Finanzierung": "Entscheidungshilfen Nutzen-Kosten-
Untersuchungen im Verkehrswesen"; RVS 2.22 Merkblatt; Ausgabe November 2002

2) EBP: Valorisierung mit dem Deflator des Bruttoinlandsprodukts gem. Statistik Austria: Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung.

3) Eigene Berechnungen auf Basis Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr (FSV), Arbeitsgruppe
"Grundlagen des Verkehrswesens", Arbeitsausschuss "Wirtschaftlichkeit und Finanzierung": "Entscheidungshilfen
Nutzen-Kosten-Untersuchungen im Verkehrswesen"; RVS 2.22 Merkblatt; Ausgabe November 2002 und For-
schungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung: "Entwurf Empfehlungen
für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Strassen", EWS, Aktualisierung der RAS-W 86; Endfassung vom 31. Ja-
nuar 1997
Für den Pkw werden nur die Vorhaltungskosten des Fahrzeugs berücksichtigt. Im Geschäftsverkehr wird davon
ausgegangen, dass die Geschäftsreisenden ihr Fahrzeug selber steuern. Es wird deshalb kein Chauffeur unterstellt.
Die Zeiteinsparungen der Reisenden im Personenverkehr sind im Ziel „Verbesserungen der Erreichbarkeit“ enthal-
ten.

Tabelle 5.3.3-2: Kostensätze für die Betriebskostengrundwerte auf der Strasse (Preisstand 2003)

(2) Die Veränderung der Betriebskostengrundwerte auf der Strasse aufgrund der Trassenzuwei-

sung ergibt sich aus der Multiplikation des Wirkungsmengengerüstes mit den jeweiligen Kosten-

sätzen und Addition der einzelnen bewerteten Wirkungskomponenten.
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Kraftstoffkosten

B. Rechenvorgang

(1) Benötigt wird die Veränderung des Kraftstoffverbrauchs auf der Strasse in Litern, wenn ein

Zug die Trasse nicht zugewiesen bekommt.

(2) In der Tabelle 5.3.3-2 sind die hier verwendeten Verbrauchsfaktoren für Personenkraftwagen

und Lastzüge aufgeführt. Diese sind dem Handbuch für Emissionsfaktoren des Österreichischen

Umweltbundesamtes in der Dimension [g/Kfzkm] entnommen und mittels Annahmen zum spe-

zifischen Gewicht in g/Liter umgerechnet worden.60) Die Kraftstoffverbrauchsfaktoren sind

Durchschnittswerte der Fahrzeugflotte für das Jahr 2000. Im Personenverkehr wurden jeweils

fahrleistungsgewichtete Verbrauchsfaktoren für die folgenden Verkehrssituationen zugrunde-

gelegt:

• Personenfernverkehr: Österreichischer Durchschnitt Autobahn (90% der Fahrleistung); Öster-

reichischer Durchschnitt Innerorts (10% der Fahrleistung)

• Personennahverkehr:

- Randzeiten und Durchschnitt: Hauptverkehrsstrasse ausserorts (50% der Fahrleistung),

Hauptverkehrsstrasse innerorts (50% der Fahrleistung)

- Spitzenzeit: Hauptverkehrsstrasse (ausserorts 50% der Fahrleistung), Hauptverkehrsstra-

sse innerorts (30% der Fahrleistung), Stop and Go innerorts (20% der Fahrleistung)

• Güterverkehr: Österreichischer Durchschnitt Autobahn (90% der Fahrleistung); österreichi-

scher Durchschnitt Innerorts (10% der Fahrleistung)

Im Personenverkehr wird ein Anteil Benzin angetriebener Kraftwagen von 53% unterstellt (Die-

sel 47%). Im Güterverkehr wurden 100% Dieselantrieb angenommen.61)

60) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: "Handbuch der Emissionsfakoren des Strassenverkehrs in Österreich,
Grundlagenbericht zur Version 1.1A; Wien 1998

61) Vgl. Quellen gemäss Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schluss-
berichte zur volkswirtschaftlichen Bewertung, Gutachten im Auftrag des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2002,
S. 61.



51

Verkehrsart [l/100 Kfzkm]
Personenverkehr:
- Fernverkehr 7.5
- Nahverkehr Durchschnitt und Randzeit 5.4 1)

- Nahverkehrspitzenstunde 8.3
Güterverkehr 26.3
Quelle: Eigene Berechnung mit INFRAS: "Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 2.1, Quick Reference";
im Auftrag des UBA Berlin / BUWAL Bern / UBA Wien; Gutachten von Keller, Mario; Bern, 27. Februar 2004
1) Der Wert erscheint niedrig, entspricht aber der zugrunde gelegten Quelle. Höhere Verbräuche haben keine ergeb-
nisrelevanten Veränderungen zur Folge.

Tabelle 5.3.3-3: Kraftstoffverbrauchsfaktoren in l/100 Kfzkm

(3) Für die einzelnen Züge ergeben sich durch Multiplikation der jeweiligen Fahrleistungen mit

den entsprechenden Verbrauchsfaktoren die Einsparungen an Kraftstoff auf der Strasse bei Zu-

weisung einer Trasse an einen Zug.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) In der folgenden Tabelle sind die Kraftstoffpreise gemäss RVS 2.22 zum Preisstand 2003 auf-

geführt. Wie auf der Schiene sind auch auf der Strasse Mehrwert- und Mineralölsteuer nicht zu

berücksichtigen. Im Personenverkehr wird ein Anteil Benzin angetriebener Kraftwagen von 53%

unterstellt (Diesel 47%). Im Güterverkehr wurden 100% Dieselantrieb angenommen.62)

Differenzierung Kostensatz Dimension Quellen

Personenverkehr 0.463 [EUR/l] 1)
Güterverkehr 0.424 [EUR/l] 1)
Quellen:
1) Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr (FSV), Arbeitsgruppe "Grundlagen des Verkehrswe-

sens", Arbeitsausschuss "Wirtschaftlichkeit und Finanzierung": "Entscheidungshilfen Nutzen-Kosten-
Untersuchungen im Verkehrswesen"; RVS 2.22 Merkblatt; Ausgabe November 2002, Valorisierung Anteile Diesel
und Benzin EBP. Ohne Mehrwert- und Mineralölsteuer

Tabelle 5.3.3-4: Kraftstoffkosten zum Preisstand 2003 (Ohne Mehrwert- und Mineralölsteuer)

(2) Multipliziert man die Veränderung der Treibstoffverbräuche mit dem jeweiligen Kostensatz,

ergeben sich die Senkung der Kraftstoffkosten bei der Zuweisung der Trassen an einen Zug.

(3) Die Einsparung der Betriebskosten auf der Strasse durch die Zuweisung einer Trasse ergeben

sich durch Addition der Veränderung der Betriebskostengrundwerte und der Veränderung der

Kraftstoffverbrauchs.

62) Vgl. Quellen gemäss Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schluss-
berichte zur volkswirtschaftlichen Bewertung, Gutachten im Auftrag des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2002,
S. 61.
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(4) Durch Saldierung der zusätzlichen Betriebskosten auf der Schiene und der eingesparten Be-

triebskosten auf der Strasse ergibt sich die Veränderung der Betriebskosten infolge der Zuwei-

sung der Trasse an einen Zug.

5.4 Erhöhung der Verkehrssicherheit

5.4.1 Grundlagen

(1) Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist ein bedeutendes verkehrspolitisches Ziel in vielen

Ländern.

(2) Um hier eine abgesicherte Aussage treffen zu können, muss versucht werden, den Begriff

der Verkehrssicherheit zahlenmässig zu erfassen. Dies erfolgt mit Hilfe von Kennzahlen, die auf

dem tatsächlich beobachtbaren Unfallgeschehen basieren. Als charakteristische und praktikable

Grösse hat sich dabei die Verunglücktenrate erwiesen, die angibt, wieviel Verunglückte je Fahr-

leistungseinheit zu erwarten (bzw. zu befürchten) sind. Die Sachschäden werden über eine ent-

sprechend definierte Sachschadensrate erfasst.

(3) Durch die Zuweisung von Trassen und die dadurch bewirkte Verlagerung von Transportlei-

stungen von einem Verkehrsträger auf einen anderen ändert sich insgesamt das Unfallgesche-

hen:

• Auf der Schiene ist mit einer Zunahme der Unfälle zu rechnen.

• Eine zuweisungsbedingte Reduktion der Transportleistungen auf der Strasse reduziert die

Anzahl der dort zu erwartenden (bzw. zu befürchtenden) Unfälle.

5.4.2 Schiene

A. Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes

Zur Ermittlung der Veränderung der Unfallkosten auf der Schiene werden die Zugkilometer des

Zuges benötigt.
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B. Rechengang

Die Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes ist in Kapitel 4 erläutert.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) Zur Bewertung der Unfälle auf der Schiene werden Unfallkostenraten [EUR/Zugkm] für Per-

sonen- und Sachschäden benötigt.

(2) Die hier zugrundegelegte Unfallkostenrate basiert auf einer Untersuchung zur Koralmbahn

von Riessberger/Stickler/Cerwenka et al.63) Diese wurde durch EBP im Rahmen der Untersuchung

zur Evaluierung von Massnahmen der Schieneninfrastruktur weiter differenziert.64) Aufgrund der

Charakteristik von Unfällen (z.B. Güterzug mit Personenzug) sind für Personen- und für Güter-

züge die gleichen Unfallkostenraten anzuwenden.

Hier ist eine Unfallkostenrate von 0.148 [EUR/Zugkm] zugrundegelegt. Diese beinhaltet Per-

sonen- und Sachschäden und wurde auf den Preisstand 2003 valorisiert. Dabei wurde HL-

Standard für die Personenschäden und Bestandsstreckenstandard für die Sachschäden ange-

nommen.

(3) Durch Multiplikation der Zugkilometer mit der Unfallkostenrate ergeben sich die zusätzlichen

Unfallkosten für eine Zugtrasse.

5.4.3 Strasse

A. Wirkungsmengengerüst

Zur Ermittlung der Veränderung der Unfallkosten auf der Strasse werden die massnahmenbe-

dingten Veränderungen der Kraftfahrzeugkilometer benötigt.

B. Rechengang

Die Ermittlung des Wirkungsmengengerüstes ist im Kapitel 5 erläutert.

63) Vgl. Arbeitsgruppe Riessberger, Stickler, Cerwenka et al.: Koralmbahn, Korridoruntersuchung Regionalanbindungen, Endbe-
richt, Graz, März 1998. Hier insbesondere Berichtsteil C, S. 246-255.

64) Vgl. Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Anlagenband, Anlage A4,
Gutachten im Auftrag des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2002.
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C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) Für die Ermittlung der Unfallkostenraten war zwischen Personen- und Sachschäden zu unter-

scheiden. Je nach betrachteter Verkehrsart (Personenfern-, Personennah-, Güterverkehr) wurden

unterschiedliche Fahrleistungsanteile auf Strassentypen berücksichtigt.

(2) Für die Personenschäden wurden die Unfallkostenraten mittels durchschnittlicher Unfallraten

in Unfälle je Kfzkm und mittels Unfallkostensätzen berechnet. Die Unfallkostensätze beruhen

auf den Arbeiten der Arbeitsgruppe Unfallkostenrechnung und beinhalten die gleichen Wertan-

sätze für einen vermiedenen Getöteten, Schwerverletzten und Leichtverletzten wie diejenigen,

die bei der Ermittlung der massnahmenbedingten Veränderung der Unfallkosten auf der Schiene

zugrundegelegt werden.65) Da die Angaben auf Preisbasis 2000 zur Verfügung stehen, wurden

diese mit dem Deflator des Bruttoinlandsproduktes auf Preisbasis 2003 valorisiert. Die folgende

Tabelle zeigt die Ermittlung der Unfallkostenraten für Personenschäden auf der Strasse. Eine

Differenzierung von Personenverkehr und Güterverkehr ist aufgrund der Zurechnungsproblema-

tik, z.B. von Unfällen von Pkw und Lkw international nicht üblich.

Verkehrsart Unfallrate
[Unfälle/Mio.

Kfzkm]1)

Personenschadens-
kostensatz

[Mio. EUR/Unfall]2)

Personenschadens-
kostenrate

[EUR/Kfzkm]

[I] [II] [III] [IV]=[II]*[III]

Personenfernverkehr,
Güterverkehr

0.23753) 0.08335) 0.020

Personennahverkehr 0.76504) 0.06216) 0.047
Quellen:

1) Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie: "Handbuch ENTSCHEIDUNGSHILFEN Nutzen-Kosten-

Untersuchungen in der Bundesstrassenplanung"; Strassenforschung Heft 514; Snizek, Sepp / Koch, Helmut / Prem,

Josef; Wien 2001

2) RVS 2.22 Österreichische Forschungsgemeinschaft Strasse und Verkehr (FSV), Arbeitsgruppe "Grundlagen des

Verkehrswesens", Arbeitsausschuss "Wirtschaftlichkeit und Finanzierung": "Entscheidungshilfen Nutzen-Kosten-

Untersuchungen im Verkehrswesen"; RVS 2.22 Merkblatt; Ausgabe November 2002, valorisiert auf Preisstand 2003

3) Berechnet mittels Annahme: 90% Mittelwert Autobahn und Schnellstrassen; 10% Ortsgebiet

4) Berechnet mittels Annahme: 50% Bundesstrasse B Freiland, 50% Bundesstrasse B Ortsgebiet

5) Berechnet mittels Annahme: 90% Mittelwert Autobahn und übrige ausserorts; 10% Ortsgebiet

6) Berechnet mittels Annahme: 50% ausserorts, 50% innerorts

Tabelle 5.4.3-1: Personenschadenskostenraten auf der Strasse [EUR/Kfzkm] (Preisstand 2003)

65) Vgl. Arbeitsgruppe Unfallkostenrechnung: Österreichische Unfallkosten- und Verkehrssicherheitsrechnung 1993, Wien, 1997.
Telefonische Recherchen der Bearbeiter beim Kuratorium für Verkehrssicherheit.
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(3) Die Sachschadenskostenrate auf Autobahnen wurde den Empfehlungen für Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung an Strassen entnommen.66) Dazu wurde die dort ausgewiesene Unfallrate für

Sachschäden mit den Unfallkostensätzen für Sachschäden multipliziert, auf Preisbasis 2003 valo-

risiert und in Euro umgerechnet. Die Sachschadenskostenrate beträgt 0,005 Euro je Kraft-

fahrzeugkilometer.

(4) Durch Addition der Personenschadens- und der Sachschadenskostenraten ergeben sich die

folgenden Unfallkostenraten auf der Strasse:

• Personenfernverkehr: 0.025 [EUR/Kfzkm]

• Personennahverkehr: 0.052 [EUR/Kfzkm]

• Güterverkehr: 0.025 [EUR/Kfzkm]

(5) Die Einsparung von Unfallkosten auf der Strasse durch die Zuweisung einer Trasse ergibt sich

durch Multiplikation der eingesparten Kraftfahrzeugkilometer mit den Unfallkostenraten.

(6) Durch Saldierung der zusätzlichen Unfallkosten auf der Schiene und der eingesparten Unfall-

kosten auf der Strasse ergibt sich die Veränderung der Unfallkosten infolge der Zuweisung der

Trasse an einen Zug.

5.5 Verringerung der verkehrsbedingten Schadstoff- und CO2-
Emissionen

5.5.1 Grundlagen

(1) Die durch den Verkehr emittierten Luftschadstoffe rufen sowohl auf Mensch und Kulturgüter

als auch auf die Vegetation negative Auswirkungen hervor. Die Luftschadstoffe weisen sich

durch ihre Toxizität aus.

(2) Neben Schadstoffemissionen entstehen bei der Produktion von Transportleistungen weitere

Emissionen. Dabei nimmt die CO2-Emission einen bedeutenden Schwerpunkt ein. Dieses natür-

liche, bei jedem Atmungs- und Verbrennungsprozess entstehende Gas kann aufgrund einer

erhöhten Konzentration zu dem sogenannten „Treibhauseffekt“ führen. Es ist derzeit ein allge-

66) Vgl. Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung, Empfehlungen zur Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen an Strassen, Ausgabe 1997, S. 34.
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mein erklärtes Ziel der (Verkehrs-) Politik, auch die Emissionen von CO2 zu reduzieren. Von daher

ist auch der Einfluss der Trassenzuweisung auf dieses Ziel zu überprüfen.

(3) Aufgrund der nicht-toxischen Eigenschaften des CO2 wird das Ziel Verringerung der CO2-

Emissionen im Zielsystem separat vom Ziel „Senkung der Schadstoffemissionen“ aufgeführt. Da

die Berechnungen der massnahmenbedingten Veränderungen der CO2-Emissionen und der Luft-

schadstoffemissionen dem gleichen Rechengang folgen, werden diese hier aber zusammen be-

handelt. Die Ergebnisse werden separat ausgewiesen.

(4) Das Führen eines Zuges führt zu zusätzlichen Emissionen auf der Schiene. Demgegenüber

können Schadstoff- und CO2-Emissionen auf der Strasse aufgrund der verlagerten Transportlei-

stungen eingespart werden.

5.5.2 Schiene

A. Ermittlung der Wirkungsmengengerüstes

(1) Als Wirkungsmenge muss im Falle der Führung eines Zuges die Zunahme der emittierten

Schadstoffmenge für

• CO

• HC

• NOX

• SO2

• Partikel

in [t/Zugtrasse] berechnet werden.

(2) Als Wirkungsmenge für die CO2-Emissionen muss die Zunahme der emittierten Menge in [t-

CO2/Zugtrasse] errechnet werden.

B. Rechenvorgang

(1) Zur Berechnung der Emissionen wird zunächst der Energiebedarf benötigt. Die Berechnung

des Energiebedarfs auf der Schiene ist in Kapitel 5.3 erläutert.
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(2) Entsprechend den Angaben der ÖBB betrug im Jahr 1998 der Anteil der Wasserkraft an der

Deckung des Traktionsenergiebedarfs in Österreich 86%.67) Die restlichen 14% elektrischen

Traktionsenergiebedarfs werden in den hier für die Ermittlung der Schadstoff- und CO2-

Emissionen relevanten kalorischen Kraftwerken erzeugt. Durch Multiplikation der Kilowattstun-

den pro Jahr mit 0.14 erhält man den „schadstoffemittierenden“ Energieverbrauch.

(3) Für Österreich konnte folgender Kraftwerksmix für die kalorischen Kraftwerke entsprechend

ihrem Anteil an der Stromerzeugung ermittelt werden:68)

• Steinkohle: 8.28 [%]

• Braunkohle: 4.72 [%]

• Erdöl: 44.77 [%]

• Erdgas:                                            42.24 [%]

Summe: 100.00 [%]

(4) Dieser Kraftwerksmix dient der Bestimmung der Emissionsfaktoren, differenziert nach Schad-

stoffart. Die Emissionsfaktoren je Kraftwerkstyp und Schadstofftyp bzw. für CO2 für das Jahr

1994/95 können dem Energiebericht entnommen werden.69) Folgende Emissionsfaktoren wur-

den ermittelt:

• CO: 32.26 [g/MWh]

• HC: 5.67 [g/MWh]

• NOX: 127.77 [g/MWh]

• SO2: 94.39 [g/MWh]

• Partikel: 18.54 [g/MWh]

• CO2: 259550.37 [g/MWh]

(5) Die Veränderungen der emittierten Mengen der Schadstoffe und des CO2 können nun durch

Multiplikation mit der Veränderung des Energiebedarfs aus kalorischen Kraftwerken errechnet

werden. Durch Anpassung der Dimensionen erhält man die Veränderung der emittierten Schad-

stoff- und CO2-Mengen in t je Zugtrasse.

C. Ermittlung der Preisgerüstes und der Kosten

(1) Es gibt verschiedene Ansätze zur Bewertung der Schadstoffemissionen, die sowohl metho-

disch als auch in den Ergebnissen divergieren. Die hier verwendeten Werte entstammen der

67) Vgl. ÖBB PE-VSP: Telefonische Auskunft vom 18.02.99 gemäss Auskunft von ÖBB, Geschäftsbereich Energie, Abt. E-EM.
68) Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten: Brennstoffstatistik 1991, Kennzahlen der Wärmekraftwerke,

Wien, Juli 1992, S. 21; Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten: Energiebericht 1996 der Österreichischen Bun-
desregierung, S. 13.

69) Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten: Energiebericht 1996 der Österreichischen Bundesregierung, Anhang 2,
Tabelle 1.
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österreichischen Norm RVS 2.22. Es wurden gewichtete Mittel (Personenfernverkehr und Güter-

verkehr 90% der Werte ausserorts, 10% der Werte innerorts; Personennahverkehr 50% der

Werte ausserorts, 50% der Werte innerorts) verwendet. Die Wertansätze wurden auf den Preis-

stand 2003 valorisiert.

Schadstoff Personenfernverkehr und

Güterverkehr

Personennahverkehr

CO 4.33 6.62

HC 2067.86 3197.13

NOX 1090.77 2296.59

SO2 465.32 973.46

Partikel 413.70 864.32

Tabelle 5.5.2-1: Wertansätze je Schadstoffart (Preistand 2003) [EUR/t]

(2) Durch Multiplikation der Schadstoffmengen eines Zuges mit den entsprechenden Kostensät-

zen ergibt sich die Veränderung der Kosten der Schadstoffemissionen je Zugtrasse.

(3) Der Wertansatz für eine reduzierte Tonne CO2 wurde ebenfalls auf Basis der RVS 2.22

ermittelt. 70) Der Wertansatz lautet: 93.11 EURO/t-CO2. 71)72)

(4) Durch Multiplikation der t-CO2 eines Zuges mit dem o.a. Kostensatz ergibt sich die Verände-

rung der jährlichen Kosten der CO2-Emissionen je Zugfahrt.

70) In der RVS wird ein Wert von 1250 EUR/t-CO2 ausgewiesen. Ein Vergleich mit der der RVS 2.22 zugrundeliegenden Studie
zeigt, dass dort 1250 ATS/t-CO2 ausgewiesen wird (BMVIT: Handbuch Entscheidungshilfen, S. 52). Es wird deshalb davon aus-
gegangen, dass der Wert der RVS 2.22. eigentlich in ATS ausgewiesen ist. Der RVS 2.22 Wertansatz wurde hier deshalb in EUR
umgerechnet. Der verwendete Wertansatz entspricht damit nun auch denjenigen in Deutschland verwendeten Ansätzen (vgl.
Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung: Empfehlungen für Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen an Strassen (EWS), Entwurf, Ausgabe 1997, o.O., S. 50)

71) Vgl. Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung: Empfehlungen für Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen an Strassen (EWS), Entwurf, Ausgabe 1997, o.O., S. 50.

72) In der Literatur werden Wertansätze zwischen 26 und 685 EUR/t-CO2 angegeben (Preisstand 1995). Der hier verwendete
Wertansatz liegt annähernd bei der mittleren Schätzung von Schneider, Wagner, Stiglbauer: vgl. Schneider, Wagner, Stiglbau-
er: Evaluierung der ökonomischen und ökologischen Effekte einer EU-weiten Flugverkehrsbesteuerung in Österreich, Studie im
Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie und des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr,
o.O., o.J. (1998?), S. 54; Pischinger, Sammer, Schneider et al.: Volkswirtschaftliche Kosten-Wirksamkeitsanalyse von Massnah-
men zur Reduktion der CO2-Emissionen des Verkehrs in Österreich, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt,
Jugend und Familie sowie der Akademie für Umwelt und Energie, Graz, Wien, Linz, Juni 1997, S. 40.
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5.5.3 Strasse

A. Ermittlung der Wirkungsmengengerüstes

(1) Als Wirkungsmenge müssen die durch die Zuweisung der Trasse reduzierten Schadstoffmen-

gen in [t je Tag] errechnet werden.

(2) Als Wirkungsmenge für die CO2-Emissionen muss die Reduktion der emittierten Menge in [t-

CO2 je Tag] errechnet werden.

B. Rechenvorgang

(1) Grundlage der Berechnungen bilden die Fahrleistungen (vgl. Kapitel 4).

(2) In der folgenden Tabelle 5.5.3-1 sind die hier verwendeten Emissionsfaktoren für Personen-

kraftwagen und Lastzüge aufgeführt. Diese sind dem Handbuch für Emissionsfaktoren des

Österreichischen Umweltbundesamtes in der Dimension [g/Kfzkm] entnommen.73) Die Emissions-

faktoren sind Durchschnittswerte der Fahrzeugflotte für das Jahr 2000. Für die einzelnen Ver-

kehrsarten wurden jeweils fahrleistungsgewichtete Verbrauchsfaktoren für die folgenden Ver-

kehrssituationen zugrundegelegt:

• Personenfernverkehr: Österreichischer Durchschnitt Autobahn (90% der Fahrleistung); Öster-

reichischer Durchschnitt Innerorts (10% der Fahrleistung)

• Personennahverkehr:

- Randzeiten und Durchschnitt: Hauptverkehrsstrasse ausserorts (50% der Fahrleistung),

Hauptverkehrsstrasse innerorts (50% der Fahrleistung)

- Spitzenzeit: Hauptverkehrsstrasse (ausserorts 50% der Fahrleistung), Hauptverkehrsstra-

sse innerorts (30% der Fahrleistung), Stop and Go innerorts (20% der Fahrleistung)

• Güterverkehr: Österreichischer Durchschnitt Autobahn (90% der Fahrleistung); österreichi-

scher Durchschnitt Innerorts (10% der Fahrleistung)

73) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: "Handbuch der Emissionsfakoren des Strassenverkehrs in Österreich,
Grundlagenbericht zur Version 1.1A; Wien 1998
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Im Personenverkehr wird ein Anteil Benzin angetriebener Kraftwagen von 53% unterstellt (Die-

sel 47%). Im Güterverkehr wurden 100% Dieselantrieb angenommen.74)

Verkehrsart CO 1) HC NOX SO2 Partikel CO2

Personenverkehr

- Fernverkehr 2.20 0.08 0.74 0.02 0.05 187.19

- Nahverkehr Durchschnitt und Randzeit 0.78 0.08 0.40 0.01 0.03 132.77

- Nahverkehr Spitzenstunde 1.85 0.19 0.58 0.02 0.04 206.28

Güterverkehr 1.36 3.43 14.91 2.69 0.09 478.49

Quelle: Eigene Berechnung mit Handbuch Emissionsfaktoren Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie:

"Handbuch der Emissionsfakoren des Strassenverkehrs in Österreich, Grundlagenbericht zur Version 1.1A; Wien

1998

1) Eigene Berechnung mit INFRAS: "Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 2.1, Quick Reference"; im

Auftrag des UBA Berlin / BUWAL Bern / UBA Wien; Gutachten von Keller, Mario; Bern, 27. Februar 2004

Tabelle 5.5.3-1: Emissionsfaktoren in g/Kfzkm

(4) Die Veränderungen der emittierten Mengen an Schadstoffen und CO2 können nun durch

Multiplikation der Veränderung der Fahrleistungen mit den Emissionsfaktoren ermittelt werden.

Durch Anpassung der Dimensionen erhält man die Veränderung der emittierten Schadstoff- und

CO2-Mengen in t/Zugtrasse.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) Die Wertgerüste auf der Strasse entsprechen denjenigen auf der Schiene (vgl. Tabelle 5.5.2-

1).

(2) Die Einsparung der Schadstoff- und CO2-Emissionen auf der Strasse durch die Zuweisung

einer Trasse ergeben sich durch Multiplikation der eingesparten Schadstoff- und CO2-Mengen

mit den Wertansätzen. Diese werden über alle Schadstoffarten aufsummiert  und mit dem CO2-

Ergebnis addiert.

74) Vgl. Quellen gemäss Ernst Basler + Partner AG: Evaluierung von Massnahmen zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, Schluss-
berichte zur volkswirtschaftlichen Bewertung, Gutachten im Auftrag des BMVIT, der ÖBB und der HL-AG, Zürich, 12. Mai 2002,
S. 61.
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(3) Durch Saldierung der zusätzlichen Kosten aus Schadstoff- und CO2-Kosten auf der Schiene

und der eingesparten Schadstoff- und CO2-Kosten auf der Strasse ergibt sich die Veränderung

der Schadstoff- und CO2-Kosten infolge der Zuweisung der Trasse an einen Zug.

5.6 Senkung der Erhaltungskosten der Infrastruktur

5.6.1 Grundlagen

(1) Die Erhaltungskosten der Schiene werden durch die Schwere der Züge und die beanspruchte

Streckenlänge beeinflusst. Durch die Zuweisung der Trassen werden somit auch diese Kosten

beeinflusst.

(2) Entsprechend den Verlagerungswirkungen aufgrund der Trassenzuweisung werden sich auch

die Erhaltungkosten auf der Strasse verändern.

5.6.2 Schiene

A. Ermittlung der Wirkungsmengengerüstes

Als Wirkungsmenge sind die infolge Trassenzuweisung entstehenden Gesamtbruttotonnenkilo-

meter zugrunde zu legen.

B. Rechenvorgang

Die Ermittlung der Wirkungsmenge ist in Kapitel 4 beschrieben.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) Eine Untersuchung im Auftrag der ÖBB ermittelte die Durchschnittskosten für die Wartung

der Gleisanlagen und für die lfd. Inspektion wie folgt:75)

• Durchschnittskosten: 0.00200 [EUR/Gbtkm]

75) Vienna University of Economics & B.A, Department of Economics Working Paper Series: "Estimating Marginal Costs for the
Austrian Railway System"; Working Paper No. 78; Stiassny, Alfred / Munduch, Gerhard / Pfister / Alexander / Sögner, Leopold,
February 2002; S. 6 und 45.
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(2) Für die Fragestellung der Trassenzuweisung sind Grenzkosten zugrunde zulegen. Da diese für

die Strasse aber nicht vorliegen (vgl. Kapitel 5.6.3), werden aus Gründen der Vergleichbarkeit

Durchschnittskostensätze verwendet.76)

(3) Durch Multiplikation der Zugkilometer eines Zuges mit dem Erhaltungskostensatz ergeben

sich die zusätzlichen Erhaltungskosten auf der Schiene.

5.6.3 Strasse

A. Ermittlung der Wirkungsmengengerüstes

Als Wirkungsmenge sind die infolge Trassenzuweisung eingesparten Kraftfahrzeugkilometer

zugrundezulegen.

B. Rechenvorgang

Die Ermittlung der Wirkungsmenge ist in Kapitel 4 beschrieben.

C. Ermittlung des Preisgerüstes und der Kosten

(1) Ein durchschnittlicher Erhaltungskostensatz auf der Strasse wurde durch eine Auswertung

der Wegekostenrechnung Österreich für die Strasse 2000 wie folgt ermittelt:

1. Zunächst wurden die laufenden Kosten (Bauliche und betriebliche Erhaltung, Verwaltung,

Erhaltung und Betriebsausgaben für Mauterhebung, MWSt. bei Bundes- und Landes-

Gemeindestrassen77)) der Studie entnommen. Dabei wurden alle Strassentypen und alle

Bundesländer berücksichtigt. Die Kosten betragen 1‘794 Mio. EUR für das Jahr 2000.78)

2. Die laufenden Kosten für Pkw und Lkw wurde mittels der Aufteilungsschlüssel für die lau-

fenden Kosten ermittelt. Der Anteil der Pkw beträgt 33%, der Lkw 64% und der (hier nicht

betrachteten) Busse 3%.79) Damit ergeben sich die laufenden Kosten der Strasseninfrastruk-

tur im Jahr 2000 aufgeteilt wie folgt:

• Pkw (inkl. Anhänger und Lieferwagen)   755 Mio. EUR

• Lkw 1031 Mio. EUR

76) Die Grenzkosten betragen 0.00055 [EUR/Gbtkm].
77) Transfers im volkswirtschaftlichen Sinne, hier aber nicht herausrechenbar.
78) Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie: "Österreichische Wegekostenrechnung für die Strasse 2000";

Gutachten von Herry, Max / Sedlacek, Norbert; Strassenforschung Heft 528; Wien 2003, S. 91.
79) Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie: "Österreichische Wegekostenrechnung für die Strasse 2000";

Gutachten von Herry, Max / Sedlacek, Norbert; Strassenforschung Heft 528; Wien 2003, S. 83.
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3. Die laufenden Kosten werden auf die Fahrleistungen Pkw bzw. Lkw in Österreich im Jahr

2000 bezogen. Da für die Landes- und Gemeindestrassen nur in die Fahrleistungen vorliegen

(und nicht auch die Bruttotonnenkilometer), war hier diese Bezugsgrösse zu verwenden.80) Es

ergibt sich der durchschnittliche Erhaltungskostensatz Strasse im Personenverkehr und im

Güterverkehr:

• Pkw (inkl. Anhänger und Lieferwagen) 0.014 [EUR/Pkwkm]

• Lkw 0.167 [EUR/Lkwkm]

(2) Durch Multiplikation der durch einen Zug eingesparten Kraftfahrzeugleistung mit dem ent-

sprechenden Erhaltungskostensatz Strasse ergeben sich die Einsparungen an Erhaltungskosten

auf der Strasse in EUR je Verkehrstag.

(3) Durch Saldierung der zusätzlichen Erhaltungskosten auf der Schiene und der eingesparten

Erhaltungskosten auf der Strasse ergibt sich die Veränderung der Erhaltungskosten je Verkehrs-

tag infolge der Zuweisung der Trasse an einen Zug.

(4) Würde man die sehr viel geringeren (aber für die Strasse unbekannten) Grenzkosten verwen-

den, die der vorliegenden Aufgabenstellung adäquat wären, so wäre diese Wirkungskomponen-

te wohl ganz zu vernachlässigen.

80) Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie: "Österreichische Wegekostenrechnung für die Strasse 2000";
Gutachten von Herry, Max / Sedlacek, Norbert; Strassenforschung Heft 528; Wien 2003, S. 98.



64

6 Ergebnisse zur Zuweisung von Trassen

6.1 Vorgehen zum Priorisierungsverfahren

(1) Auf Grund

• der den Zuweisungsstellen verfügbaren Daten,

• der notwendigen Differenzierungen der gesellschaftlichen Nutzen der Züge entsprechend

den unterschiedlichen Beladungs- bzw. Besetzungsgraden, Transport- und Reiseweiten,

Rollmaterialkosten sowie den Datenverfügbarkeiten,

• der Berücksichtigung der Verkehrstage im Fahrplanjahr und

• zur Berücksichtigung möglicher Netzeffekte aufgrund der Trassenzuweisung

entwickelte EBP das in der folgenden Abbildung 6.1.-1 dargestellte Vorgehen für die Priorisie-

rung durch die Zuweisungsstellen. Abbildung 6.1.-1 stellt den Gesamtprozess dar, wobei zur

Ermittlung des gesellschaftlichen Nutzens die Schritte B und C zu betrachten sind.

(2) Ein Trassenkonflikt soll zunächst mittels Koordinierungs- und Streitbeilegungsverfahren (Ver-

handlungsphase) gelöst werden. Scheitert dies und wird die Strecke für überlastet erklärt, wei-

sen die Zuweisungsstellen die Trasse entsprechend der gesetzlichen Regelung zu. Liegt ein Kon-

flikt innerhalb einer gesetzlichen Priorisierungsgruppe vor, wird nach den gesellschaftlichen Nut-

zen zugewiesen. Hierfür sind in Teil A die gemäss den Abstimmungen mit den beiden Zuwei-

sungsstellen (ÖBB N, SCHIG) vorliegenden Daten aufgeführt. Dies sind insbesondere Ausgangss-

daten zu den Zügen (Bruttotonnen, Lauflänge, Verkehrstage).

(3) Die Zuweisungsstelle kann die Nutzen der Züge aus Tabellen entnehmen, wobei sich diese je

Zuggattung aufgrund von Laufweite und Gewicht des Zuges unterscheiden. Die Ergebnisse

werden als Indexwerte je Verkehrstag ausgewiesen. Dabei wird zugrunde gelegt, dass an einem

Verkehrstag eine Trasse nur einmal genutzt werden kann. Aufgrund unterschiedlicher Bela-

dungs- bzw. Besetzungsgrade, Rollmaterialkosten und Datenverfügbarkeiten ergab sich die fol-

gende Unterteilung:

• Personenverkehr (4 Tabellen):

- Personenverkehr Fernverkehr (EC, IC, ICE, D-Zug, EN) 
[Resultattabelle PV_Personenverkehr]
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Ausgangslage:
- Konflikt bei der Zuweisung von Trassen für Züge A und B auf dem Abschnitt  X-Y
- Koordinierungsverfahren gescheitert, Strecke für überlastet erklärt
- Gesetzliche Priorisierungsregeln nach Gruppen angewendet: Konflikt liegt innerhalb einer
  Gruppe vor.
- Daten aus der Trassenbestellung:
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4.) Sorgt die priorisierte Trasse des Zuges A für einen Trassenkonflikt mit Zug C
(auf einem anderen oder dem gleichen Abschnitt )?
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   - Rollende Landstrasse
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Abbildung 6.1-1: Übersicht zum Vorgehen zur Priorisierung von Trassenbestellungen
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- Personenverkehr Nahverkehr (RZ, EZ, S-Bahn) Durchschnitt 
[Resultattabelle PV_Nahverkehr_D]

- Personenverkehr Nahverkehr (RZ, EZ, S-Bahn) Randzeit 
[Resultattabelle PV_Nahverkehr_RZ]: z.B. Abend und Nacht bzw. Sonntag

- Personenverkehr Nahverkehr (RZ, EZ, S-Bahn) Spitzenzeit [Resultattabelle

PV_Nahverkehr_SZ]: hochausgelastete Züge im Pendlerverkehr

• Güterverkehr (3 Tabellen):

- Güterverkehr mit Behandlung in Verschubknoten [Resultattabelle GV_mit]: von übrige

nach übrige (z.B. Verlader)

- Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten [Resultattabelle GV_ohne]: von Ver-

schubknoten nach Verschubknoten

- Güterverkehr Rollende Landstrasse [Resultattabelle GV_RoLa]

(4) Sobald ein Konflikt auf einem Streckenabschnitt gelöst ist, muss geprüft werden, inwieweit

die Lösung Konflikte mit weiteren

• Zügen auf dem gleichen Streckenabschnitt und/oder mit

• Zügen auf anderen Streckenabschnitten

hervorruft. Auch in diesen Fällen ist wieder zunächst nach dem Gesetz zu priorisieren und dann
nach den gesellschaftlichen Nutzen. Bei der Priorisierung mittels der gesellschaftlichen Nutzen
sind durch Kombination unterschiedlicher Trassenzuweisungen das Nutzenmaximum zu ermit-
teln und die Trassen entsprechend der höchsten Wertkombination zu zuweisen. Erreichen zwei
Züge oder Kombinationen den gleichen gesellschaftlichen Nutzen, kann die Zuweisungsstelle die
Trassen versteigern oder verlosen.

Im Fall das Trassenbestellungen und die Lösung des Konfliktes sowohl das Netz der ÖBB als auch
das Netz der Privatbahnen betrifft, ist eine enge Koordination der beiden Zuweisungsstellen
notwendig.

(5) Erreichen zwei Züge oder Kombinationen den gleichen gesellschaftlichen Nutzen, kann die

Zuweisungsstelle die Trassen versteigern oder verlosen.
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6.2 Indexwerte zum gesellschaftlichen Nutzen

Wie in Kapitel 4.2 und 6.1 erläutert, wurden für den Personenverkehr vier Resultattabellen (eine

für den Fernverkehr und drei für den Nahverkehr) und drei Resultattabellen für den Güterver-

kehr (je eine für den Güterverkehr mit bzw. ohne Behandlung in Verschubknoten und eine für

die Rollende Landstrasse) erstellt. Sie sind nachfolgend wiedergegeben. Bei den Werten in den

dargestellten Resultattabellen handelt es sich um indexierte Zahlenwerte für einen Verkehrstag.

Bei den angeführten Nutzenindizes handelt es sich um Bezugswerte mit der Basis 100 für einen

Personenfernverkehrszug mit 100 Bt und einer Laufweite von 100 Zugkm/Zug.
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Personenfernverkehr (EC, IC, ICE, D-Zug, EN) [Resultattabelle PV_Fernverkehr]; Nutzenindex in % je Tag
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Personennahverkehr (RZ, EZ, S-Bahn) Durchschnitt [Resultattabelle PV_Nahverkehr_D]; Nutzenindex in % je Tag



70

Personennahverkehr (RZ, EZ, S-Bahn) Randzeit [Resultattabelle PV_Nahverkehr_RZ]; z.B. Abend und Nacht bzw. Sonntag, Nut-

zenindex in % je Tag
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Personennahverkehr (RZ, EZ, S-Bahn) Spitzenzeit [Resultattabelle PV_Nahverkehr_SZ]: hochausgelastete Züge im Pendlerverkehr;

Nutzenindex in % je Tag
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Güterverkehr mit Behandlung in Verschubknoten [Resultattabelle GV_mit]; Nutzenindex in % je Tag: von Verlader zu Verlader
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Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten [Resultattabelle GV_ohne]; Nutzenindex in % je Tag: von Verschubknoten

nach Verschubknoten
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Güterverkehr Rollende Landstrasse [Resultattabelle GV_RoLa]; Nutzenindex in % je Tag
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6.3 Interpretation der Indexwerte

(1) Zur Interpretation der Ergebnisse werden

• Zielbeiträge zum Gesamtnutzen für den Personen- und für den Güterverkehr sowie

• Kurven zur Erzeugung gleicher Nutzen

dargestellt.

Zielbeiträge zum Gesamtnutzen im Personenverkehr

(2) Sowohl für den Personenfern- als auch für den Personennahverkehr wurde für ausgewählte

Beispiele der Anteil der einzelnen Zielbeiträge in Prozent am Gesamtnutzen ermittelt (vgl. Abbil-

dung 6.3-1). Die Flächenverhältnisse entsprechen den Verhältnissen der Nutzen. Es zeigt sich,

dass die beiden Ziele Betriebskosten und Verkehrssicherheit die grössten Beiträge liefern. Die

Zielbeiträge Erreichbarkeit, Schadstoffemission und Erhaltungskosten Infrastruktur tragen nur zu

einem geringen Anteil zum Gesamtnutzen bei. Auffallend ist, dass beim Personennahverkehr zur

Randzeit der Zielbeitrag der Betriebskosten im Vergleich sehr gering ausfällt, dafür der Beitrag

der Verkehrssicherheit überdurchschnittlich gross ist. Dies liegt daran, dass aufgrund der gerin-

gen Besetzung nur wenig Verkehr verlagert wird und somit kaum Betriebskosten auf der Strasse

eingespart werden.



76

Erreichbarkeit Betriebskosten Verkehrssicherheit Schadstoffemission CO2 Emission Erhaltungskosten Infrastruktur

3) 4)

1)   Personenfernverkehrszüge (Bt 500 /
Laufweite 300 km)

2)   Personennahverkehrszüge zur
Spitzenzeit (BT 300 / Laufweite 100 km)

3)   Personennahverkehrszüge im
Durchschnitt (BT 300 / Laufweite 100 km)

4)   Personennahverkehrszüge zur Randzeit
(BT 300 / Laufweite 100 km)

1)

2)

Abbildung 6.3-1: Ergebnisse Personenverkehr: Beitrag der Ziele zum Nutzen für festgelegte
Kombinationen von Bruttotonnen und Laufweite (Grösse der Kreisdiagramme proportional zum
Gesamtnutzen der Züge)

Zielbeiträge zum Gesamtnutzen im Güterverkehr

(3) Sowohl für den Güterverkehr ohne bzw. mit Behandlung in Verschubknoten als auch für die

Rollende Landstrasse (RoLa) wurde der prozentuale Anteil der einzelnen Zielbeiträge in Prozent

zum Gesamtnutzen ermittelt (vgl. Abbildung 6.3-2). Es zeigt sich, dass die Betriebskosteneinspa-

rungen den grössten Beitrag liefern (mehr als 50%). Der Zielbeitrag Erreichbarkeit ist vernachläs-

sigbar klein. Auffallend ist, dass bei der RoLa die beiden Zielbeiträge Schadstoffemission und

CO2 Emission überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Betriebskosten und der Erhaltungsko-

sten Infrastruktur aber unterdurchschnittlich ausfällt. Die Unterschiede zwischen den Güterzü-

gen ohne bzw. mit Behandlung in Verschubknoten sind gering.
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Erreichbarkeit Betriebskosten Verkehrssicherheit Schadstoffemission CO2 Emission Erhaltungskosten Infrastruktur

2)

3)

1)  Güterverkehrzüge mit Behandlung in Verschubknoten (Bt 800 / Laufweite 300 km)

2)   Güterverkehrzüge ohne Behandlung in Verschubknoten (Bt 800 / Laufweite 300 km)

3)   Rollende Landstrasse (BT 800 / Laufweite 300 km)

1)

Abbildung 6.3-2: Ergebnisse Güterverkehr: Beitrag der Ziele zum Nutzen für festgelegte Kombi-

nationen von Bruttotonnen und Laufweite sowie Beitrag der Züge am Gesamtnutzen (Grösse

der Kreisdiagramme proportional zum Gesamtnutzen der Züge)

Kurven zur Erzeugung gleicher Nutzen

(4) Die Ergebnisse der Simulationen (vgl. Kapitel 7) zeigen, dass die Priorisierung nach gesell-
schaftlichen Nutzen nicht derjenigen des Gesetzes entsprechen muss. Tabelle 6.3-3 zeigt dies
anhand eines Beispiels.

Zuggewicht Lauflänge  Nutzen je Tag Verkehrstage Nutzen je Jahr

[Bt/Zug] [Zugkm/Zug] [Euro/Verkehrstag] [Tage/Jahr] [Euro/Jahr]

Personenfernverkehrszüge
 (Bt 500 / Laufweite 300 km) 500 300 11'720 365 4'277'869
Personennahverkehrszüge im Durchschnitt 
(Bt 300 / Laufweite 100 km) 300 100 1'465 365 534'677
Personennahverkehrszüge zur Spitzenzeit 
(Bt 300 / Laufweite 100 km) 300 100 8'846 250 2'211'599
Personennahverkehrzüge zur Randzeit 
(Bt 300 / Laufweite 100 km) 300 100 324 365 118'257
Rollende Landstrasse
 (Bt 800 / Laufweite 300 km) 800 300 327 250 81'683
Güterzüge mit Behandlung in Verschubknoten
 (Bt 800 / Laufweite 300 km) 800 300 4'024 250 1'005'882
Güterzüge ohne Behandlung in Verschubknoten
 (Bt 800 / Laufweite 300 km) 800 300 4'684 250 1'171'024

Tabelle 6.3-3: Nutzen unterschiedlicher Züge - Beispiel -
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Es ist erkennbar, dass in diesem Fall entgegen der Priorisierung nach Gesetz

• Güterzüge eine geringere Priorität als Personenfernverkehrszüge und

• Personennahverkehrzüge - je nach Tageszeit unterschiedliche - Prioritäten haben: In der
Spitzenzeit eine höhere als Güterverkehrszüge, in der Randzeit eine geringere.

Abbildung 6.3-4 zeigt diesen Sachverhalt nochmals alternativ mit Kurven, bei denen die Züge

mit verschiedenen Kombinationen von Bruttotonnen und Zuglauflänge immer einen Nutzen in

Höhe eines Indexwertes von 116081) je Verkehrstag erzielen. Je näher die Kurve am Nullpunkt

liegt, um so geringer ist der Aufwand (geringere Laufweite + geringeres Gewicht) mit dem die-

ser Nutzen erreicht wird.
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Bemerkung: Personennahverkehrszug zur Randzeit erreichen den Indexwert 1160 ausserhalb (rechts oberhalb) der dargestellten
Skalierung

Abbildung 6.3-4: Kurven zur Erzielung gleicher Nutzen an einem ausgewählten Beispiel (für

1160 Indexpunkte)

Je nach konkretem Anwendungsbeispiel sind die Ergebnisse unterschiedlich, da diese von Zug-
gewicht, Lauflänge und Anzahl Verkehrstage im konkreten Fall abhängen: Ein schwerer Güter-
zug mit grosser Laufweite und häufigen Verkehrstagen kann einen grösseren Nutzen haben als
ein selten verkehrender Personenverkehrszug zur Randzeit.

81) Der Indexwert von 1160 wurde gewählt, da für diesen eine Vielzahl möglicher Zugmerkmalskombinationen von Bruttotonnage
und Laufweite abbildbar ist.
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Der Unterschied zwischen gesetzlicher Priorisierung und der Priorisierung nach gesellschaftlichen
Nutzen kann wie folgt erklärt werden:

• Die gesetzliche Priorisierung des Güterverkehrs basiert auf der EU Richtlinie 2001/14/EG. In
dieser ist eine angemessene Berücksichtigung des Güterverkehrs bei der Trassenzuweisung
gefordert82). Im österreichischen Gesetz wird diesem mit einer höheren Priorisierung als dem
Personenverkehr nachgekommen, was aber so nicht direkt der EU-Richtlinie entnehmbar ist.

Die Tatsache, dass die EU das Ziel der Realisierung des Binnenmarktes verfolgt und der
grenzüberschreitende Verkehr insbesondere im Güterverkehr auf der Bahn in den letzten
Jahren stagnierte, dürfte der Grund sein, weshalb der Güterverkehr explizit erwähnt wird.

Eine direkte Priorisierung der Güterzüge gegenüber anderen Verkehren kann auf Basis der
EU-Richtlinie nicht abgeleitet werden, da die EU allein grenzüberschreitende Fragestellungen
behandelt und z.B. nicht den Personennahverkehr (mit Ausnahmen im Beihilferecht) be-
trachtet.

• Hinsichtlich der Erkenntnisse zum Personennahverkehr ist festzuhalten, dass der gesell-
schaftliche Nutzen abhängig von Besetzungsgraden über die Tageszeit ist. Eine entspre-
chende Differenzierung ist im Gesetz nicht vorgesehen. Eine Bestellung (fast) „leerer“ Züge
ist z.B. zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge politisch legitim, selbst wenn nur wenige
Personen das Angebot nutzen. Dies sind Verteilungsfragen, die allein durch die Politik zu be-
antworten sind.

Die gesetzliche Priorisierung beinhaltet somit verteilungspolitische Aspekte, die im Konzept der

gesellschaftlichen Nutzen so nicht darstellbar sind und deshalb auch als eigene gesetzliche Prio-

risierung im Gesetz gegenüber den gesellschaftlichen Nutzen vorweggenommen werden.

6.4 Sensitivitätsanalysen im Zielsystem

(1) Die Ergebnisse wurden hinsichtlich der folgenden Werte aus Sensitivität überprüft:

• Unterschiedliche Geschwindigkeiten und Beladungsfaktoren in verschiedenen Korridoren,

um zu prüfen, ob regionale Differenzierungen der Ergebnisse notwendig sind

• Betriebskosten bei Triebwagenzügen im Vergleich zu lokbespannten Zügen

• Wertansätze für die eingesparte Personenstunde (Zeitkostensätze)

Korridorspezifische Geschwindigkeiten und Beladungsfaktoren
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(2) Bei der Anwendung der Tabellen stellt sich die Frage, ob diese für alle Strecken Gültigkeit

haben oder ob für die unterschiedlichen Korridore auch unterschiedliche Nutzen entstehen, die

in Tabellen separat ausgewiesen werden müssten. Mittels einer Sensitivtätsanalyse kann diese

Fragestellung beantwortet werden.

Für die Sensitivitätsanalyse wurde die West- und die Südbahn gewählt. Diese beiden Korridore

unterscheiden sich durch unterschiedliche Geschwindigkeiten im Personenfernverkehr auf der

Schiene und Load Factor im Schienengüterverkehr. Diese beiden Faktoren werden bei der Be-

rechnung der Zielbeiträge benötigt (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3).

Westbahn Südbahn

Geschwindigkeiten im Personenver-
kehr auf der Schiene [km/h]

100 75

Load Factor im Schienengüterver-
kehr [Nt/Bt]

0.499 0.493

Tabelle 6.4-1: Sensitivitätsanalyse Korridore West- und Südbahn

Die Resultattabellen für die West- bzw. Südbahn zeigten Resultatveränderungen. Diese führten

aber nicht zu Unterschieden bei den Priorisierungindexwerten bzw. den Iso-Nutzen-Kurven, die

zu einer geänderten Zuweisung führen würden. Somit sind österreichweite Durchschnittswerte

hinreichend und keine regionalen Differenzierungen notwendig.

Betriebskosten Triebwagenzüge versus lokbespannte Züge im Personennahverkehr

Im Personennahverkehr kommen Triebwagenzüge und lokbespannte Züge zum Einsatz. Diese

können sich hinsichtlich der Betriebskosten unterscheiden. Die Notwendigkeit des Einsatzes von

separaten Resultattabellen wird anhand von Beispielen aufgezeigt.

                                                                                                                                                     

82) Richtlinie 2001/14/EG vom 26.02.01: Art 22 Abs 5 „Die Bedeutung von Güterverkehrsdiensten, insbesondere grenzüberschrei-
tenden Güterverkehrsdiensten ist bei der Festlegung der Vorrangkriterien angemessen zu berücksichtigen“.
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PV_Nahverkehr_Durchschnitt: Vergleich Lokzug / Triebwagenzug für Laufweite 50 
Zugkm/Zug
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Abbildung 6.4-1: Vergleich Lokzug / Triebwagenzug für 50 Zugkm/Zug

In Abbildung 6.4-1 wird ersichtlich, dass für eine Laufweite von 50 Zugkm/Zug sich die In-

dexwerte in Abhängigkeit der Bruttotonnen leicht unterscheiden. Wichtige Erkenntnis ist, dass

die Indexwerte bis zirka 200 BT pro Zug für die Triebwagenzüge kleiner sind als für die lokbe-

spannten Züge, danach jedoch grösser. Die Unterschiede sind nicht gross, und darum kann auf

eine Differenzierung verzichtet werden, zumal im Falle eines Trassenkonfliktes eine Zuweisung

durch die Zuweisungsstelle allein aufgrund von Betriebskostenunterschieden sehr anfechtbar

sein könnte. Die Resultattabellen werden somit unabhängig von der Zugart (Lokzug / Triebwa-

genzug).

Abbildung 6.4-2 zeigt, dass die gewonnene Erkenntnis nicht von der Laufweite des Zuges ab-

hängig ist.
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PV_Nahverkehr_Durchschnitt: Vergleich Lokzug / Triebwagenzug für Laufweiten 
von 50 Zugkm/Zug bis 300 Zugkm/Zug
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Abbildung 6.4-2: Vergleich Lokzug / Triebwagenzug für unterschiedliche Laufweiten

Zeitkostensätze im Personenverkehr

Wie in Kapitel 5.2 erläutert, verwendet EBP in anderen Studien höhere Zeitkostensätze als die

hier zugrundegelegten. Eine Sensitivitätsbetrachtung mit den Zeitkostensätzen von:

• Geschäftsverkehr: 55 EUR/Pers-h

• Nicht-Geschäftsverkehr: 14 EUR/Pers-h

führte auch zu veränderten Indexwerten. Aufgrund der geringen Unterschiede in den Reisege-

schwindigkeiten Strasse und Schiene ergeben sich jedoch auch hier keine Veränderungen, die zu

anderen Priorisierungen führen würden. Für die hier vorliegende Fragestellung können die Wer-

te der RVS 2.22 verwendet werden.



83

7 Anwendung und Simulation zur Lösung von
Trassenkonflikten

7.1 Übersicht zu den Beispielen

(1) Für die Anwendung der Resultattabellen stehen Fahrplandaten von ÖBB N für die folgenden

vier Strecken zur Verfügung:

• Nettingsdorf – Selzthal Nord (eingleisige ÖBB-Strecke)

• Landeck – Bludenz (ein- und zweigleisige ÖBB-Strecke)

• Wörgl – Innsbruck (zweigleisige ÖBB-Strecke)

• Gleisdorf – Weiz (eingleisige Privatbahnstrecke)

Auf diesen vier Streckenabschnitten werden unterschiedliche Trassenkonflikte erzeugt:

• Trassenkonflikte innerhalb einer Zuggattung (Kapitel 7.2)

- Auf einem Streckenabschnitt (Kapitel 7.2.1)

- Auf mehreren Streckenabschnitten (Kapitel 7.2.2)

• Trassenkonflikte zwischen unterschiedlichen Zuggattungen (Kapitel 7.3)

- Auf einem Streckenabschnitt (Kapitel 7.3.1)

- Auf mehreren Streckenabschnitten (Kapitel 7.3.2)

Die Lösung der unterschiedlichen Trassenkonflikte wird jeweils mit folgender Systematik erläu-

tert:

a) Ausgangslage

b) Beschreibung Trassenkonflikt(e)

c) Konfliktbehebung (mittels Gesetz und nach gesellschaftlichen Nutzen)

d) Resultat

(2) In den beschriebenen Konfliktfällen wird die Anwendung der Tabellen aufgezeigt. Insbeson-

dere in Kapitel 7.3 "Trassenkonflikte zwischen unterschiedlichen Zuggattungen" werden auch

Fälle dargelegt, in welchen die Tabellen infolge des Gesetzes (38. Bundesgesetz 2004, §65)

nicht angewendet werden dürfen. Die Tabellen wurden dennoch bewusst verwendet, um einer-

seits weitere Beispiele für das Handling der Tabellen aufzuzeigen und anderseits um zu sehen,

ob die Anwendung der Tabellen das Gesetz stützt oder nicht. Die Anwendung ohne derzeitige

gesetzliche Basis ist durch kursive Schrift gekennzeichnet.
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(3) Folgende Abkürzungen und Zeichen werden in den Beispielen (vgl. Kapitel 7.2 und 7.3) ver-

wendet:

( ) Zug verkehrt nicht; z.B.: (*) = nicht am 24. und 31. Dez.

* am 24. und 31. Dez.

n* am 25 Dez. und 1. Jan.

† An Sonn- und Feiertagen

Als Feiertage gelten: 1. und 6. Jan., Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmon-

tag, Fronleichnam, 15. August, 26. Oktober, 1. November, 8., 25. und 26. Dez.

†v† Zug verkehrt an Sonn- und Feiertagen vor Sonn- und Feiertagen

†n† Zug verkehrt an Sonn- und Feiertagen nach Sonn- und Feiertagen

v† An Tagen vor Sonn- und Feiertagen

n† An Tagen nach Sonn- und Feiertagen

7.2 Trassenkonflikte innerhalb einer gesetzlichen Priorisierungs-
gruppe

7.2.1 Auf einem Streckenabschnitt

7.2.1.1 Güterzüge ohne Behandlung in Verschubknoten

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abb. 7.2.1.1-1): Nettingsdorf – Selzthal Nord

• Ausbaustandard: durchgehend eingleisige Strecke

• Streckeneigentümer: ÖBB-Infrastruktur Bau AG
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b) Beschreibung Trassenkonflikt

Abbildung 7.2.1.1-1: Bildfahrplan der Strecke Nettingsdorf – Selzthal Nord

• Zusätzlich bestellter Zug83)

- Güterverkehrszug ohne Behandlung in Verschubknoten

- Strecke: Passau – Leoben

- Bt: 800

- Laufweite: ca. 287 km

- Verkehrstage: (Sa,†,Mo) ≈ 196

83) Annahmen EBP
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• Betroffener Zug:

- GV 54697 (Direktgüterzug des innerösterreichischen Fernverkehrs)

- Strecke: Summerau – Villach84)

- Bt: 800

- Laufweite: ca. 377 km

- Verkehrstage: † (†v†) ≈ 62

• Konflikt:

Zusätzlich bestellter Zug soll zur gleichen Zeit verkehren, braucht somit die selbe Trasse (vgl.
Abbildung 7.2.1.1-1)

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): gleiche Gesetzesgruppe → Reihenfolge nach
Höhe des gesellschaftlichen Nutzens (Anwendung der Tabellen)

• Tabellen:

- Zu verwendende Tabelle: Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten (Resul-
tattabelle GV_ohne)

- Indexwert für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug: 800; Laufweite 300 Zugkm/Zug):
1537 (bezieht sich auf einen Verkehrstag) 
Indexwert für ein Jahr: 1537*196 = 301'252

- Indexwert für den betroffenen Zug (Bt/Zug: 800; Laufweite 400 Zugkm/Zug):
2049 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 2049*62 = 127'038

d) Resultat

Der zusätzlich bestellte Güterverkehrszug ist zu bevorzugen, da er einen grösseren gesellschaftli-
chen Nutzen erzeugt.

7.2.1.2 Güterzug ohne Behandlung in Verschubknoten und Güterzug mit Behandlung

in Verschubknoten

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abb. 7.2.1.2-1): Landeck – Bludenz

• Ausbaustandard: kombinierte ein-, zweigleisige Strecke

• Streckeneigentümer: ÖBB-Infrastruktur Bau AG
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b) Beschreibung Trassenkonflikt

Abbildung 7.2.1.2-1: Bildfahrplan der Strecke Landeck – Bludenz
• Zusätzlich bestellter Zug85)

- Güterverkehrszug mit Behandlung in Verschubknoten

- Strecke: Bregenz – Budapest

- Bt: 800

- Laufweite: ca. 1031 km

- Verkehrstage: (Sa,So,Mo,n*) ≈ 207

                                                                                                                                                     

84) Annahme EBP
85) Annahmen EBP
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• Betroffener Zug:

- GV 45719 (Direktgüterzug des internationalen Fernverkehrs oder des österreichischen
Fernverkehrs mit internationaler Bedeutung)

- Strecke: Bregenz – Triest86)

- Bt: 470

- Laufweite: ca. 749 km

- Verkehrstage: (So,Mo, n*) ≈ 259

• Konflikt:

Zusätzlich bestellter Zug soll zur gleichen Zeit verkehren, braucht somit die selbe Trasse (vgl.
Abbildung 7.2.1.2-1)

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): gleiche Gesetzesgruppe → Reihenfolge nach
Höhe des gesellschaftlichen Nutzens (Anwendung der Tabellen)

• Tabellen:

- Zu verwendende Tabellen: Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten (Resul-
tattabelle GV_ohne) und Güterverkehr mit Behandlung in Verschubknoten (Resultatta-
belle GV_mit)

- Indexwert (Resultattabelle GV_mit) für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug: 800; Lauf-
weite 1000 Zugkm/Zug): 4400 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 4400*207 = 910'800

- Indexwert für den betroffenen Zug (Resultattabelle GV_ohne) (Bt/Zug: 500; Laufweite
700 Zugkm/Zug): 2041 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 2041*259 = 528'619

d) Resultat

Der zusätzlich bestellte Güterverkehrszug ist zu bevorzugen, da er einen grösseren gesellschaftli-
chen Nutzen erzeugt.

86) Annahme EBP



89

7.2.1.3 Personenfernverkehrszüge

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abbildung 7.2.1.3-1): Wörgl – Innsbruck

• Ausbaustandard: durchgehend zweigleisige Strecke

• Streckeneigentümer: ÖBB-Infrastruktur Bau AG

b) Beschreibung Trassenkonflikt

Abbildung 7.2.1.3-1: Bildfahrplan der Strecke Wörgl – Innsbruck

• Zusätzlich bestellter Zug87)

- Personenfernverkehrszug

- Strecke: München – Roma

- Bt: 600

87) Annahmen EBP
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- Laufweite: ca. 973 km

- Verkehrstage: 365

• Betroffener Zug:

- EC 163 (EuroCity)

- Strecke: Basel – Wien Westbahnhof

- Bt: 700

- Laufweite: ca. 945 km

- Verkehrstage: 365

• Konflikt:

Zusätzlich bestellter Zug soll zur gleichen Zeit verkehren, braucht somit die selbe Trasse (vgl.
Abbildung 7.2.1.3-1)

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): gleiche Gesetzesgruppe → Reihenfolge nach
Höhe des gesellschaftlichen Nutzens (Anwendung der Tabellen)

• Tabellen:

- Zu verwendende Tabelle: Personenverkehr Fernverkehr (Resultattabelle PV_Fernverkehr)

- Indexwert für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug: 600; Laufweite 1000 Zugkm/Zug):
15'563 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 15'563*365 = 5'680'495

- Indexwert für den betroffenen Zug (Bt/Zug: 700; Laufweite 900 Zugkm/Zug):
16'325 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 16'325*365 = 5'958'625

In Anbetracht dessen, dass die herausgelesenen Resultate nahe beieinander liegen, stellt sich
die Frage, ob eine Interpolation der entsprechenden Werte aus den Tabellen notwendig ist?

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass der zusätzlich bestellte Zug (Bt/Zug: 600; Laufweite
973 Zugkm/Zug) mit dem Indexwert 5'680'495 überschätzt wird, da für dessen Bestimmung
von den Werten Bt/Zug: 600; Laufweite 1000 Zugkm/Zug ausgegangen wurde. Der betrof-
fenen Zug EC 163 mit dem Indexwert 5'958'625 hingegen wurde leicht unterschätzt, da die
effektiven Werte (Bt/Zug: 700; Laufweite 945 Zugkm/Zug) grösser sind als die für das her-
auslesen aus der Tabelle verwendeten Bt/Zug: 700; Laufweite 900 Zugkm/Zug.

Die Interpolation bestätigt die angestellten Überlegungen:

- Interpolation der Tabellenwerte für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug: 600; Laufweite
973 Zugkm/Zug): 15'216 → Indexwert für ein Jahr von 15'216*365 = 5'553'840
(<5'680'495).

- Interpolation der Tabellenwerte für den betroffenen Zug (Bt/Zug: 700; Laufweite 945
Zugkm/Zug): 17'141 → Indexwert für ein Jahr von 17'141*365 = 6'256'465
(>5'958'625).



91

d) Resultat

Der zusätzlich bestellte Personenfernverkehrszug hat einen geringeren gesellschaftlichen Nutzen
erzeugt und wird somit nicht eingeführt.

7.2.1.4 Personennahverkehrszüge

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abbildung 7.2.1.4-1): Gleisdorf – Weiz

• Ausbaustandard: durchgehend eingleisige Strecke

• Streckeneigentümer: Steiermärkische Landesbahnen (Privatbahn)

b) Beschreibung Trassenkonflikt

Abbildung 7.2.1.4-1: Bildfahrplan der Strecke Gleisdorf – Weiz
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• Zusätzlich bestellter Zug88)

- Personennahverkehrszug

- Strecke: Gleisdorf – Weiz

- Bt: 200 (lokbespannter Zug)

- Laufweite: ca. 15 km

- Verkehrstage: werktags ≈ 313

• Betroffener Zug

- 8656 (Personennahverkehrszug)

- Bt: 125 (Triebwagenzug)

- Laufweite: 15 km

- Verkehrstage: werktags ≈ 313

• Konflikt:

Zusätzlich bestellter Zug soll zur gleichen Zeit verkehren, braucht somit die selbe Trasse (vgl.
Abbildung 7.2.1.4-1)

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): gleiche Gesetzesgruppe → Reihenfolge nach
Höhe des gesellschaftlichen Nutzens (Anwendung der Tabellen)

• Tabellen:

- Zu verwendende Tabellen: Personenverkehr Nahverkehr Durchschnitt (Resultattabelle
PV_Nahverkehr_D)

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_D) für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug:
200; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 142 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 142*313 = 44'446

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_D) für den betroffenen Zug
(Bt/Zug: 100; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 37 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 37*313 = 11'581

d) Resultat

Die Anwendung der Tabellen hat gezeigt, dass der zusätzlich bestellte Personennahverkehrszug
zu bevorzugen ist, da er einen grösseren gesellschaftlichen Nutzen erzeugt.

88) Annahmen EBP
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7.2.2 Auf mehreren Streckenabschnitten

a) Ausgangslage

• Kapitel 7.2.1.1 "Güterverkehrszüge ohne Behandlung in Verschubknoten"  → die Anwen-
dung der Tabellen hat gezeigt, dass der zusätzlich bestellte Güterzug (Passau – Leoben) ge-
genüber dem Güterzug 54697 (Summerau – Villach) zu bevorzugen ist.

• Eine Prüfung des Abschnitts Linz – Passau hat gezeigt, dass es auf diesem Abschnitt zu ei-
nem Trassenkonflikt kommt89)

• Koordinierungsverfahren gescheitert

b) Beschreibung Trassenkonflikt

• Zusätzlich bestellter Zug90)

- Güterverkehrszug ohne Behandlung in Verschubknoten

- Strecke: Passau – Leoben

- Bt: 800

- Laufweite: ca. 287 km

- Verkehrstage: (Sa,†,Mo) ≈ 196

• 1. Betroffener Zug

- GV 54697 (Direktgüterzug des innerösterreichischen Fernverkehrs)

- Strecke: Summerau – Villach91)

- Bt: 800

- Laufweite: ca. 377 km

- Verkehrstage: † (†v†) ≈ 62

• 2. Betroffener Zug92)

- Güterzug ohne Behandlung in Verschubknoten

- Strecke: Linz – Nürnberg

- Bt: 700

- Laufweite: ca. 326 km

- Verkehrstage: ≈ 250

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

89) Annahme EBP (keine Daten für den Abschnitt Linz - Passau vorhanden)
90) Annahmen EBP
91) Annahme EBP
92) Annahmen EBP
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- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): Gleiche Gesetzesgruppe → Reihenfolge nach
Höhe des gesellschaftlichen Nutzens (Anwendung der Tabellen)

• Tabellen

- Zu verwendende Tabelle: Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten (Resul-
tattabelle GV_ohne)

- Indexwert (Resultattabelle GV_ohne) für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug: 800;
Laufweite 300 Zugkm/Zug): 1537 (bezieht sich auf einen Verkehrstag) 
Indexwert für ein Jahr: 1537*196 = 301'252

- Indexwert (Resultattabelle GV_ohne) für den 1. betroffenen Zug (Bt/Zug: 800; Laufweite
400 Zugkm/Zug): 2049 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 2049*62 = 127'038

- Indexwert (Resultattabelle GV_ohne) für den 2. betroffenen Güterverkehrszug (Bt/Zug:
700; Laufweite 300 Zugkm/Zug): 1316 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 1316*250 = 329'000

⇒ Summe der Indexwerte für ein Jahr der beiden betroffenen Güterzüge: 456'038

d) Resultat

Die Anwendung der Tabellen hat in Kapitel 7.2.1.1 gezeigt, dass der zusätzlich bestellte Güter-
zug auf dem Abschnitt Nettigsdorf – Selzthal zu bevorzugen ist. Auf dem Abschnitt Linz – Pas-
sau zeigt sich aber, dass dieser zusätzlich bestellte Zug einen geringeren gesellschaftlichen Nut-
zen als die beiden betroffenen Güterzüge (Summerau – Villach und Linz – Nürnberg) aufweist
und somit (doch) nicht eingesetzt wird, obwohl die (isolierte) Betrachtung des Abschnittes Net-
tigsdorf – Selzthal eigentlich eine Einführung rechtfertigen würde!

7.3 Trassenkonflikte zwischen unterschiedlichen gesetzlichen
Priorisierungsgruppen

7.3.1 Auf einem Streckenabschnitt

7.3.1.1 PV_ Fernverkehr ⇔ PV_ Nahverkehr und PV_ Nahverkehr

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abbildung 7.3.1.1-1): Nettingsdorf – Selzthal Nord

• Ausbaustandard: durchgehend eingleisige Strecke

• Streckeneigentümer: ÖBB-Infrastruktur Bau AG
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b) Beschreibung Trassenkonflikte

Abbildung 7.3.1.1-1: Bildfahrplan der Strecke Nettingsdorf – Selzthal Nord

• Zusätzlich bestellter Zug93)

- Personenfernverkehrszug

- Strecke: Linz – Graz

- Bt: 350

- Laufweite: ca. 249 km

- Verkehrstage: 365

93) Annahmen EBP
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• 1. betroffener Zug

- 3944 (Personennahverkehrszug)

- Strecke: Kirchdorf a. d. Krems – Linz

- Bt: 180 (Triebwagenzug)

- Laufweite: 49 km

- Verkehrstage: 365

• 2. betroffener Zug

- E3905 (Personennahverkehrszug)

- Strecke: Linz – Selzthal

- Bt: 180 (Triebwagenzug)

- Laufweite: 104 km

- Verkehrstage: 365

• Konflikt:

Der zusätzlich bestellte Zug kommt in Konflikt mit dem vorausfahrenden Zug E3905 (Auflau-
fen) und mit dem Zug 3944 (Kreuzung auf eingleisiger Strecke) (vgl. Abbildung 7.3.1.1-1).

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): Annahme: Nahverkehrszüge sind gemeinwirt-
schaftliche Leistung, Fernverkehrszug nicht.

• Tabellen (keine Anwendung gemäss der aktuellen Gesetzesgrundlage!)

- Zu verwendende Tabellen: Personenverkehr Nahverkehr Durchschnitt (Resultattabelle
PV_Nahverkehr_D) und Personenverkehr Fernverkehr (Resultattabelle PV_Fernverkehr)

- Indexwert (Resultattabelle PV_Fernverkehr) für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug:
400; Laufweite 200 Zugkm/Zug): 2014 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 2014*365 = 735'110

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_D) für den betroffenen Zug 3944 (Bt/Zug:
200; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 142 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 142*365 = 51'830

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_D) für den betroffenen Zug E3905 (Bt/Zug:
200; Laufweite 100 Zugkm/Zug): 284 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 284*365 = 103'660

⇒ Summe der Indexwerte für ein Jahr der betroffenen Züge E3905 und 3944: 155'490

d) Resultat

Das Eisenbahngesetz regelt die Priorisierung, d.h. der zusätzlich bestellte Fernverkehrszug wird
nicht eingeführt. Die Tabellen kommen nicht zur Anwendung.
Bei einer Anwendung der Tabellen zeigt sich ein anderes Resultat. Der zusätzlich bestellte Perso-
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nenfernverkehrszug erzeugt einen deutlich grösseren Nutzen als die beiden betroffenen Perso-
nennahverkehrszüge zusammen: Demnach müsste der Fernverkehrszug bevorzugt werden.

7.3.1.2 PV_Nahverkehr ⇔ PV_Fernverkehr und GV_ohne

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abbildung 7.3.1.2-1): Wörgl – Innsbruck

• Ausbaustandard: durchgehend zweigleisige Strecke

• Streckeneigentümer: ÖBB-Infrastruktur Bau AG

b) Beschreibung Trassenkonflikte

Abbildung 7.3.1.2-1: Bildfahrplan der Strecke Wörgl – Innsbruck

• Zusätzlich bestellter Zug94)

- Personennahverkehrszug (Verstärkerzug in der Morgenspitze)

- Strecke: Wörgl – Innsbruck

94) Annahmen EBP
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- Bt: 400

- Laufweite: ca. 59 km

- Verkehrstage: werktags ≈ 313

• 1. betroffener Zug

- EC 84 (EuroCity)

- Strecke: Rom – München

- Bt: 700

- Laufweite: ca. 973 km

- Verkehrstage: 365

• 2. betroffener Zug

- 40347 (EUC-Zug (EUC = Europ Unit Cargo); Güterzug des internationalen Fernverkehrs)

- Strecke: Wörgl – Verona95)

- Bt: 1300

- Laufweite: ca. 340 km

- Verkehrstage: (So, Mo) ≈ 260

• Konflikt:

Der zusätzlich bestellte Zug kommt in Konflikt mit den beiden nachfolgenden Zügen EC 84
und 40347, welche dem Regionalzug auflaufen. Der einzuführende Zug benötigt somit die
beiden Trassen (vgl. Abbildung 7.3.1.2-1).

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): Annahme: Nahverkehrszug ist gemeinwirt-
schaftliche Leistung, Güter- und Fernverkehrszug nicht.

• Tabellen (keine Anwendung gemäss der aktuellen Gesetzesgrundlage!)

- Zu verwendende Tabellen: Personenverkehr Nahverkehr Spitzenstunde (Resultattabelle
PV_Nahverkehr_SZ); Personenverkehr Fernverkehr (Resultattabelle PV_Fernverkehr) und
Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubbahhnhöfen (Resultattabelle GV_ohne)

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_SZ) für den zusätzlich bestellten Zug Nahver-
kehrszug (Bt/Zug: 400; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 1953 (bezieht sich auf einen Verkehrs-
tag)
Indexwert für ein Jahr: 1953*313 = 611'289

- Indexwert (Resultattabelle PV_Fernverkehr) für den betroffenen Zug EC 84 (Bt/Zug: 700;
Laufweite 1000 Zugkm/Zug): 18'139 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 18'139*365 = 6'620'735

95) Annahme EBP
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- Indexwert (Resultattabelle GV_ohne) für den betroffenen Zug 40347 (Bt/Zug: 1300;
Laufweite 300 Zugkm/Zug): 2640 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 2640*260 = 686'400

⇒ Summe der Indexwerte für ein Jahr der betroffenen Züge EC 84 und 40347:
7'307'135

d) Resultat

Das Gesetz regelt die Priorisierung, d.h. der zusätzlich bestellte Personennahverkehrszug wird
eingeführt. Die Tabellen kommen nicht zur Anwendung.
Bei einer Anwendung der Tabellen zeigt sich ein anderes Resultat. Der zusätzlich bestellte Perso-
nennahverkehrszug erzeugt einen deutlich geringeren Nutzen als die beiden betroffenen Perso-
nenfernverkehrs- bzw. Güterverkehrszüge zusammen. Demnach müsste der Fernverkehrszug
und der Güterzug bevorzugt werden.

7.3.1.3 PV_ Nahverkehr und PV_ Nahverkehr ⇔ PV_ Fernverkehr

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abbildung 7.3.1.3-1): Landeck – Bludenz

• Ausbaustandard: kombinierte ein-, zweigleisige Strecke

• Streckeneigentümer: ÖBB-Infrastruktur Bau AG
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b) Beschreibung Trassenkonflikte

Abbildung 7.3.1.3-1: Bildfahrplan für die Strecke Landeck – Bludenz

• 1. zusätzlich bestellter Zug96)

- Personennahverkehrszug (Triebwagenzug)

- Strecke: Bludenz – St. Anton am Arlberg

- Bt: 180

- Laufweite: ca. 36 km

- Verkehrstage: 365

96) Annahmen EBP
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• 2. zusätzlich bestellter Zug97)

- Personennahverkehrszug

- Strecke: Bludenz St. Anton am Arlberg – Landeck

- Bt: 200

- Laufweite: ca. 27 km

- Verkehrstage: 365

• Betroffener Zug

- EN 464 (EuroNight)

- Strecke: Graz – Zürich

- Bt: 550

- Laufweite: ca. 733 km

- Verkehrstage: 365

• Konflikt:

Der zusätzlich bestellte Zug zwischen Bludenz und St. Anton am Arlberg kommt in Konflikt
mit dem EN 464 (Kreuzung auf einer eingleisigen Strecke zwischen den Stationen Dalaas
und Wald am Arlberg (vgl. Abbildung 7.3.1.3-1).

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): Annahme: Nahverkehrszüge sind gemeinwirt-
schaftliche Leistung, Fernverkehrszug nicht.

• Tabellen (keine Anwendung gemäss der aktuellen Gesetzesgrundlage!)

- Zu verwendende Tabellen: Personenverkehr Nahverkehr Spitzenzeit (Resultattabelle
PV_Nahverkehr_SZ); Personenverkehr Nahverkehr Randzeit (Resultattabelle
PV_Nahverkehr_RZ) und Personenverkehr Fernverkehrszug (Resultattabelle
PV_Fernverkehr)

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_RZ) für den ersten zusätzlich bestellten Nah-
verkehrszug (Bt/Zug: 200; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 17 (bezieht sich auf einen Ver-
kehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 17*365 = 6205

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_SZ) für den zweiten zusätzlich bestellten Nah-
verkehrszug (Bt/Zug: 200; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 949 (bezieht sich auf einen Ver-
kehrstag
Indexwert für ein Jahr: 949*365 = 346'385

⇒ Summe der Indexwerte für ein Jahr der beiden zusätzlich bestellten Züge: 352'590

97) Annahmen EBP
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- Indexwert (Resultattabelle PV_Fernverkehr) für den betroffenen Zug EN 464 (Bt/Zug:
600; Laufweite 700 Zugkm/Zug): 10'894 (bezieht sich auf einen Verkehrstag
Indexwert für ein Jahr: 10'894*365 = 3'976'310

d) Resultat

Das Gesetz regelt die Priorisierung, d.h. die zusätzlich bestellten Personennahverkehrszüge wer-
den eingeführt. Die Tabellen kommen nicht zur Anwendung.
Bei einer Anwendung der Tabellen zeigt sich ein anderes Resultat. Die zusätzlich bestellten Per-
sonennahverkehrszüge erzeugen einen deutlich geringeren gesellschaftlichen Nutzen als der
betroffene Personenfernverkehrszug. Demnach müsste der Fernverkehrszug bevorzugt werden.

7.3.1.4 PV_GV_ohne ⇔ PV_Nahverkehr und PV_Nahverkehr

a) Ausgangslage

• Koordinierungsverfahren gescheitert

• Streckenabschnitt (vgl. Abbildung 7.3.1.4-1): Gleisdorf – Weiz

• Ausbaustandard: durchgehend eingleisige Strecke

• Streckeneigentümer: Steiermärkische Landesbahnen (Privatbahn)

b) Beschreibung Trassenkonflikte

Abbildung 7.3.1.4-1: Bildfahrplan der Strecke Gleisdorf – Weiz
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• Zusätzlich bestellter Zug98)

- Güterverkehrszug ohne Behandlung in Verschubknoten

- Strecke: Weiz – Graz

- Bt: 900

- Laufweite: ca. 44 km

- Verkehrstage: (Sa,So,Mo,*) ≈ 207

• 1. betroffener Zug

- 8646 (Personennahverkehrszug)

- Strecke: Weiz – Gleisdorf

- Bt: 47 (Triebwagenzug)

- Laufweite: ca. 15 km

- Verkehrstage: werktags ≈ 313

• 2. betroffener Zug

- 8647 (Personennahverkehrszug)

- Strecke: Gleisdorf – Weiz

- Bt: 47 (Triebwagenzug)

- Laufweite: ca. 15 km

- Verkehrstage: werktags ≈ 313

• Konflikt:

Der zusätzlich bestellte Güterzug kommt in Konflikt mit dem zur gleichen Zeit fahrenden
Personennahverkehrszug 8647 und dem Personennahverkehrszug 8646 (Kreuzung auf der
eingleisigen Strecke zwischen den beiden Haltestellen Albersdorf und Wollsdorf) (vgl. Abbil-
dung 7.3.1.4-1).

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): Annahme: Nahverkehrszüge sind gemeinwirt-
schaftliche Leistung, Güterzug nicht.

• Tabellen (keine Anwendung gemäss der aktuellen Gesetzesgrundlage!)

- Zu verwendende Tabellen: Personenverkehr Nahverkehr Durchschnitt (Resultattabelle
PV_Nahverkehr_D) und Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten (Resultatta-
belle GV_ohne)

- Indexwert (Resultattabelle GV_ohne) für den ersten zusätzlich bestellten Güterzug ohne
Behandlung (Bt/Zug: 900; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 293 (bezieht sich auf einen Ver-

98) Annahmen EBP



104

kehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 293*207 = 60'651

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_D) für den ersten betroffenen Nahverkehrs-
zug 8646 (BT/Zug: 100; Laufweite 50 Zugkm/Zug): 37 (bezieht sich auf einen Verkehrs-
tag)
Indexwert für ein Jahr: 37*313 = 11'581

- Indexwert für den zweiten betroffenen Nahverkehrszug 8647 entspricht dem gleichen
Wert wie für den Zug 8646

⇒ Summe der Indexwerte für ein Jahr der beiden betroffenen Nahverkehrszüge: 23'162

d) Resultat

Das Gesetz regelt die Priorisierung, d.h. der zusätzlich bestellte Güterverkehrszug wird nicht
eingeführt. Die Tabellen kommen nicht zur Anwendung.
Bei einer Anwendung der Tabellen zeigt sich ein anderes Resultat. Der zusätzlich bestellte Gü-
terverkehrszug erzeugt einen grösseren gesellschaftlichen Nutzen als die betroffenen Personen-
nahverkehrszüge. Demnach müsste der Güterverkehrszug bevorzugt werden.

7.3.2 Auf mehreren Streckenabschnitten

a) Ausgangslage

• Kapitel 7.2.1.1 "Güterverkehrszüge ohne Behandlung in Verschubknoten"  → die Anwen-
dung der Tabellen hat gezeigt, dass der zusätzlich bestellte Güterzug (Passau – Leoben) ge-
genüber dem Güterzug 54697 (Summerau – Villach) zu bevorzugen ist.

• Eine Prüfung des Abschnitts Linz – Passau hat gezeigt, dass es auf diesem Abschnitt zu ei-
nem Trassenkonflikt kommt99).

• Koordinierungsverfahren gescheitert

b) Beschreibung Trassenkonflikte

• Zusätzlich bestellter Zug (vgl. Kapitel 7.2.1.1)

- Güterverkehrszug ohne Behandlung in Verschubknoten

- Strecke: Passau – Leoben

- Bt: 800

- Laufweite: ca. 287 km

- Verkehrstage: (Sa,†,Mo) ≈ 196

• 1. Betroffener Zug

- GV 54697 (Direktgüterzug des innerösterreichischen Fernverkehrs)

- Strecke: Summerau – Villach100)

- Bt: 800

99) Annahme EBP (keine Daten für den Abschnitt Linz - Passau vorhanden)
100) Annahme EBP
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- Laufweite: ca. 377 km

- Verkehrstage: †(†v†) ≈ 62

• 2. Betroffener Zug101)

- Personennahverkehrszug

- Strecke: Linz – Passau

- Bt: 400

- Laufweite: ca. 108 km

- Verkehrstage: 365

c) Konfliktbehebung

• Gesetz:

- Grundlage: 38. Bundesgesetz 2004, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

- Koordinierungsverfahren (§65b) ist gescheitert → §65c kommt zur Anwendung

- Überlastete Schieneninfrastruktur (§65c): Nahverkehrszüge erzeugen eine höhere ge-
meinwirtschaftliche Leistung als Güter- und Fernverkehrszüge.

• Tabellen (keine Anwendung gemäss der aktuellen Gesetzesgrundlage!)

- Zu verwendende Tabellen: Personenverkehr Nahverkehr Randzeit (Resultattabelle
PV_Nahverkehr_RZ) und Güterverkehr ohne Behandlung in Verschubknoten

- Indexwert (Resultattabelle GV_ohne) für den zusätzlich bestellten Zug (Bt/Zug: 800;
Laufweite 300 Zugkm/Zug): 1537 (bezieht sich auf einen Verkehrstag) 
Indexwert für ein Jahr: 1537*196 = 301'252

- Indexwert (Resultattabelle GV_ohne) für den 1. betroffenen Zug (Bt/Zug: 800; Laufweite
400 Zugkm/Zug): 2049 (bezieht sich auf einen Verkehrstag)
Indexwert für ein Jahr: 2049*62 = 127'038

- Indexwert (Resultattabelle PV_Nahverkehr_RZ) für den betroffenen Nahverkehrszug
(Bt/Zug: 400; Laufweite 100 Zugkm/Zug): 178 (bezieht sich auf einen Verkehrstag) 

Indexwert für ein Jahr: 178*365 = 64'970

- ⇒ Summe der Indexwerte für ein Jahr der beiden betroffenen Güterzüge: 192'008

d) Resultat

Gemäss dem Eisenbahngesetz erzeugt ein Nahverkehrszug einen grösseren gemeinwirtschaftli-
chen Nutzen als Güter- und Personenfernverkehrszüge. Somit kann der Güterverkehrszug nicht
eingeführt werden, obwohl die Anwendung der Tabellen in Kapitel 3.2.1 gezeigt hat, dass der
zusätzlich bestellte Zug auf dem betrachteten Abschnitt Nettingsdorf – Selzthal zu bevorzugen
ist.

Bei einer Anwendung der Tabellen zeigt sich ein anderes Resultat. Der zusätzlich bestellte Gü-

terverkehrszug erzeugt einen grösseren gesellschaftlichen Nutzen als der betroffene Nahver-

101) Annahmen EBP
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kehrszug und der Güterverkehrszug zusammen. Demnach müssten der Güterverkehrszug be-

vorzugt werden.
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8 Empfehlungen zur weiteren Verwendung

Im Rahmen der Bearbeitung haben sich verschiedene Punkte ergeben, zu denen im folgenden

Empfehlungen gegeben werden.

Infrastrukturbenützungsentgelt aufgrund Bestellung

Das entwickelte Priorisierungsverfahren wird auf Seiten der Trassenbesteller ein taktisches Ver-

halten hervorrufen: Um sicher zu sein, die Trasse zu erhalten, könnten tendenziell Trassen für

schwerere Züge oder mit mehr Verkehrstagen als tatsächlich benötigt bestellt werden. Dem

kann wie folgt entgegengewirkt werden:

• Es ist zu prüfen, ob das Infrastrukturbenützungsentgelt aufgrund der Bestellung und nicht

aufgrund des tatsächlichen geführten Zuges in Rechnung gestellt werden kann. Dies würde

den Anreiz zu übertriebenen Angaben reduzieren.

• Die Tabellen werden nicht publiziert.

Den Zuweisungsstellen wird empfohlen, entsprechende Möglichkeiten zur Verhinderung strate-

gischen Verhaltens der Trassenbesteller zu prüfen.

Fahrplanerstellung

Zur Erstellung von Fahrplänen werden umfangreiche Berechnungen vorgenommen, bei denen

für einzelne Zuggattungen auch Wertigkeitskennziffern zur Anwendung kommen. Diese Wer-

tigkeitskennziffern stellen auch eine „Priorisierung“ bzw. Gewichtung von Zuggattungen dar.

Wir empfehlen, diese Wertigkeitskennziffern mit den hier ermittelten Priorisierungskennzifferen

zu überprüfen und bei Abweichungen die Wertigkeitskennziffern anzupassen.

Trassenbestellformular Güterverkehr

In den publizierten Trassenbestellformularen für den Güterverkehr sollten An- und Abfahrtszei-

ten aufgeführt werden. Dies ist insbesondere für den hochwertigen Qualitätsgüterzugverkehr im

Rahmen von Produktions- und Logistikkonzepten ein wesentliches Qualitätsmerkmal.
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